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Vorwort

Der vorliegende Forschungsbericht enthält die erste umfassende Darstellung von
Ergebnissen eines Forschungsprojekts zur Praxis der seit dem Sommer 2013 mit
eigenen Vollzugsgesetzen der Länder erheblich umgestalteten Sicherungsverwah-
rung und der vorgelagerten Freiheits- und Jugendstrafe. Das Forschungsvorhaben
wurde nach längeren Vorbereitungen mit einer ersten Datenerhebung im Frühjahr
2014 in Angriff genommen. Es schließt gleichwohl an zwei frühere Forschungsrei-
hen an. Daten zur Dauer und Beendigung der Sicherungsverwahrung wurden von
der KrimZ zusammen mit solchen über die Praxis der lebenslangen Freiheitsstrafe
bis 2012 erhoben (zuletzt Dessecker, 2013c). Unabhängig davon führte der Kri-
minologische Dienst im Bildungsinsঞtut des niedersächsischen Jusঞzvollzugs bis
2013 eine breiter angelegte länderübergreifende Bestandsaufnahme der Situaঞon
des Vollzugs der Sicherungsverwahrung durch (zuletzt Ansorge, 2014).

Umfang und differenzierte Anlage der regelmäßigen Datenerhebungen machen
es erforderlich, dass in allen Bundesländern zahlreiche Personen mitwirken. Zu Be-
ginn hat der Strafvollzugsausschuss der Länder bei seiner 118. Tagung in Berlin
der Untersuchung einhellig zugesঞmmt. Die Koordinaঞon auf der Ebene der Län-
der liegt in den Händen der Kriminologischen Dienste im Jusঞzvollzug. Die meisten
Daten können jedoch nicht zentral für jedes Land erhoben werden; die Erhebungs-
instrumente werden vielmehr in den jeweiligen Vollzugseinrichtungen von den zu-
ständigen Angehörigen der Fachdienste ausgefüllt. Alle überregionalen Auswertun-
gen liegen allein in der Verantwortung der KrimZ.

Zu danken ist auch an dieser Stelle allen beteiligten Personen, die diese Unter-
suchung nachhalঞg unterstützt haben. In Wiesbaden haben Lena Fecher, Magda-
lena Geisler, Eva Tzschaschel, Robin Welsch und Johannes Wiesner in unterschied-
lichen Formaten angelieferte Daten zusammengefügt, kontrolliert, Auswertungen
durchgeführt und damit zahlreiche Vorarbeiten zu diesem Bericht geleistet.

Wiesbaden, im September 2018 Axel Dessecker
Fredericke Leuschner
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1 Einleitung

Die Sicherungsverwahrung ist eine freiheitsentziehende Sankঞon des deutschen
Kriminalrechts, auf die sich in den letzten Jahren erhebliche öffentliche, kriminal-
poliঞsche und wissenscha[liche Aufmerksamkeit gerichtet hat. Sie besteht mi�-
lerweile in drei Haup�ormen, die jeweils mit einer Vorschri[ des Sankঞonenrechts
verbunden sind: der tradiঞonellen Sicherungsverwahrung, die in Verbindung mit
einer längeren Freiheitsstrafe angeordnet wird (§ 66 StGB); dem Vorbehalt der Un-
terbringung in der Sicherungsverwahrung, mit dem die Entscheidung über deren
Anordnung längstens bis an das Ende der Strafvollstreckung hinausgeschoben wird
(§ 66a StGB); der nachträglichen Anordnung ohne einen solchen Vorbehalt, bei der
über die Unterbringung erst nach einem Aufenthalt im Maßregel- oder Strafvoll-
zug entschieden wird (§ 66b StGB). Innerhalb dieser Einteilung lassen sich weitere
Differenzierungen vornehmen.

Dem hohen Interesse an diesen Sankঞonsformen steht bisher ein schmales und
zu großen Teilen wenig aktuelles Informaঞonsangebot der empirischen Krimino-
logie gegenüber. Dabei ist zu beachten, dass bereits die rechtlichen Grundlagen
der Sicherungsverwahrung einem rapiden Wandel unterworfen waren. Amtliche
Staঞsঞken der Gerichte und des Jusঞzvollzugs liefern einige Eckdaten, die sich im
Längsschni� verfolgen lassen. Hinzu kommt ein gewisser Bestand an empirischen
Forschungsergebnissen. Unsicher bleibt aber, welche Elemente durch neuere Ent-
wicklungen überholt sind und welche gleichwohl überdauern.

1.1 Rechtliche Grundlagen und ihre Entwicklung

Die Sicherungsverwahrung ist eine Maßregel der Besserung und Sicherung, die erst
im Anschluss an eine Freiheitsstrafe vollstreckt wird. Seit 1998 wurde ihr Anwen-
dungsbereich durch den Gesetzgeber mehrfach erweitert (Elz, 2014, 34 ff.; Kinzig,
2010, 9 ff.). Bedeutsam für die rechtliche Entwicklung waren darüber hinaus einige
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts und des Europäischen Gerichts-
hofs für Menschenrechte (Dessecker, 2016).
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1 Einleitung

Bereits 2004 folgerte das Bundesverfassungsgericht aus der Garanঞe der Men-
schenwürde, dass wie bei langfrisঞgen Freiheitsstrafen auch im Vollzug der Siche-
rungsverwahrung auf Resozialisierung hinzuwirken ist. Die Wahrung des gebote-
nen Abstands zwischen dem Vollzug der Freiheitsstrafe und dem der Sicherungs-
verwahrung blieb allerdings letztlich von den „Belangen der Jusঞzvollzugsanstal-
ten“ abhängig. Weiter wurde auf die besondere Bedeutung vollzugsöffnender Maß-
nahmen für die Entlassungsvorbereitung und die Begründung von Gefährlichkeits-
prognosen hingewiesen – einschließlich der Pflicht der Vollstreckungsgerichte, auf
solche Maßnahmen hinzuwirken, wenn keine konkreten Anhaltspunkte erkennbar
sind, die Vollzugslockerungen ausschließen.1

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat seit 2009 in etlichen Fällen
entschieden, dass besঞmmte Formen der Sicherungsverwahrung konvenঞonswid-
rig sind. Dabei ging es seit der Leitentscheidung im Fall M. ./. Deutschland2 haupt-
sächlich um die nachträgliche Ausdehnung der ersten Sicherungsverwahrung über
die frühere Begrenzung auf zehn Jahre hinaus, aber auch um die nachträgliche An-
ordnung der Sicherungsverwahrung und um die Unterbringung ohne rechtzeiঞge
vollstreckungsgerichtliche Entscheidung nach § 67c StGB. Der Gerichtshof nimmt
grundsätzlich an, dass die Sicherungsverwahrung – ungeachtet der innerstaatlichen
Dogmaঞk des Kriminalrechts – eine Strafe im Sinne des Rückwirkungsverbots nach
Art. 7 I MRK darstellt. Allerdings sind diese Kategorisierungen mi�lerweile relaঞ-
viert worden. Der Gerichtshof neigt nun zu der Annahme, dass die neu geschaf-
fenen Einrichtungen der Sicherungsverwahrung der psychiatrischen Behandlung
dienen.3

Nach einer Neuordnung der Maßregel, die mit Beginn des Jahrs 2011 in Kra[ ge-
treten war,4 wurden durch das Bundesverfassungsgericht die meisten Vorschri[en
über die Sicherungsverwahrung für verfassungswidrig erklärt. Dabei stützte sich

1 BVerfG, Urteil vom 5. Februar 2004 – 2 BvR 2029/01 (= BVerfGE 109, 133, 167 ff.). Hierzu
Kinzig (2010, 40 ff.); Mushoff (2004); Passek (2005, 105 ff.).

2 EGMR, Kammerurteil vom 17. Dezember 2009 – 19359/04 (= EuGRZ 2010, 25). Besprechungen
bei von Arnim (2013, 6); Hörnle (2011); Renzikowski (2011).

3 EGMR, Kammerurteile vom 7. Januar 2016 – 23279/14 (Bergmann ./. Deutschland), 6. Oktober
2016 – 55594/13 (W.P. ./. Deutschland) und vom 2. Februar 2017 – 10211/12 und 27505/14
(Ilnseher ./. Deutschland) sowie Urteil der Großen Kammer vom 4. Dezember 2018 – 10211/12
und 27505/14 (Ilnseher ./. Deutschland). Kriঞsch hierzu Ullenbruch, Drenkhahn und Morgen-
stern (2016, Rn. 51 zu § 66 StGB).

4 Gesetz zur Neuordnung des Rechts der Sicherungsverwahrung und zu begleitenden Regelungen
vom 22. Dezember 2010 (BGBl. I 2300).
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1.1 Rechtliche Grundlagen und ihre Entwicklung

das Gericht jedoch ausschließlich auf das mit diesem Urteil ausdifferenzierte Ge-
bot eines hinreichenden „Abstands” zur Freiheitsstrafe und ihrem Vollzug.5 Dem-
entsprechend hält das Gesetz zur bundesrechtlichen Umsetzung des Abstandsge-
botes im Recht der Sicherungsverwahrung6 an dem Konzept des Neuordnungsge-
setzes fest.

Alle Formen der Sicherungsverwahrung, auch der in den letzten Jahren einge-
führte Vorbehalt der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung (§ 66a StGB)
und die nachträgliche Anordnung der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung
(§ 66b StGB), setzen voraus, dass die verurteilte Person als gefährlich bezeichnet
wird. So fordert die Vorschri[ des § 66 I 1 Nr. 4 StGB, dass der Verurteilte nach
einer Gesamtwürdigung des Täters und seiner Taten „infolge eines Hanges zu er-
heblichen Stra[aten, namentlich zu solchen, durch welche die Opfer seelisch oder
körperlich schwer geschädigt werden, zum Zeitpunkt der Verurteilung für die All-
gemeinheit gefährlich ist”. Eine Entlassung aus dem Vollzug der Sicherungsverwah-
rung ist in erster Linie im Anschluss an eine Aussetzung zur Bewährung vorgesehen
(§ 67d II StGB). Darüber hinaus sieht § 67d III StGB eine gerichtliche Erledigungs-
erklärung nach (mindestens) 10 Jahren vor, wenn keine schweren Stra[aten gegen
persönliche Rechtsgüter drohen.

Was die Anordnungsentscheidungen der Gerichte betri\, werden sich die Ge-
setzesänderungen von 2011 und 2013, mit denen die tradiঞonelle Form der Maßre-
gel eingeschränkt und dafür die vorbehaltene Sicherungsverwahrung ausgeweitet
wurde, in der Praxis der Gerichte und des Jusঞzvollzugs vielfach erst mit erhebli-
cher Verzögerung auswirken. Nach Art. 316e I und II EGStGB ist auf Taten, die bis
zum Ende des Jahres 2010 begangen wurden, nämlich grundsätzlich das bisher gel-
tende Recht anzuwenden. Ähnliches ist nach Art. 316f I EGStGB für die späteren
Gesetzesänderungen vorgesehen.

Für den Vollzug der Sicherungsverwahrung gelten seit 1. Juni 2013 neben einer
bundesrechtlichen Rahmenvorschri[ (§ 66c StGB) in allen Bundesländern eigen-
ständige Vollzugsgesetze, die das verfassungsrechtliche Abstandsgebot umsetzen
und sich in Einzelheiten unterscheiden (Bartsch, 2013; Dessecker, 2013b; Pyhrr,
2015, 233 ff.). § 66c I Nr. 1 StGB schreibt vor, dass eine umfassende Behandlungs-

5 BVerfG, Urteil vom 4. Mai 2011 – 2 BvR 2333/08 u.a. (= BVerfGE 128, 326); zur weiteren In-
terpretaঞon BVerfG, Beschluss vom 20. Juni 2012 – 2 BvR 1048/11 (= BVerfGE 131, 268). Zu
der Leitentscheidung BVerfGE 128, 326 liegen zahlreiche Besprechungen vor, etwa von Bartsch
(2011), Dessecker (2011) und Drenkhahn und Morgenstern (2012).

6 Gesetz vom 5. Dezember 2012 (BGBl. I 2425).

3



1 Einleitung

untersuchung durchgeführt werden muss, auf deren Grundlage ein individueller
Vollzugsplan zu erstellen und regelmäßig fortzuschreiben ist. Ziel aller Behand-
lungsmaßnahmen ist eine Minderung der Gefährlichkeit, die eine Entlassung auf
Bewährung oder eine Erledigung der Maßregel ermöglicht (§ 66c I Nr. 1 b StGB).
Weiterhin fordert § 66c I Nr. 3 StGB geeignete vollzugsöffnende Maßnahmen, Ent-
lassungsvorbereitungen und die Ermöglichung einer nachsorgenden Betreuung in
Freiheit. Mi�lerweile sind bereits einige prakঞsche Erfahrungen gesammelt worden
(Laubenthal, 2015a; Schäfersküpper und Grote, 2016). Schließlich wird ein neues
Vollzugsziel der Sicherungsverwahrung formuliert: Ziel aller Maßnahmen ist eine
Minderung der Gefährlichkeit, die eine Entlassung auf Bewährung oder eine Erle-
digung der Maßregel ermöglicht (§ 66c I Nr. 1 b StGB). Damit ist die alte Vorschri[
des § 129 StVollzG, wonach „der Sicherungsverwahrte (…) zum Schutz der Allge-
meinheit sicher untergebracht“ wurde, gegenstandslos geworden.

Das Landesrecht enthält einen allgemeinen Rechtsanspruch der Untergebrach-
ten auf die Durchführung von Behandlungsmaßnahmen. Darin sঞmmen die Lan-
desgesetze grundsätzlich überein. Sie unterscheiden sich danach, wie konkret die-
ser Anspruch formuliert wird, in welchem Zusammenhang er gesetzlich geregelt
wird und auf welche Ziele sich die Maßnahmen beziehen. Hessen (§ 4 I HSVVollzG),
Niedersachsen (§ 4 I Nds. SVVollzG) und Nordrhein-Wes�alen (§ 2 II SVVollzG) fas-
sen den Anspruchsgegenstand verbal etwas weiter, indem sie auch „Betreuungs-
maßnahmen“ einbeziehen. Was konkret erforderlich ist, kann nur im Einzelfall be-
urteilt werden.

Im Jugendstrafrecht ist die tradiঞonelle Sicherungsverwahrung nicht vorgesehen
(§§ 7 I, 106 III 1 StGB). Bei Jugendlichen und Heranwachsenden kann die Siche-
rungsverwahrung jedoch vorbehalten werden (§§ 7 II, 106 III 2 und IV JGG). Nach
Erledigung einer psychiatrischen Unterbringung kommt auch eine nachträgliche Si-
cherungsverwahrung in Betracht (§§ 7 IV, 106 VII JGG).

1.2 Amtliche Staঞsঞken

Sieht man von der Zeit des Naঞonalsozialismus ab, ermöglicht die Strafverfolgungs-
staঞsঞk eine längerfrisঞge Betrachtung der Sankঞonspraxis seit 1950. Die veröf-
fentlichten Tabellen beschränken sich geografisch allerdings für den überwiegen-
den Teil des Zeitraums auf die westlichen Bundesländer einschließlich Berlins. Eine
flächendeckende Durchführung für Deutschland wurde in dieser Staঞsঞk erst 2007
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1.2 Amtliche Staࢼsࢼken

erreicht (Staঞsঞsches Bundesamt, 2018b, 10).

Abbildung 1: Gerichtliche Anordnungen der Sicherungsverwahrung im Vergleich
mit der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus und
der lebenslangen Freiheitsstrafe nach der Strafverfolgungsstaঞsঞk
(1950–2017)

Kriminologisch sinnvolle Vergleiche der Sicherungsverwahrung mit anderen Sank-
ঞonen bieten sich vor allem für die kriminalrechtliche Unterbringung in einem psych-
iatrischen Krankenhaus (§ 63 StGB) und die lebenslange Freiheitsstrafe an (Abbil-
dung 1). Unabhängig von ihrer jurisঞschen Qualifizierung als Strafe oder Maßregel
handelt es sich um gerichtlich verhängte Reakঞonen auf Stra[aten, die mit langfris-
ঞgen und zeitlich unbesঞmmten Freiheitsentziehungen verbunden sind. Die Dar-
stellung beruht auf den absoluten Zahlen der Strafverfolgungsstaঞsঞk.

Die Kurve für die Sicherungsverwahrung verlief bis in die 1. Häl[e der 1970er
Jahre weit oberhalb der Häufigkeiten lebenslanger Freiheitsstrafen, seit dem In-
kra[treten der Strafrechtsreform auf einem viel niedrigeren Niveau. Andererseits
wurde diese Maßregel über den gesamten betrachteten Zeitraum hinweg wesent-
lich seltener verhängt als die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.
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1 Einleitung

Der Abstand bleibt auch dann erhalten, wenn man die Bevölkerungsentwicklung
kontrolliert (Heinz, 2016, 254). Die Schwelle von 100 Anordnungen pro Jahr wur-
de bei der Sicherungsverwahrung erstmals seit 1972 wieder in den Jahren 2008
bis 2010 überschri�en. Seither haben sich die registrierten Anordnungszahlen et-
wa halbiert.

Doch ist der Hinweis angebracht, dass die Staঞsঞk die Anordnungen freiheits-
entziehender Maßregeln nach den Erfahrungen der empirischen Forschung nicht
vollständig wiedergibt.7 Und die neuen Formen des Vorbehalts der Unterbringung
in der Sicherungsverwahrung (§ 66a StGB) und der nachträglichen Anordnung der
Sicherungsverwahrung (§ 66b StGB) werden in der Strafverfolgungsstaঞsঞk nicht
erfasst.

Über die langfrisঞge Entwicklung der Belegungszahlen im Jusঞzvollzug liegen
Sঞchtagszahlen der Strafvollzugsstaঞsঞk vor. Seit Anfang der 1990er Jahre handelt
es sich um bundesweite Angaben (Abbildung 2 auf der nächsten Seite).8

Die Kurve für die Sicherungsverwahrung zeigte fast über den gesamten Zeitraum
seit 1961 deutlich niedrigere Belegungszahlen als der Strafvollzug der lebenslangen
Freiheitsstrafe. Gegenüber diesen Zahlen aus den Anstalten des Jusঞzvollzugs la-
gen diejenigen des psychiatrischen Maßregelvollzugs zu der Unterbringung nach
§ 63 StGB um ein Mehrfaches höher. Die Sicherungsverwahrung erreichte ihre
höchsten Werte seit der Einführung der Strafvollzugsstaঞsঞk mit 870 Unterge-
brachten bereits im Jahr 1964. In den letzten Jahren schwankte die Zahl der Unter-
gebrachten um den Wert 500. Seit dem Sঞchtag dieser Staঞsঞk im Frühjahr 2017
überschri� sie mit über 560 Untergebrachten den Hochpunkt des Jahres 2010 und
näherte sich einem Niveau, das zuletzt um 1970 erreicht worden war (Staঞsঞsches
Bundesamt, 2018c, 11).

Die Gesetzesänderungen der letzten Jahre wirkten sich auf die Belegungszah-
len im Vollzug teilweise erst mit Verzögerung aus. Allerdings wird der Vergleich
der Sicherungsverwahrung und der lebenslangen Freiheitsstrafe auf der Ebene der
Vollzugsstaঞsঞken von vornherein dadurch verzerrt, dass die Sicherungsverwah-
rung immer erst im Anschluss an eine längere Freiheitsstrafe vollstreckt wird. Woll-
te man alle von Sicherungsverwahrung betroffenen Verurteilten einbeziehen, so

7 Allgemein zur Aussagekra[ der Strafrechtspflegestaঞsঞken in diesem Sankঞonsbereich Heinz
(2006, 897 ff.), zur Sicherungsverwahrung Böhm (2010, 767) und Kinzig (1996, 158).

8 Die neueste Veröffentlichung zum Jusঞzvollzug, die hier durchgängig berücksichঞgt werden
kann, ist Staঞsঞsches Bundesamt (2018c).
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Abbildung 2: Entwicklung der Belegungszahlen im Vollzug der Sicherungsverwah-
rung, der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus und
der lebenslangen Freiheitsstrafe nach der Straf- und Maßregelvoll-
zugsstaঞsঞk (1961–2018)

müssten auch die Strafgefangenen berücksichঞgt werden, gegen welche die Maß-
regel angeordnet oder vorbehalten ist, die sich aber erst im Vollzug der vorgeschal-
teten Freiheits- oder Jugendstrafe befinden. Diese Gruppe wird in der amtlichen
Staঞsঞk nicht gesondert ausgewiesen. Noch unbefriedigender erscheinen die amt-
lichen Staঞsঞken zum psychiatrischen Maßregelvollzug. Sie beschränken sich im
Wesentlichen auf das frühere Bundesgebiet; aktuelle Daten werden gegenwärঞg
nicht mehr erhoben (Staঞsঞsches Bundesamt, 2015b).

1.3 Bisherige empirische Forschung

Der folgende Überblick konzentriert sich auf neuere empirische Untersuchungen
zur Vollzugspraxis der Sicherungsverwahrung und der vorgelagerten Freiheitsstrafe
in Deutschland. Internaঞonale Studien bleiben ebenso ausgeklammert wie solche,
die sich auf Fragen der Begutachtung, der Anordnungspraxis, der Legalbewährung

7



1 Einleitung

oder auf kriminologische und kriminalpoliঞsche Diskurse konzentrieren.
Für die ältere Forschung kann auf die zusammenfassende Darstellung von Kinzig

(1996, 132 ff.) verwiesen werden.

1.3.1 Wandel der Vollzugspraxis

Die umfangreichste empirische Untersuchung zum Vollzug der Sicherungsverwah-
rung unmi�elbar vor der Reform stammt von Tillmann Bartsch (2010). Er hat in den
Jahren 2006 und 2007 alle Landesjusঞzverwaltungen und alle damals zuständigen
Vollzugsanstalten schri[lich befragt und halbstandardisierte Gespräche mit 35 Voll-
zugsbediensteten und 40 Sicherungsverwahrten geführt. Die Arbeit untersuchte
„die bislang weitgehend unbekannte Praxis des Vollzugs der Sicherungsverwah-
rung” (Bartsch, 2010, 139), überprü[e die Umsetzung der vom Bundesverfassungs-
gericht aufgestellten Anforderungen zur Resozialisierung und zum Abstandsgebot,9

ermi�elte Einschätzungen von Sicherungsverwahrten zu ihrer Wahrnehmung der
Sankঞon und suchte die Auswirkungen der früheren Gesetzesverschärfungen auf
die Vollzugspraxis zu erforschen.

Die Untersuchung ergab, dass im August 2006 rund 85 % der Sicherungsver-
wahrten in den primär zuständigen Vollzugseinrichtungen untergebracht waren.
Fünf von 14 Vollzugsanstalten verfügten entgegen dem damals in § 140 I StVoll-
zG geregelten Trennungsgrundsatz nicht über eigene Abteilungen für die Siche-
rungsverwahrung. Diese Durchmischung von Strafgefangenen und Untergebrach-
ten wurde häufig damit gerech�erঞgt, auch in kleineren Anstalten soziale Kontakte
zu fördern und einen Wohngruppenvollzug zu ermöglichen.

Zwischen den verfassungsgerichtlichen Resozialisierungs- und Abstandsgeboten
und der Vollzugswirklichkeit sah Bartsch (2010, 204 ff.) eine erhebliche Diskrepanz.
Das galt sowohl für Vollzugslockerungen und Behandlungsangebote als auch für die
Personalaussta�ung der Anstalten und finanzielle Leistungen wie etwa Arbeitsent-
gelt. Die Untergebrachten empfanden die Sicherungsverwahrung meist als zusätz-
liche und besonders harte Strafe. Die Gesetzesänderungen seit 1998 führten zu
großen Belastungen des Jusঞzvollzugs.

Im Zeitraum von 2009 bis 2013 wurde vom Kriminologischen Dienst Niedersach-
sen – angelehnt an die Untersuchung von Bartsch (2010) und im Au[rag des Straf-
vollzugsausschusses der Länder – eine jährliche „Bestandsaufnahme der Situaঞon

9 Oben S. 1 f.

8



1.3 Bisherige empirische Forschung

des Vollzugs der Sicherungsverwahrung” durchgeführt. Bestäঞgt wurde der sich
aus den Daten der amtlichen Staঞsঞken ergebende Eindruck, dass die Sicherungs-
verwahrung „analog zum Strafvollzug in Deutschland ein männliches Phänomen”
darstelle (Ansorge, 2014, 32). Daher bezogen sich die meisten Auswertungen auf
die betroffenen Männer. Die Unterbringung erfolgte zuletzt überwiegend in den
zuständigen Einrichtungen, wobei sich eine beträchtliche Anzahl der Verurteilten
in Einrichtungen der Sozialtherapie befand. Ein Austausch mit dem psychiatrischen
Maßregelvollzug war kaum festzustellen. Die Unterbringungsdauer zum Sঞchtag
belief sich bei etwa zwei Dri�eln der Verurteilten auf weniger als fünf Jahre. Bei
von Jahr zu Jahr schwankenden Entlassungszahlen ging die Dauer der Sicherungs-
verwahrung bis zu einer Entlassung mit der Zeit deutlich zurück. Zuletzt konnte die
Mehrzahl der Untergebrachten eine vollzugsöffnende Maßnahme erhalten, über-
wiegend allerdings lediglich Ausführungen aus humanitären Gründen. Der Anteil
der im Vollzug arbeitenden Personen war rückläufig.

Die Bestandsaufnahme bezog sich auch auf Gefangene mit anschließender Si-
cherungsverwahrung, deren Gesamtzahl erheblich höher lag als die der Unterge-
brachten. Als Rechtsgrundlage der Maßregel dominierte immer noch die tradiঞo-
nelle Anordnung gem. § 66 StGB. Die für die Sicherungsverwahrung zuständigen
Vollzugseinrichtungen wurden in größerem Umfang mit eigenem Stammpersonal
ausgesta�et. Dem entsprach eine wachsende Zahl von Behandlungsangeboten und
im Hinblick auf Ha[räume, Aufenthalt im Freien und Außenkontakte ein größerer
Abstand zum Strafvollzug (Ansorge, 2013 und 2014).

1.3.2 Dauer der Sicherungsverwahrung

Im Zeitraum zwischen 2002 und 2011 wurde an der KrimZ eine jährliche Erhebung
zur Dauer und Beendigung der Sicherungsverwahrung mit insgesamt 324 Entlas-
sungsfällen durchgeführt. Die absoluten Zahlen der Entlassungen lagen bis 2009
mit jährlich durchschni�lich 19 Sicherungsverwahrten ziemlich niedrig. Die Jahre
2010 und 2011 waren dagegen durch vergleichsweise viele Entlassungen unter
dem Einfluss der Neubewertung der Sicherungsverwahrung aufgrund der Europäi-
schen Menschenrechtskonvenঞon, des Gesetzes zur Neuordnung des Rechts der
Sicherungsverwahrung sowie der Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts geprägt. Für die Sicherungsverwahrung allein lag der Median der Vollzugs-
dauer in der gesamten Dekade bei knapp 7 Jahren, für die gesamte Freiheitsentzie-
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hung seit Rechtskra[ überschri� er die Marke von 14 Jahren (Dessecker, 2013c,
48 f.).

Mit den Auswirkungen der Strafrechtsreform auf die Sicherungsverwahrung hat
sich in der Zeit vor der 1998 einsetzenden Welle der Verschärfungen vor allem Jörg
Kinzig (1996) auseinandergesetzt. Seine Arbeit, die sich auf Anordnungs- und Voll-
streckungsentscheidungen der Gerichte konzentrierte, beruhte auf einer umfang-
reichen Aktenanalyse von über 300 Strafverfahrensakten aus drei Bundesländern,
in denen die Anordnung der Maßregel spätestens 1990 ausgesprochen worden
war. Vorgenommen wurden auch Berechnungen der Unterbringungsdauer für ver-
schiedene Zeiträume. Für Sicherungsverwahrte, bei denen die Sankঞon in Baden-
Wür�emberg, Bayern und Nordrhein-Wes�alen im Zeitraum zwischen 1981 und
1990 angeordnet und bis zum Zeitpunkt der Datenerhebung angetreten wurde, er-
gab sich eine mi�lere Unterbringungsdauer von 51 Monaten (Kinzig, 1996, 469). In
der Nachuntersuchung bis 2002 erhöhte sich der Mi�elwert auf 68 Monate (Kinzig,
2010, 205).

1.3.3 Therapeuঞsche Ansätze

Besonders mit den Auswirkungen der neueren Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte beschä[igte sich die Untersuchung von Ju�a Elz
(2014). Sie analysierte Gefangenenpersonalakten von über 80 Untergebrachten,
die von der 1998 eingeführten AuAebung der Höchs�rist von zehn Jahren für die
erste Unterbringung in der Sicherungsverwahrung betroffen waren, unter anderem
im Hinblick auf den Vollzugsverlauf. Die Mehrheit der Probanden befand sich be-
reits deutlich länger als zehn Jahre in der Unterbringung. Es entstand der allgemei-
ne Eindruck, dass Behandlungsangebote nur unzureichend dokumenঞert worden
waren. Während des Vollzugs der Freiheitsstrafe wurde zwar für die Mehrheit der
Untersuchungsgruppe irgendeine Form von Behandlung geplant, aber nur bei einer
Minderheit begonnen oder gar planmäßig durchgeführt. Dieses Bild verschob sich
in der Phase der Unterbringung. Nun konnten verstärkte Bemühungen um Behand-
lung registriert werden, so dass in drei Vierteln der Fälle eine Behandlung zumindest
begonnen wurde. Dabei wurde großes Gewicht auf einzeltherapeuঞsche Maßnah-
men gelegt, nicht selten unter Hinzuziehung externen Personals. Eine besondere
Rolle spielten Verlegungen in sozialtherapeuঞsche Einrichtungen. Vollzugsöffnen-
de Maßnahmen waren während des Strafvollzugs seltene Ausnahmen, während der
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Unterbringung betrafen sie mehr als die Häl[e der Verurteilten, wobei typischer-
weise nur ein geringer Freiheitsgrad gewährt wurde (Elz, 2014, 130 ff. und 193 ff.).

Zur Praxis der Sozialtherapie im Jusঞzvollzug führt die KrimZ seit 1997 jährliche
Sঞchtagserhebungen durch. Die letzte Erhebung im Frühjahr 2018 bezog sich bun-
desweit auf alle 71 exisঞerenden sozialtherapeuঞschen Einrichtungen. Viele der
für erwachsene Männer zuständigen Einrichtungen nahmen auch Untergebrachte
auf, eine einzige sozialtherapeuঞsche Einrichtung wurde ausschließlich für die Si-
cherungsverwahrung betrieben. Seit 2011 wurden jährlich 60–80 Untergebrachte
in der Sozialtherapie gezählt. Hinzu kam seit 2013 eine wachsende Zahl von Ge-
fangenen mit anschließender Sicherungsverwahrung (Etzler, 2018, 32 und 87).

Bisher wenig Aufmerksamkeit bestand für Gefangene mit anschließender Siche-
rungsverwahrung. Mi�lerweile werden für diese Gruppe anderswo erprobte Be-
handlungsprogramme implemenঞert und evaluiert (Zinnow, Philipp-Wiegmann, und
Rösler, 2017).
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2 Fragestellungen und Methoden der
Untersuchung

Wie der Sichtung der vorhandenen Erkenntnisse gezeigt hat, bestehen im Hinblick
auf die Rechtswirklichkeit des Vollzugs der Sicherungsverwahrung und der vorgela-
gerten Freiheitsstrafe in der Gegenwart breite Forschungslücken. Soweit überhaupt
empirische Daten aus den letzten Jahren vorliegen, sind diese nicht geeignet, die
Veränderungen infolge der jüngsten Reform zu beschreiben.

Hinzu kommt die vom Bundesverfassungsgericht zunächst für den Jugendstraf-
vollzug exemplifizierte Betonung möglichst realitätsgerechter Annahmen der Ge-
setzgebung.1 Danach muss sich der Gesetzgeber am Stand der wissenscha[lichen
Erkenntnisse orienঞeren und ist zur laufenden Beobachtung, erforderlichenfalls zur
Nachbesserung verpflichtet (Dessecker, 2013a, 119 f.; Hillenkamp, 2009). Dem
entsprechen Forschungs- und Evaluaঞonsklauseln in den Ländergesetzen zum Voll-
zug der Sicherungsverwahrung (z.B. § 66 HSVVollzG).

2.1 Lei�ragen

Aus dem allgemeinen Erkenntnisinteresse, das sich auf die Rechtswirklichkeit des
Vollzugs der Sicherungsverwahrung und der mit ihr verbundenen Freiheitsstrafe
richtet, wurden für das Forschungsvorhaben folgende Lei�ragen entwickelt:

1. Wie verteilen sich die Untergebrachten über die Einrichtungen des Jusঞzvoll-
zugs?

Bereits aus § 66c I StGB folgt, dass für den Vollzug der Sicherungsverwahrung
besondere Einrichtungen vorgesehen sind, die vom Strafvollzug getrennt sind.
Gleichwohl braucht es sich nicht um selbständige Vollzugsanstalten zu han-
deln, und insgesamt können sie Teile des Jusঞzvollzugs sein.

1 BVerfG, Urteil vom 31. Mai 2006 – 2 BvR 1673/04 u.a. (= BVerfGE 116, 69 <90 f.>).
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2. In welchem Umfang verfügen die Einrichtungen der Sicherungsverwahrung
über eigenes Personal?

Nach den in § 66c I Nr. 1 StGB formulierten Anforderungen müssen die Ein-
richtungen besondere Behandlungsangebote vorhalten. Voraussetzung dafür
ist eine angemessene Personalaussta�ung.

3. Wie verteilt sich die Vollzugspopulaঞon auf die Varianten der Sicherungsver-
wahrung? Wie lange dauert die Unterbringung? Auf welche Weise wird die
Unterbringung beendet?

Die Gesetzgebung der letzten Jahre hat zusätzliche Formen der Sicherungs-
verwahrung eingeführt, die in den amtlichen Staঞsঞken nicht abgebildet wer-
den, deren Bedeutung für den Vollzug aber möglicherweise zunehmen wird.
Dauer und Formen der Beendigung der Unterbringung markieren wichঞge
Ansatzpunkte zu einer Beschreibung komplexer Vollzugsverläufe.

4. Welche vollzugsöffnenden Maßnahmen werden im Vollzug der Sicherungs-
verwahrung und der vorgelagerten Freiheitsstrafe eingesetzt?

Vollzugsformen mit verminderten Sicherungsvorkehrungen bieten wichঞge
Behandlungsmöglichkeiten, weil nicht nur Angebote hinter den Mauern ge-
nutzt werden können. Sie gehören zu den wichঞgsten Behandlungsmaßnah-
men, die dem Jusঞzvollzug zur Verfügung stehen. Häufig werden solche Er-
probungen als notwendige Bedingung einer günsঞgen Gefährlichkeitsprogno-
se verstanden, von der eine Entlassung in aller Regel abhängt.

5. Welche Therapien und Methoden zur Förderung der Untergebrachten und
der Strafgefangenen mit (angeordneter oder vorbehaltener) Sicherungsver-
wahrung werden im Jusঞzvollzug eingesetzt? Wie bewähren sie sich nach
Einschätzung der Vollzugspraxis bei dieser Klientel?

Bereits § 66c I Nr. 1 a StGB nennt beispielha[ „psychiatrische, psycho- oder
sozialtherapeuঞsche Behandlung”. Dieses Spektrum wird von den Vollzugsge-
setzen der Länder weiter aufgefächert (z.B. § 10 I 2 HSVVollzG). Erfahrungen
mit den in Betracht kommenden Behandlungsprogrammen beschränken sich
jedoch weitgehend auf andere Gegebenheiten.
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2.2 Methoden der Datenerhebung

Die Datenerhebung erfolgte seit Frühjahr 2014 mi�els einer schri[lichen Befra-
gung bei allen Landesjusঞzverwaltungen sowie den Einrichtungen des Jusঞzvoll-
zugs, in denen die Sicherungsverwahrung oder vorgelagerte Freiheits- und Jugend-
strafen vollzogen wurden. Sঞchtag war der 31. März. Die Erhebung wird seither
jährlich wiederholt. In elektronischer Form werden mehrere Erhebungsinstrumente
eingesetzt, die einfach zu bedienende Masken für die Dateneingabe in Tabellendo-
kumenten im Format *.xls (MS Excel 97/2000/XP/2003) enthalten. Diese werden
durch eine Ausfüllanleitung kommenঞert.

2.2.1 Überblicksdaten

Auf der Ebene aller Bundesländer2 wurden aggregierte Überblicksdaten zum Voll-
zug der Sicherungsverwahrung und der Freiheits- oder Jugendstrafe bei angeord-
neter oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung gesammelt. Im Einzelnen handel-
te es sich um folgende Merkmale:

• Gesamtzahl der Untergebrachten und der Gefangenen mit angeordneter oder
vorbehaltener Sicherungsverwahrung nach Geschlecht,

• Gesamtzahl der Vollzugsbeendigungen (Untergebrachte und Gefangene mit
angeordneter oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung) nach Geschlecht,

• Unterbringung der Sicherungsverwahrten nach Art der Einrichtungen und
Geschlecht (Belegungsfähigkeit und tatsächliche Belegung).

Die Tabellen orienঞerten sich an Erhebungsinstrumenten der Strafvollzugsstaঞs-
ঞk.3 Sie wurden weitgehend durch die Kriminologischen Dienste der Länder oder
unmi�elbar durch die Landesjusঞzverwaltungen, im Übrigen durch die nach dem
Vollstreckungsplan zuständigen Jusঞzvollzugsanstalten erhoben. Den Kriminologi-
schen Diensten oder einer anderen zentralen Einrichtung der beteiligten Länder

2 Betroffen waren in dem Erhebungszeitraum seit 2014 alle Länder außer Bremen. Der Vollzug der
Unterbringung und der Freiheitsstrafe bei angeordneter oder vorbehaltener Sicherungsverwah-
rung erfolgte bei Betroffenen aus diesem Bundesland aufgrund eines Verwaltungsabkommens
in der niedersächsischen JVA Rosdorf.

3 Siehe Wiedergabe im Anhang (S. 160 ff.).
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oblag jeweils die Prüfung hinsichtlich Vollständigkeit und Schlüssigkeit sowie die
fristgerechte Weiterleitung der ausgefüllten Tabellen an die KrimZ.

Hinzu kam eine Tabelle mit Angaben zu Stellenplan und Personalaussta�ung der
zentralen Einrichtungen für den Vollzug der Sicherungsverwahrung. In den meisten
Ländern kam nur eine einzige Anstalt in Betracht, in Nordrhein-Wes�alen waren es
in den ersten Jahren nach der Reform zwei Einrichtungen. In Bremen, dem Saarland,
Schleswig-Holstein und Thüringen bestand keine solche Einrichtung. Für den Frau-
envollzug der Sicherungsverwahrung in Hessen wurde von einer Erhebung dieser
Daten abgesehen, da sich dort nur eine sehr kleine Zahl von Untergebrachten be-
fand.

2.2.2 Fallbezogene Daten

Über diese Aggregatdaten hinaus wurden in den jeweiligen Vollzugseinrichtungen
– ebenfalls jährlich zum Sঞchtag 31. März und soweit sinnvoll rückwirkend für den
Zeitraum seit der letzten Erhebung – individuelle Falldaten über den Vollzug der
Sicherungsverwahrung und der Freiheits- oder Jugendstrafe bei angeordneter oder
vorbehaltener Sicherungsverwahrung abgefragt.

Bei der ersten Erfassung einer Person wurde jeweils eine personenbezogene Da-
tei mit einer eindeuঞgen, automaঞsch generierten Idenঞfizierungsnummer ange-
legt, die in den Folgejahren und auch nach Verlegungen beibehalten werden sollte.
Der in dieser Datei enthaltene Erhebungsbogen kann regelmäßig fortgeschrieben
werden – und zwar in jeder Vollzugsplankonferenz, spätestens aber am Sঞchtag
(31. März) eines jeden Jahres, so dass er auch für die Fortschreibung der Vollzugs-
planung sowie für vollzugsinterne Dokumentaঞonen genutzt werden kann.

Der Erhebungsbogen bestand aus zwei umfangreichen Tabellenblä�ern, die fol-
gende Variablenbereiche enthalten:

• soziodemografische Daten (Status, Alter, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, In-
ha[ierungsdaten);

• Anlassdelikte;

• Beendigung der StraAa[ und der Sicherungsverwahrung;

• Beginn und Beendigung der Unterbringung, Art der Unterbringung, Verlegun-
gen;
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• vollzugsöffnende Maßnahmen (einschließlich Unterbringung im offenen Voll-
zug), Eignung, Durchführung;

• Behandlungsbedarf, -teilnahme, -ergebnisse;

• Behandlungsteilnahme und -ergebnisse nach Behandlungsbedarf;

• Beurteilungen durch die Fachdienste.

Die Erhebung wurde durch eine länderübergreifende Arbeitsgruppe vorberei-
tet, die von einem Vorschlag der Kriminologischen Dienste Niedersachsen und
Rheinland-Pfalz ausging.
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3 Der Vollzug der Sicherungsverwahrung im
Überblick

Die amtlichen Staঞsঞken des Jusঞzvollzugs konzentrieren sich auch nach der Re-
form der Sicherungsverwahrung im Wesentlichen auf Strafgefangene, auf die der
größte Teil der Inha[ierten en�ällt. Für Personen, die in der Sicherungsverwahrung
untergebracht sind, liefern sie lediglich wenige globale Angaben. Nicht als eigene
Kategorie ausgewiesen werden schließlich jene Gefangenen, gegen die Sicherungs-
verwahrung angeordnet oder vorbehalten ist. Aus diesen Gründen wurden im Rah-
men der vorliegenden Erhebungen auch besঞmmte Aggregatdaten gesammelt, die
einen ergänzenden Überblick zur Strafvollzugsstaঞsঞk bieten.

3.1 Gesamtzahlen der Untergebrachten und der
Gefangenen mit Sicherungsverwahrung

Die Strafvollzugsstaঞsঞk bezieht sich tradiঞonell nicht nur auf Gefangene im Jus-
ঞzvollzug, sondern bis heute auch auf die „Verwahrten” (Staঞsঞsches Bundesamt,
2018c, 8 ff.). Die Erneuerung der Terminologie des Vollzugsrechts, wo diese Per-
sonen mi�lerweile als „Untergebrachte” bezeichnet werden (§ 66c I Nr. 1 StGB),
ist dort bisher nicht nachvollzogen worden. Was die Gesamtzahlen der von Si-
cherungsverwahrung betroffenen Personen betri\, geht die vorliegende Unter-
suchung nur teilweise über das Informaঞonsangebot der amtlichen Staঞsঞk hin-
aus.1

Wie die Strafvollzugsstaঞsঞk bezieht sich die Erhebung auf Untergebrachte, die
sich am jeweiligen Sঞchtag im Vollzug der Sicherungsverwahrung befinden. Ge-
meint ist die Gesamtzahl der am Sঞchtag physisch anwesenden Untergebrachten.

1 Für den Sঞchtag im Frühjahr 2014 liegen vollständige Daten aller Bundesländer vor, für die Sঞch-
tage im Frühjahr 2015 und im Frühjahr 2016 vollständige Daten aller Bundesländer mit Ausnah-
me von Hamburg.
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Nicht dazu zählen Betroffene im Sinne des Gesetzes zur Therapierung und Un-
terbringung psychisch gestörter Gewal�äter (ThUG), die auch im psychiatrischen
Maßregelvollzug untergebracht werden können,2 oder die Paঞenঞnnen und Paঞ-
enten des psychiatrischen Maßregelvollzugs (§§ 63 und 64 StGB).

Darüber hinaus bezieht die Erhebung auch Gefangene mit angeordneter oder
vorbehaltener Sicherungsverwahrung ein. Gemeint sind alle Strafgefangenen und
Gefangenen des Jugendstrafvollzugs, bei denen die Sicherungsverwahrung ange-
ordnet (§§ 66, 66a III, 66b StGB, §§ 7 II 2 und IV, 106 VI und VII JGG) oder vorbe-
halten (§ 66a I und II StGB, §§ 7 II 1, 106 III und IV JGG) worden ist. Diese Gruppe
wird in der Strafvollzugsstaঞsঞk bisher nicht eigens ausgewiesen. Einem Sprachge-
brauch der Vollzugspraxis entsprechend kann diese Gruppe zusammenfassend als
„Gefangene mit vorgemerkter Sicherungsverwahrung” bezeichnet werden.

Wie Tabelle 1 auf der nächsten Seite zeigt, befanden sich am 31. März 2014 bun-
desweit über 500 Personen in Sicherungsverwahrung. Die Gruppe der Gefangenen
mit angeordneter oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung war rund ein Fün[el
größer. Der Vergleich mit den früheren Erhebungen von Ansorge (2013 und 2014)
lässt erkennen, dass dieses Verhältnis über mehrere Jahre hinweg relaঞv stabil ge-
blieben ist. Im Vergleich der Jahre 2014, 2015 und 2016 zeichnet sich bundesweit
in Übereinsঞmmung mit den Daten der Strafvollzugsstaঞsঞk (oben Kapitel 1.2) ei-
ne Zunahme der Untergebrachtenzahlen ab, während die Zahlen der Gefangenen
mit vorgemerkter Sicherungsverwahrung allmählich zurückzugehen scheinen. Das
schließt regional abweichende Verläufe in einzelnen Bundesländern nicht aus. Ins-
gesamt ist zu erwarten, dass die Zahlen der Untergebrachten weiter zunehmen
werden, wenn nicht von der Unterbringung vermehrt abgesehen wird oder sich
zumindest die Aufenthaltsdauer verkürzt.

Der Vergleich zur Gefängnispopulaঞon insgesamt zeigt, dass die Unterbringung
in der Sicherungsverwahrung und die damit verbundene Freiheitsstrafe zusammen
rund 2 % der Verurteilten betreffen, welche sich aufgrund einer rechtskrä[igen
strafgerichtlichen Verurteilung im Jusঞzvollzug befinden.

Der Anteil der Frauen mit Sicherungsverwahrung (0,2 %) ist noch viel geringer als
unter Gefangenen insgesamt (5,7 %). Seit 2009 waren zu den Sঞchtagen der Straf-
vollzugsstaঞsঞk nie mehr als drei weibliche Sicherungsverwahrte verzeichnet, in
früheren Jahren teilweise keine einzige (Staঞsঞsches Bundesamt, 2018c, 11). Dass

2 Das Therapieunterbringungsgesetz (ThUG) ist infolge BVerfG, Beschluss vom 11. Juli 2013 –
2 BvR 2302/11 u.a. (= BVerfGE 134, 33) obsolet geworden (Ullenbruch, 2014).
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3.1 Gesamtzahlen

Tabelle 1: Gefangenenpopulaঞon, Untergebrachte und Gefangene mit angeordne-
ter oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung 2014-2016 (jeweils am
31. März)

2014 2014

Deutschland 15 Länder
Männer Frauen Summe % Männer Frauen Summe %

Untergebrachte
in SV* 509 1 510 0,9 480 1 481 0,9

Gefangene mit
vorgemerkter
SV*

608 2 610 1,1 582 2 584 1,1

Strafgefangene
und Sicherungs-
verwahrte
insgesamt**

51.419 3.096 54.515 100 50.188 3.046 53.234 100

2015 2016

15 Länder 15 Länder
Männer Frauen Summe % Männer Frauen Summe %

Untergebrachte
in SV* 498 1 499 1,0 509 2 511 1,0

Gefangene mit
vorgemerkter
SV*

564 2 566 1,1 542 – 542 1,1

Strafgefangene
und Sicherungs-
verwahrte
insgesamt**

48.209 3.052 51.261 100 46.663 3.011 49.674 100

* KrimZ-Studie
** Staঞsঞsches Bundesamt (2015, 11);

Staঞsঞsches Bundesamt (2016c, 12);
Staঞsঞsches Bundesamt (2017, 12)
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3 Der Vollzug der Sicherungsverwahrung im Überblick

diese Maßregel gegenüber Frauen nur extrem selten angeordnet wird, mag unter
anderem damit zusammenhängen, dass nur wenige Frauen Freiheitsstrafen wegen
Sexualdelikten zu verbüßen haben (Staঞsঞsches Bundesamt, 2018c, 21), die für
Anwendung und Wahrnehmung der Sicherungsverwahrung eine Hauptrolle spie-
len (siehe Kapitel 4.2). Nach der kriminologischen Forschung werden Frauen zudem
selten als Karrieretäterinnen registriert (Block, Blokland, van der Werff, van Os, und
Nieuwbeerta, 2010; Cauffman, Monahan, und Thomas, 2015; Godfrey, Cox, und
Farrall, 2010, 121), weshalb die formellen Voraussetzungen des § 66 I 1 StGB kaum
einmal erfüllt sein werden.

Tabelle A.1 zeigt einen Überblick zu den Gesamtzahlen der Untergebrachten und
der Gefangenen mit vorgemerkter Sicherungsverwahrung nach Ländern.3 Im Aus-
gangsjahr 2014 befand sich in beiden Gruppen mehr als ein Fün[el dieser Personen
im Jusঞzvollzug des Landes Nordrhein-Wes�alen. Mit Baden-Wür�emberg, Bay-
ern und Hessen gab es drei weitere Bundesländer, auf die jeweils rund 10 % dieser
Personen entfielen. Länderspezifische Vergleiche mit den Folgejahren 2015 und
2016 lassen regional unterschiedliche Entwicklungen erkennen.

3.2 Vollzugsbeendigungen und Entlassungen

Auf der Ebene der Bundesländer wird in der Untersuchung ermi�elt, wie viele Un-
tergebrachte und Gefangene mit angeordneter oder vorbehaltener Sicherungsver-
wahrung innerhalb eines Jahres vor dem jeweiligen Sঞchtag entlassen wurden oder
sonst den Jusঞzvollzug eines Landes verließen. Die Gründe der Beendigung werden
jedoch nicht näher differenziert, so dass im Sinne eines Überblicks nur Gesamtzah-
len für die jeweils einschlägige Form der Freiheitsentziehung erhoben werden.

Als entlassen gelten solche Verurteilten, bei denen die Vollstreckung der Siche-
rungsverwahrung insgesamt (§ 67c StGB) oder die weitere Unterbringung (§ 67d
II StGB) zur Bewährung ausgesetzt oder nach § 67d III StGB erledigt wurde. Hin-
zu kommen weitere Fälle wie etwa Entlassungen im Hinblick auf ein Wiederauf-
nahmeverfahren (§ 360 II StPO). Eine Beendigung aus sonsঞgen Gründen wird an-
genommen, wenn Verurteilte in den Vollzug der Unterbringung in einem psych-
iatrischen Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt überwiesen wurden (§ 67a
II StGB) oder im Vollzug verstorben sind. Hinzu kommen Fälle des Absehens von

3 Die mit dem Buchstaben A bezeichneten Tabellen finden sich im Anhang (unten S. 79 ff.)
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3.2 Vollzugsbeendigungen und Entlassungen

Tabelle 2: Vollzugsbeendigungen bei Untergebrachten und Gefangenen mit angeordne-
ter oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung 2014-2016

2014 2014

Deutschland 15 Länder
Männer Frauen Summe %* Männer Frauen Summe %*

Untergebrachte
in SV 39 1 40 8,4 38 1 39 8,5

Gefangene mit
vorgemerkter
SV

5 0 5 0,8 5 0 5 0,8

2015 2016

15 Länder 15 Länder
Männer Frauen Summe %* Männer Frauen Summe %*

Untergebrachte
in SV 49 0 49 9,6 50 1 51 10,2

Gefangene mit
vorgemerkter
SV

28 0 28 4,8 21 0 21 3,7

* Bezogen auf die Sঞchtagsbelegung im Vorjahr. 2013 waren es insgesamt 479 Untergebrachte,
davon 18 in Hamburg, und 640 Gefangene, davon 24 in Hamburg. Angaben zu den Jahren 2014
und 2015 ergeben sich aus Tabelle 1.

der weiteren Vollstreckung im Hinblick auf aufenthaltsrechtliche Entscheidungen
(§ 456a StPO). Verlegungen in ein anderes Bundesland auf Dauer werden bei der
Erhebung der Überblicksdaten aus technischen Gründen ebenfalls als Beendigun-
gen gezählt, um die landesinterne Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr zu gewährleis-
ten.

Tabelle 2 enthält die Gesamtzahlen der Vollzugsbeendigungen für alle Bundes-
länder, die Angaben der einzelnen Länder ergeben sich aus Tabelle A.2. Danach
haben im Zeitraum zwischen dem 1. April 2013 und dem 31. März 2014 insge-
samt 40 Untergebrachte den Vollzug der Sicherungsverwahrung und fünf Gefan-
gene mit angeordneter oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung den Vollzug der
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3 Der Vollzug der Sicherungsverwahrung im Überblick

Strafe in ihrem Bundesland verlassen. Inwieweit es sich tatsächlich um Entlassun-
gen handelt, lässt sich nur beurteilen, wenn zusätzliche Informaঞonen herangezo-
gen werden. So dür[e es sich im Zeitraum zwischen April 2013 und März 2014,
vermutlich aber auch noch im folgenden Jahr, bei den aufgeführten Vollzugsbe-
endigungen in der Gruppe der Untergebrachten teilweise um Verlegungen in ein
anderes Bundesland aufgrund neu in Kra[ gesetzter Vollzugsabkommen handeln.
Zudem wird die Zahl der Vollzugsbeendigungen bei den Gefangenen mit angeord-
neter oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung in diesem ersten Erhebungsjahr
etwas unterschätzt, da ein Bundesland mitgeteilt hat, dass diese Angabe im Jahr
2014 noch nicht ermi�elt werden konnte.

Für 15 Länder kann die Entwicklung über drei Jahre hinweg verfolgt werden.
Danach zeichnet sich ab, dass die Beendigungsquote der Unterbringung in der Si-
cherungsverwahrung seit 2014 etwas angesঞegen ist. Was die vorgelagerte Frei-
heitsstrafe betri\, liegen die Beendigungsanteile durchweg erheblich niedriger.

In diesen Zahlen werden unterschiedliche Beendigungsgründe zusammengefasst.
Ähnlich der Bewegungsstaঞsঞk zum Strafvollzug, die sich generell auf „Abgänge”
innerhalb eines besঞmmten Zeitraums bezieht (Staঞsঞsches Bundesamt, 2018a,
8 f.), handelt es sich um eine eher technische Informaঞon. Die aktuelle Vollzugs-
belegung zum Sঞchtag kann damit schon deshalb nicht vollständig erklärt werden,
weil keine entsprechenden Zugangszahlen erhoben werden. Doch ermöglichen die
Individualdaten eine differenziertere Betrachtung (unten Kapitel 4.3 und 4.4).

3.3 Orte der Unterbringung in der
Sicherungsverwahrung

3.3.1 Belegungsfähigkeit der Einrichtungen

Aus dem Abstandsgebot und den neuen Vollzugsgesetzen folgt, dass es innerhalb
des Vollzugs besondere Einrichtungen für die Sicherungsverwahrung geben muss.
Für die Gestaltung der Zuständigkeiten haben die Länder verschiedene Lösungen
gefunden. Da Bremen, das Saarland, Schleswig-Holstein und Thüringen keine ei-
gene Einrichtung betreiben, werden manche Einrichtungen von mehreren Ländern
gemeinsam belegt. Das gilt mi�lerweile für untergebrachte Männer aus Bremen
und Niedersachsen (Vollzug in der JVA Rosdorf in Niedersachsen), Hamburg und
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3.3 Orte der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung

Schleswig-Holstein (Vollzug in der JVA Fuhlsbü�el in Hamburg),4 Hessen und Thü-
ringen (Vollzug in der JVA Schwalmstadt in Hessen, vorübergehend in der JVA
Weiterstadt)5 sowie Rheinland-Pfalz und dem Saarland (Vollzug in der JVA Diez
in Rheinland-Pfalz).6 Für die wenigen untergebrachten Frauen wurde eine zentrale
Einrichtung in der JVA Frankfurt am Main III geschaffen. Darüber hinaus besteht ei-
ne Kooperaঞon zwischen Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, die beide
eigene Einrichtungen betreiben, mit dem Ziel der Zusammenstellung homogener
Behandlungsgruppen.7

Wie in der amtlichen Belegungsstaঞsঞk des Jusঞzvollzugs wurden zunächst Da-
ten zur Belegungsfähigkeit der Einrichtungen erhoben, um deren Auslastung er-
mi�eln zu können. Die Belegungsfähigkeit entspricht der für den Sঞchtag festge-
legten Kapazität einer Einrichtung, die gerade für Untergebrachte im Vollzug der
Sicherungsverwahrung vorgehalten wird. Dies kann neben den im Regelfall für den
Vollzug der Sicherungsverwahrung zuständigen Einrichtungen des geschlossenen
Vollzugs auch andere Anstalten und Abteilungen (wie z.B. solche der Sozialtherapie)
betreffen, die besondere Plätze für Untergebrachte vorhalten.

Angesichts der vielfälঞgen föderalen Landscha[ sind regionale Unterschiede zu
erwarten, die in Tabelle A.3 abgebildet werden. Im Ausgangsjahr 2014 und mit ge-
wissen Modifikaঞonen auch in den Folgejahren 2015 und 2016 zeigte sich über die
Ländergrenzen hinweg eine Konzentraঞon auf die Einrichtungen des geschlosse-
nen Vollzugs, die für die Unterbringung ausdrücklich für zuständig erklärt wurden.
Außer in Nordrhein-Wes�alen bestand für die zahlenmäßig dominierenden männli-
chen Untergebrachten in jedem Land höchstens eine Einrichtung dieser Art. Wäh-
rend kleinere Länder wie Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-
Anhalt Einrichtungen mit bis zu 20 Plätzen betrieben, hielten immerhin sechs Län-
der Einrichtungen mit mindestens 60 Plätzen vor. Die Unterschiede der Jahre 2014

4 Staatsvertrag zwischen dem Land Schleswig-Holstein und der Freien und Hansestadt Hamburg
über die Zusammenarbeit im Bereich der Sicherungsverwahrung und der Therapieunterbringung
vom 7. Februar 2013 (HmbGVBl. 208 und 288).

5 Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Freistaat Thüringen über die Errichtung und
die gemeinsame Nutzung einer Einrichtung zum Vollzug der Sicherungsverwahrung vom 20. De-
zember 2012 (Hess. GVBl. 2013, 117).

6 Ein Verwaltungsabkommen zwischen Rheinland-Pfalz und dem Saarland aus dem Jahr 2010 wur-
de kürzlich verlängert.

7 Staatsvertrag zwischen dem Land Brandenburg und dem Land Mecklenburg-Vorpommern über
die Bildung eines Vollzugsverbundes in der Sicherungsverwahrung vom 13. März 2014 (GVBl.
Brandenburg I Nr. 40). Zur Praxis Sprenger (2016).
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3 Der Vollzug der Sicherungsverwahrung im Überblick

und 2015 verdeutlichen eine regional unterschiedlich ausgeprägte Erweiterung der
Unterbringungskapazitäten, die im Folgejahr 2016 konstant geblieben sind.

Jenseits der Regeleinrichtungen wurden nur wenige Plätze für Untergebrachte
bereit gehalten. Dabei handelte es sich, abgesehen von einigen Plätzen im offe-
nen Vollzug, ausschließlich um solche in sozialtherapeuঞschen Einrichtungen. Al-
lerdings ging es hier wohl nicht um Behandlungskapazitäten, die ausschließlich für
die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung vorgesehen waren, sondern eher
um die Möglichkeit einer bevorzugten Aufnahme in der Sozialtherapie.

3.3.2 Tatsächliche Belegung der Einrichtungen

Die erste Lei�rage der Untersuchung lautete: Wie verteilen sich die Untergebrach-
ten über die Einrichtungen des Jusঞzvollzugs? In der Überblicksdatenerhebung wur-
de wie in der monatlichen Geschä[sstaঞsঞk über „Bestand der Gefangenen und
Verwahrten in den deutschen Jusঞzvollzugsanstalten” auf die tatsächliche Bele-
gung der Vollzugseinrichtungen abgestellt. Sie entspricht der Gesamtzahl der am
Sঞchtag physisch anwesenden Untergebrachten ohne Rücksicht darauf, aus wel-
chem Bundesland sie stammen. Die Daten werden in dem Bundesland erhoben, in
dem die Unterbringung vollzogen wird. Vorübergehend abwesende Personen, also
etwa solche in Langzeitausgang, werden nicht zum aktuellen Bestand gerechnet.
Ist die Unterbringung zum Sঞchtag unterbrochen, wird eine Person in dem betref-
fenden Jahr nicht erfasst.

In den zuständigen Einrichtungen befanden sich bereits zum ersten Erhebungs-
zeitpunkt im Frühjahr 2014 über 80 % der Untergebrachten (Tabelle 3 auf der
nächsten Seite). Diese Gruppe umfasst auch solche Personen, die innerhalb der
Einrichtung für die Sicherungsverwahrung an einer Sozialtherapie teilnehmen. Ei-
ne besondere sozialtherapeuঞsche Abteilung innerhalb der Sicherungsverwahrung
exisঞert bisher lediglich in der JVA Werl (Etzler, 2018, 7). In den Folgejahren bis
zum Frühjahr 2016 ist der Anteil der Untergebrachten in den für die Sicherungs-
verwahrung zuständigen Einrichtungen auf über 85 % (bezogen auf 15 Länder) an-
gesঞegen.

Demgegenüber spielte eine Unterbringung im offenen Vollzug, die außerhalb der
spezialisierten Einrichtungen für die Sicherungsverwahrung erfolgt, angesichts ei-
ner Häufung ungünsঞger Gefährlichkeitsprognosen bei diesen Verurteilten erwar-
tungsgemäß nur eine kleine Rolle. Es ist wahrscheinlich, dass es sich typischer-
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3.3 Orte der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung

Tabelle 3: Unterbringung in der Sicherungsverwahrung am 31. März 2014, am
31. März 2015 und am 31. März 2016 nach Einrichtungen

2014 2014

Deutschland 15 Länder

Männer Frauen Summe % Männer Frauen Summe %

zuständige
Einrichtung 415 1 416 82,1 393 1 394 82,4

offener
Vollzug 7 0 7 1,4 6 0 6 1,3

Sozialtherapie
außerhalb
der SV

64 0 64 12,6 58 0 58 12,1

sonsঞge 20 0 20 3,9 20 0 20 4,2

Summe 506 1 507 100 477 1 478 100

2015 2016

15 Länder 15 Länder

Männer Frauen Summe % Männer Frauen Summe %

zuständige
Einrichtung 436 1 437 87,8 432 2 434 85,3

offener
Vollzug 6 0 6 1,2 7 0 7 1,4

Sozialtherapie
außerhalb
der SV

52 0 52 10,4 64 0 64 12,6

sonsঞge 3 0 3 0,6 4 0 4 0,8

Summe 497 1 498 100 507 2 509 100
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3 Der Vollzug der Sicherungsverwahrung im Überblick

weise um die Phase der Entlassungsvorbereitung handeln wird. Dieser Gesichts-
punkt wird anhand der Individualdaten noch näher zu untersuchen sein (unten Ka-
pitel 5.2).

Als wesentliche Alternaঞve zu den Regeleinrichtungen für die Sicherungsver-
wahrung diente jedenfalls in manchen Bundesländern die Sozialtherapie innerhalb
des Strafvollzugs. Dort befand sich 2014 immerhin jeder 8. Untergebrachte. Was
die Nutzung durch Untergebrachte betri\, exisঞeren regional unterschiedliche Mo-
delle, die sich auch in der Aufschlüsselung nach Ländern zeigen (Tabelle A.4). Dabei
wird auch berücksichঞgt, wie weit die sozialtherapeuঞsche Behandlung innerhalb
des Strafvollzugs bereits fortgeschri�en ist. In welchem Ausmaß sozialtherapeuঞ-
sche Kapazitäten in die Einrichtungen für die Sicherungsverwahrung verlagert oder
dort neu aufgebaut werden, wird sich erst mit der Zeit herausstellen. Der Vergleich
der ersten drei Erhebungszeitpunkte für den Zeitraum von 2014 bis 2016 lässt –
bezogen auf 15 Länder – keine erheblichen Veränderungen erkennen, wenn man
von Schwankungen von Jahr zu Jahr absieht.

Sonsঞge Einrichtungen sind solche, die nach dem Vollstreckungsplan weder für
den Vollzug der Sicherungsverwahrung noch für den offenen Vollzug noch als sozi-
altherapeuঞsche Anstalt oder Abteilung zuständig sind. Für diese Kategorie bleiben
damit vor allem Anstalten des geschlossenen Regelvollzugs. Während sich im Früh-
jahr 2014 noch 4 % der Untergebrachten in solchen Anstalten befanden, waren es
in den Folgejahren seither nur noch wenige Personen. Das spricht für die Einschät-
zung, dass lediglich ausnahmsweise Einzelfalllösungen gesucht wurden, etwa aus
Sicherheitsgründen.

3.4 Personalaussta�ung im Vollzug der
Sicherungsverwahrung

Die zweite Lei�rage der Untersuchung lautete: In welchem Umfang verfügen die
Einrichtungen der Sicherungsverwahrung über eigenes Personal?

Tabelle 4 fasst Angaben aus allen Einrichtungen für die Sicherungsverwahrung
bei Männern zusammen. Eine nach Ländern aufgeschlüsselte Darstellung findet
sich in Tabelle A.5. Im Jahr 2014 wurden bundesweit 13 Einrichtungen erfasst, wo-
bei hier lediglich von einer Einbeziehung der für untergebrachte Frauen zuständi-
gen Einrichtung der JVA Frankfurt am Main III abgesehen wurde, weil diese deutlich
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3.4 Personalaussta�ung im Vollzug der Sicherungsverwahrung

Tabelle 4: Personalaussta�ung der Einrichtungen für die Sicherungsverwahrung am
31. März 2014, am 31. März 2015 und am 31. März 2016

2014 2014
Deutschland 15 Länder

Funkঞon vorhanden* besetzt* extern** vorhanden* besetzt* extern**

höherer
Verwaltungs- und
Vollzugsdienst

7,8 7,3 7,8 5,2

psychologischer
Dienst 43,9 35,4 184,5 41,9 33,4 179,5

sozialer Dienst 42,8 34,5 164,5 42,8 34,5 164,5

AVD und
Werkdienst 276,0 266,6 1.001,5 259,0 249,6 1.001,5

gehobener
Vollzugs- und
Verwaltungsdienst

9,2 8,2 81,5 7,2 7,2 82,0

ärztlicher Dienst 4,3 2,5 4,3 2,5

2015 2016
15 Länder 15 Länder

Funkঞon vorhanden* besetzt* extern** vorhanden* besetzt* extern**

höherer
Verwaltungs- und
Vollzugsdienst

5,8 7,3 7,0 7,3

psychologischer
Dienst 41,2 34,2 244,0 41,2 34,9 246,3

sozialer Dienst 39,5 39,5 165,0 43,8 40,0 207,0

AVD und
Werkdienst 272,0 262,0 1.112,0 284,0 268,4 1.117,5

gehobener
Vollzugs- und
Verwaltungsdienst

6,7 5,4 82,0 8,9 7,9 81,5

ärztlicher Dienst 3,3 1,3 (4,0) 5,3 2,8 36,0

* Angaben in Personalstellen ** Angaben in Stunden pro Woche

27



3 Der Vollzug der Sicherungsverwahrung im Überblick

kleiner angelegt ist und eine eigenständige Personalaussta�ung nicht zu erwarten
war.8

Bei allen Funkঞonen kam es darauf an, welche Stellen oder Stellenanteile ge-
rade der für die Sicherungsverwahrung zuständigen Einrichtung (§ 66c I StGB)
zugewiesen und wie viele am Sঞchtag tatsächlich besetzt waren. Die im Erhe-
bungsbogen einzutragende Stellensituaঞon sollte sich auf amtliche Quellen wie
Stellenverteilungs- oder Verwaltungsgliederungspläne stützen. Die Stellenzahl (je
nach Bundesland auch „Beschä[igungsvolumen”, „Mitarbeiterkapazitäten“ oder
„Vollzeitäquivalente“) bezeichnet die Anzahl der insgesamt zur Verfügung stehen-
den Voll- und Teilzeitstellen für reguläre Beschä[igte, unabhängig von der Art des
Beschä[igungsverhältnisses und von der Anstellungsbehörde oder dem Arbeit-
geber. Unerheblich war auch, ob Leistungen von Jusঞzbediensteten oder durch
ein privatwirtscha[liches Dienstleistungsunternehmen erbracht wurden, das in die
Vollzugsorganisaঞon einer einzelnen Anstalt eingebunden war. Dagegen wurden
die Arbeitszeitanteile externer Honorarverträge und ähnlicher atypischer Beschäf-
ঞgungsverhältnisse in Wochenstunden gemessen.

Insgesamt erinnert die Personalstruktur an diejenige von Strafvollzugsanstalten,
weist diesen gegenüber aber auch einige Besonderheiten auf. Auffällig ist zunächst,
dass nur jede zweite Einrichtung über eine eigene Leitungsperson verfügte. Diese
Organisaঞon ist in den Vollzugsgesetzen angelegt. So besঞmmt § 70 I 2 HSVVollzG,
dass die Leitung einer unselbständigen Einrichtung mit der Leitung der Jusঞzvoll-
zugsanstalt verbunden ist, an die die Einrichtung angegliedert ist. In den Stellen-
plänen der Länder wurden solche Formen der Personalunion unterschiedlich be-
rücksichঞgt. Mancherorts wurden Teilzeit- oder Vollzeitstellen für die Leitung der
Sicherungsverwahrung eingerichtet. Anderswo wurden diese Führungsposiঞonen
als Leistung der Hauptanstalt definiert.9

Stellen für psychologische und sozialarbeiterische Fachdienste waren insgesamt
etwa in gleichem Umfang vorhanden. Wo diese Stellen nicht voll besetzt waren,
könnte dies zumindest teilweise mit der Gründungsphase der Einrichtungen zu-
sammenhängen, die für eine größere Zahl von Untergebrachten geplant wurden.
Gelegentlich wurde auch über Schwierigkeiten der Personalgewinnung berichtet.

8 Es dür[e sich mithin um dieselben Anstalten handeln, die Dax (2017, 452 ff.) im Hinblick auf die
Einhaltung des Abstandsgebots vergleicht.

9 Darauf beziehen sich möglicherweise auch die Eintragungen externer Beschä[igungsverhältnis-
se durch manche Einrichtungen für das Jahr 2014.
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Andererseits gibt es in manchen Einrichtungen Posiঞonen für Ergotherapie oder im
pädagogischen Dienst.

Bei den Stellen des Allgemeinen Vollzugsdienstes geht es einerseits um die Ge-
währleistung von Sicherheit, deren Bedeutung für die Sicherungsverwahrung auch
nach der Reform fortbesteht. Andererseits sind dieser Personalgruppe wie auch
sonst im Jusঞzvollzug zahlreiche Aufgaben wie etwa die Alltagsgestaltung, Betreu-
ung und Versorgung (Laubenthal, 2015c, 188 f.) der Untergebrachten zugewiesen.
Deshalb überrascht es nicht, dass die Angehörigen dieser Beschä[igungsgruppe
zahlenmäßig dominieren.

Nach den Vorstellungen der Gesetzgebung spielt psychiatrische Behandlung
unter den neuen therapeuঞschen Ansätzen eine wichঞge Rolle. Solche Behand-
lungsmaßnahmen werden beispielsweise in der Liste der Pflichtangaben des
Betreuungs- und Behandlungsplans in § 10 I 2 HSVVollzG als erste aufgeführt. Be-
sondere Stellen für den medizinischen Dienst wurden jedoch nur in wenigen Ein-
richtungen geschaffen und nur teilweise besetzt. Wie von den Befragten mehrfach
zum Ausdruck gebracht wurde, werden entsprechende Funkঞonen teils durch ex-
terne Fachkrä[e wahrgenommen, teils erfolgt eine „Mitversorgung” durch ärztli-
ches Personal der Hauptanstalt. Das für den psychiatrischen Maßregelvollzug typi-
sche Pflegepersonal fehlt völlig.
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Jenseits der bisher dargestellten aggregierten Überblicksdaten wurde seit 2014
jährlich eine detailliertere Erhebung mit einigen fallbezogenen Daten durchgeführt.
Es handelt sich um eine bundesweite Gesamterhebung aller Untergebrachten und
Gefangenen mit angeordneter oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung im Jus-
ঞzvollzug, ohne Rücksicht darauf, ob sie sich in einer Einrichtung mit besonderer
Zuständigkeit – z.B. für den Vollzug der Sicherungsverwahrung – befinden oder
nicht.

Die Falldaten zu Behandlungsverlauf und vollzugsöffnenden Maßnahmen bezie-
hen sich grundsätzlich auf das zurückliegende Jahr seit der letzten Erhebung. So-
weit Stammdaten und Vollzugsverläufe interessieren, werden teilweise auch länger
zurückliegende Ereignisse erhoben. Die Datenblä�er werden in den Vollzugsein-
richtungen durch die Fachdienste ausgefüllt und danach pseudonymisiert.

Die Grundgesamtheit dieser Einzeldatenerhebung ist weitgehend idenঞsch mit
der Erhebung der Überblicksdaten. Auch die Einzeldaten beziehen sich auf die bei-
den großen Gruppen der Untergebrachten im Vollzug der Sicherungsverwahrung
und der Gefangenen mit angeordneter oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung.
Auch hier geht um die Personen, deren StraAa[ oder Unterbringung zum Sঞch-
tag andauert oder im Jahr davor beendet wurde. Dagegen sollen Inha[ierte, deren
StraAa[ oder Unterbringung zum Sঞchtag unterbrochen ist, in dem betreffenden
Jahr nicht erfasst werden. Vorübergehend abwesende Personen werden in diese
Erhebung – anders als bei den Überblicksdaten – einbezogen, um den Verlauf voll-
zugsöffnender Maßnahmen betrachten zu können.

Die hier und in den folgenden Kapiteln dargestellten Ergebnisse stützen sich auf
deskripঞve Auswertungen der Erhebungen zu den Sঞchtagen 31. März 2014 und
31. März 2015. Sie liefern damit eine Art Momentaufnahme für die erste Zeit, in der
die Reform des Vollzugs der Sicherungsverwahrung implemenঞert wurde. Weitere
Darstellungen bleiben kün[igen Publikaঞonen vorbehalten.
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4.1 Zur Beschreibung der Untersuchungsgruppe

Die Personen der Untersuchungsgruppe lassen sich anhand einiger Merkmale all-
gemein charakterisieren. Zwar sঞmmen die in der Einzeldatenerhebung ermi�elten
Fallzahlen für die Jahre 2014 und 2015 mit den jeweiligen Werten der Gesamt-
zahlen aufgrund der Übersichtsdaten in Tabelle 1 nicht vollkommen überein. Dies
dür[e in erster Linie auf abweichende Erhebungstechniken und die Beteiligung un-
terschiedlicher Auskun[sstellen zurückzuführen sein. Die vorliegenden Falldaten-
sätze gesta�en jedoch trotz gelegentlich unvermeidbarer fehlender Angaben zu
einzelnen Merkmalen insgesamt differenziertere Auswertungen.

Insgesamt überschni�en sich die Untersuchungsgruppen zu beiden Sঞchtagen
weitgehend. Im Normalfall befanden sich die im Frühjahr 2014 registrierten Perso-
nen auch noch ein Jahr danach im Strafvollzug oder in der Unterbringung. Darüber
hinaus sollten auch Unterbrechungs- und Beendigungsfälle erfasst werden. Gleich-
wohl erschien es sinnvoll, die Ergebnisse der Erhebungen zu den beiden Sঞchta-
gen für die hier vorgelegte beschreibende Darstellung getrennt voneinander aus-
zuwerten. Abweichungen zwischen den beiden Erhebungszeitpunkten kamen da-
durch zustande, dass eine Person nur zu einem der beiden Sঞchtage in die Untersu-
chungsgruppe fiel. Beispielsweise war ein Verurteilter, gegen den die Verurteilung
zu einer Freiheitsstrafe und die Anordnung der Sicherungsverwahrung im Herbst
2014 rechtskrä[ig wurden, erst 2015 zu registrieren. Umgekehrt war ein Verurteil-
ter, der im März 2014 aus der Sicherungsverwahrung entlassen wurde, ohne dass
die Aussetzung innerhalb eines Jahres widerrufen wurde, zum Sঞchtag im März
2015 nicht mehr zu berücksichঞgen.

4.1.1 Status

Hier interessiert zunächst das Stadium des Vollstreckungsverfahrens, das die Per-
sonen der Untersuchungsgruppe zum jeweiligen Sঞchtag erreicht haben. Da-
für wurde das Merkmal „Status” herangezogen, das grob zwischen verschiede-
nen Kategorien von (Jugend-)Strafgefangenen und Sicherungsverwahrten sowie
Unterbrechungs- und Beendigungsfällen unterscheidet (Tabelle A.6). Zum Sঞchtag
31. März 2014 bestand die Untersuchungsgruppe aus 1.142 Personen; für fast alle
liegen soziodemografische Daten vor. Lediglich vier von ihnen waren Frauen, und
114 besaßen nicht die deutsche Staatsangehörigkeit (= 10 %). 555 Personen und
damit fast die Häl[e der Untersuchungsgruppe waren erwachsene Strafgefange-
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ne, gegen welche nach § 66 StGB die Sicherungsverwahrung angeordnet worden
war. Die zweite große Teilgruppe bildeten 515 Untergebrachte in der Sicherungs-
verwahrung (45 %). Mit 50 Personen deutlich weniger zahlreich waren Strafgefan-
gene, gegen die nach § 66a StGB ein Vorbehalt der Unterbringung in der Siche-
rungsverwahrung ausgesprochen worden war (4,4 %). Bei 17 Personen war der
Vollzugsaufenthalt innerhalb eines Jahres vor dem Sঞchtag beendet worden, und
bei vier Personen war der Vollzug der Sicherungsverwahrung oder einer vorgela-
gerten Freiheitsstrafe am Sঞchtag unterbrochen.

Geringfügig weniger umfangreich war die Untersuchungsgruppe zum 31. März
2015 mit 1.137 Personen. Zu diesem Sঞchtag waren die Untergruppen der erwach-
senen Strafgefangenen mit angeordneter Sicherungsverwahrung und der Unterge-
brachten mit Anteilen von jeweils 46 % annähernd gleich stark vertreten. Während
die Anzahl der erwachsenen Gefangenen mit vorbehaltener Sicherungsverwahrung
etwas kleiner ausfiel als im Vorjahr, wurde nun erstmals ein Jugendstrafgefangener
mit vorbehaltener Sicherungsverwahrung registriert. Unterbrechungs- und Been-
digungsfälle kamen häufiger vor als noch zum Sঞchtag im Frühjahr 2014.

4.1.2 Alter

Zum Sঞchtag 31. März 2014 waren die Personen durchschni�lich über 50 Jahre
alt (Tabelle A.7). Dass Untergebrachte im Mi�el älter sein werden als Strafgefange-
ne mit angeordneter Sicherungsverwahrung, kann angesichts der zwingenden Voll-
streckungsreihenfolge von Freiheitsstrafe und Maßregel nicht überraschen. Doch
betrug die Differenz der Mi�elwerte lediglich vier Jahre. Erwachsene Strafgefange-
ne mit angeordneter Sicherungsverwahrung waren im Mi�el 48 Jahre und 6 Mona-
te alt, Untergebrachte 52 Jahre und 6 Monate. Deutlich jünger waren die allerdings
sehr wenigen Personen, deren Vollzugsaufenthalt an diesem Sঞchtag unterbrochen
war, deutlich älter mit durchschni�lich fast 57 Jahren diejenigen, deren Vollstre-
ckung innerhalb eines Jahres vor dem Sঞchtag beendet worden war.

Unterteilt man nach Altersgruppen, so waren bei den Strafgefangenen mit ange-
ordneter Sicherungsverwahrung die Personen im Alter von 40 bis unter 50 Jahren
sowie von 50 bis unter 60 Jahren mit jeweils rund einem Dri�el vertreten. Bei den
Gefangenen mit vorbehaltener Sicherungsverwahrung und vor allem bei den Un-
tergebrachten und den Beendigungsfällen verschob sich der Schwerpunkt in die
Altersgruppe von 50 bis unter 60 Jahren.
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In den Gruppen, die sich in StraAa[ oder Unterbringung befanden, variierte das
Lebensalter in einem breiten Intervall. Die jüngste Person war ein 23-jähriger Ge-
fangener mit vorbehaltener Sicherungsverwahrung, die älteste ein Gefangener mit
angeordneter Sicherungsverwahrung im Alter von über 80 Jahren. Dagegen war
der älteste Gefangene mit vorbehaltener Sicherungsverwahrung erst 65 Jahre alt.

Da an beiden Sঞchtagen überwiegend dieselben Personen erfasst wurden, lagen
die Alterswerte zum Sঞchtag 31. März 2015 um ein Jahr höher. Die Strafgefan-
genen mit angeordneter Sicherungsverwahrung waren nun im Mi�el 49 Jahre und
6 Monate alt, Untergebrachte über 53 Jahre. Unverändert blieb das mi�lere Alter
der Gefangenen mit vorbehaltener Sicherungsverwahrung mit 46 Jahren; in dieser
Gruppe ha�e zwischen den beiden Sঞchtagen eine merkliche Fluktuaঞon sta�ge-
funden.

4.1.3 Inha[ierungs- und Unterbringungsdauer

Auch wenn die Vollstreckungsverläufe angesichts zahlreicher rechtlicher und voll-
zugsprakঞscher Alternaঞven anhand der vorliegenden Erhebungen nicht in allen
Einzelheiten nachgezeichnet werden können, interessieren Abschätzungen der In-
ha[ierungsdauer. Um solche Berechnungen zu ermöglichen, wurde das Inha[ie-
rungsdatum erfragt, also das der letzten Zuführung in den Jusঞzvollzug, wobei es
nicht darauf ankam, ob sie in dem Verfahren erfolgte, das für die Sicherungsver-
wahrung maßgeblich war. Einbezogen wurde Untersuchungsha[ ebenso wie Straf-
verbüßungen in anderer Sache. Vor allem in Unterbrechungsfällen wurde anstelle
der letzten Zuführung in den Jusঞzvollzug der Beginn der StraAa[ herangezogen,
also der Strafzeitbeginn, wie er aus der ersten Strafzeitberechnung der aktuellen
Inha[ierung erkennbar war.

Für alle Personen, die seit der Inha[ierung bis zum Sঞchtag ununterbrochen
im Jusঞzvollzug waren, konnte die Inha[ierungsdauer bis zum Sঞchtag berechnet
werden. Unterbrechungen konnten mindestens für einen Zeitraum während des
Vollzugs der Sicherungsverwahrung berücksichঞgt werden. Für Unterbrechungen
der StraAa[ und weitere Unterbrechungen der Unterbringung sah der Erhebungs-
bogen dagegen keine besonderen Kategorien vor, so dass darüber in aller Regel
keine Angaben vorlagen. Das führt zu einer gewissen Überschätzung der Inhaf-
ঞerungsdauer. Auf der anderen Seite ist darauf hinzuweisen, dass die zu einem
Sঞchtag ermi�elte Aufenthaltsdauer lediglich Ergebnis einer Momentaufnahme ist.
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Dies gilt für alle Freiheitsentziehungen. Bei der Sicherungsverwahrung kommt hin-
zu, dass ihre Dauer nicht von vornherein begrenzt wird.1

Die Inha[ierungsdauer wurde längstens bis zur Beendigung der Sicherungsver-
wahrung besঞmmt. Soweit die StraAa[ beendet wurde, ohne dass es zu einer Un-
terbringung kam, wurde das entsprechende Entlassungsdatum herangezogen. In al-
len Fällen, in denen bis zum Sঞchtag bereits eine Unterbringung erfolgt war, wurde
gesondert die Unterbringungsdauer vom Beginn des Vollzugs der Sicherungsver-
wahrung bis zu deren Beendigung oder bis zum Sঞchtag ermi�elt. Differenzierte
Angaben zu Inha[ierungs- und Unterbringungsdauer nach dem jeweiligen Status
der Personen enthalten die Tabellen A.8 und A.9.

Allgemein streute die Inha[ierungsdauer, wie bei einer Sঞchtagserhebung zu er-
warten, sehr breit. Schon bei den erwachsenen Strafgefangenen mit angeordneter
Sicherungsverwahrung überschri� sie nach der Datenerhebung im Frühjahr 2014
im Einzelfall die Schwelle von 45 Jahren. Andererseits fanden sich Gefangene, die
zum Sঞchtag der Erhebung am 31. März 2014 erst wenige Wochen im Strafvollzug
waren. Die Häl[e der Strafgefangenen mit angeordneter Sicherungsverwahrung
ha�e zu diesem Sঞchtag bereits einen Vollzugsaufenthalt von 6 Jahren und 7 Mo-
naten hinter sich gebracht.

Geringfügig darüber lag der Median der Inha[ierungsdauer in der wesentlich
kleineren Gruppe der Gefangenen mit vorbehaltener Sicherungsverwahrung mit
7 Jahren. Hier streute die Inha[ierungsdauer in einem schmaleren Intervall, weil
der Höchstwert nicht über knapp 18 Jahre hinausging. Für die Untergebrachten im
Vollzug der Sicherungsverwahrung fand sich erwartungsgemäß ein deutlich höhe-
rer Medianwert, und die Inha[ierung erreichte im Einzelfall den Maximalwert von
46 Jahren.

Im Frühjahr 2015 konnte die Inha[ierungsdauer für eine etwas kleinere Popula-
ঞon berechnet werden. Der Median überschri� nun bei den Strafgefangenen mit
angeordneter Sicherungsverwahrung die Grenze von 7 Jahren, während er bei den
Gefangenen mit vorbehaltener Sicherungsverwahrung einige Monate geringer aus-
fiel als ein Jahr zuvor. Für die Untergebrachten im Vollzug der Sicherungsverwah-
rung ergab sich dagegen ein Medianwert, der mit über 12 Jahren Dauer um ein Jahr
höher ausfiel als zum Messzeitpunkt im Frühjahr 2014.

Auch die Unterbringungsdauer streute bei den Untergebrachten, die sich zum
Sঞchtag im Vollzug der Sicherungsverwahrung befanden, in einem breiten Bereich

1 Zur vergleichbaren Problemaঞk bei der lebenslangen Freiheitsstrafe Dessecker (2012).
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und überschri� in einem Extremfall die Schwelle von 32 Jahren. Andererseits hat-
te die Unterbringung bei einigen Sicherungsverwahrten erst vor kurzer Zeit be-
gonnen; in einem knappen Dri�el der Fälle dauerte die Unterbringung im Früh-
jahr 2014 erst höchstens zwei Jahre. Die Häl[e der Untergebrachten hielten sich
bereits länger als 3 Jahre und 7 Monate in der Sicherungsverwahrung auf. Noch
deutlich länger fielen die Unterbringungszeiten der wenigen Personen aus, deren
Sicherungsverwahrung zum Sঞchtag unterbrochen oder bereits beendet war.

Im Frühjahr 2015 ergaben sich für die Unterbringungsdauer bei den Personen,
die sich zum Messzeitpunkt in der Sicherungsverwahrung befanden, etwas höhe-
re Werte der zentralen Tendenz als ein Jahr davor. Median und Mi�elwert lagen
jeweils etwa 4 Monate höher, so dass der arithmeঞsche Mi�elwert nun über der
Grenze von 5 Jahren lag.

Zur Dauer des Vollzugs der Sicherungsverwahrung hat Ansorge (2014, 9) Sঞch-
tagsdaten in gruppierter Darstellung vorgelegt, die im Zeitraum zwischen 2009 und
2013 erhoben wurden. Danach befanden sich zum 31. März 2013 rund 64 % der
Sicherungsverwahrten für weniger als fünf Jahre im Maßregelvollzug; umgekehrt
gab es – anders als in den Vorjahren – lediglich noch eine Person, die über 20 Jahre
dort untergebracht war.

Differenziertere Erhebungen zur Dauer der Sicherungsverwahrung wurden von
der KrimZ im Zeitraum zwischen 2002 und 2011 durchgeführt, allerdings nicht
zu Sঞchtagen, sondern lediglich für die relaঞv wenig zahlreichen Beendigungsfälle
(Dessecker, 2013c). Was das letzte Jahr jener Erhebung betri\, lag die Vollzugs-
dauer der Sicherungsverwahrung deutlich über den Werten nach der Sঞchtagsun-
tersuchung von Ansorge (2014). Von 129 Sicherungsverwahrten, deren Unterbrin-
gung im Kalenderjahr 2011 beendet worden war, ha�en 46 % weniger als 5 Jahre
im Vollzug dieser Maßregel verbracht, wobei die ermi�elten Werte der Aufenthalts-
dauer sehr breit streuten. Für die Sicherungsverwahrung allein lag der Median der
Vollzugsdauer in der gesamten Dekade bei knapp 7 Jahren.

Von diesen 129 Personen ha�e die Häl[e aufgrund derselben Verurteilung ins-
gesamt mehr als 13 Jahre und 4 Monate im Jusঞzvollzug verbracht. In einem Höchst-
fall wurde für die gesamte Freiheitsentziehung seit Rechtskra[ bis zu einer Entlas-
sung eine Zeitdauer von mehr als 40 Jahren festgestellt. Der Median des Zeitab-
schni�s zwischen Rechtskra[ des Urteils und Beendigung der Sicherungsverwah-
rung überschri� für den gesamten Erhebungszeitraum von 2002 bis 2011 die Mar-
ke von 14 Jahren (Dessecker, 2013c, 48 f.).
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4.2 Anlassdelikte

Zu den Anlassdelikten für die jeweilige Verurteilung wurden acht verschiedene
Deliktskategorien abgefragt, die auch in Kombinaঞon miteinander vorliegen konn-
ten, so dass sich Mehrfachnennungen ergeben (Abbildung 3). Aus Vereinfachungs-
gründen wurde davon abgesehen, die Stra[atbestände präzise zu bezeichnen. Auch
auf unrechtsrelevante Differenzierungen zwischen versuchten oder vollendeten
Delikten, Täterscha[ oder Teilnahme wurde verzichtet.

Abbildung 3: Status der Verurteilten nach Deliktsgruppen zum 31. März 2014
(Mehrfachnennungen)

Die Tabellen A.10 und A.11 schlüsseln die ermi�elten Deliktsgruppen, die der
jeweiligen Verurteilung zugrunde lagen, nach Status und Ländern auf. Zu beiden
Sঞchtagen ließen sich bei den Strafgefangenen mit angeordneter Sicherungsver-
wahrung Tötungsdelikte, Raubdelikte, sexuelle Gewaltdelikte und Körperverletzun-
gen mit Anteilen von jeweils rund einem Dri�el der Personen oder mehr beobach-
ten. In der wesentlich kleineren Gruppe mit Vorbehalt der Sicherungsverwahrung
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ha�e jeweils mehr als ein Dri�el sexuelle Gewalt- oder Missbrauchsdelikte oder
Körperverletzungen begangen. Der Anteil der sexuellen Gewaltdelikte wuchs bei
den Untergebrachten im Vollzug der Sicherungsverwahrung auf fast die Häl[e der
Fälle. Insgesamt befanden sich zwei Dri�el der Untergebrachten wegen eines Se-
xualdelikts in der Sicherungsverwahrung.

Die Deliktsverteilung wurde nicht zuletzt durch die Vorschri[en des Sankঞonen-
rechts beeinflusst. So lag der Anteil der Tötungsdelikte bei den Gefangenen mit
28-35 % viel höher als bei den Untergebrachten (11-12 %). Diese Redukঞon ist
weitgehend auf die Verbindung lebenslanger Freiheitsstrafen mit Anordnung oder
Vorbehalt der Sicherungsverwahrung zurückführen, die immerhin 128 Gefangene
oder rund zwei Dri�el derjenigen betraf, welche wegen eines Tötungsdelikts verur-
teilt waren. Diese Personen werden entweder auf Bewährung aus dem Strafvollzug
entlassen, oder die Verbüßung der Strafe wird wegen ungünsঞger Gefährlichkeits-
prognose immer weiter fortgesetzt, so dass eine Unterbringung in der Sicherungs-
verwahrung ausscheidet (Dessecker, 2015).

Zur Erläuterung der Kategorie „sonsঞge Delikte”, die nicht unter die benannten
Kategorien der Gewalt- und Sexualdelikte fallen, aber selbst noch in Fällen voll-
zogener Unterbringung bei über 20 % der Verurteilten als Anlassdelikte genannt
wurden, ist auf die Anordnungsvoraussetzungen des § 66 StGB zu verweisen. Da-
hinter können sich atypische Unterbringungsfälle verbergen oder auch begleiten-
de Taten, die zumindest schwer genug erschienen, dass das Strafverfahren inso-
weit nicht eingestellt wurde. Zu denken ist an Stra[atbestände wie etwa Geisel-
nahme (§ 239b StGB), qualifizierte Eigentumsdelikte, Brandsঞ[ungsdelikte, Voll-
rausch (§ 323a StGB) oder Verstoß gegen Weisungen während der Führungsauf-
sicht (§ 145a StGB).

Die regionale Verteilung der Anlassdelikte auf die Vollzugspopulaঞonen der Län-
der ist zunächst davon abhängig, welche der hier interessierenden Verurteilten-
gruppen im Jusঞzvollzug überhaupt vertreten war. Das Land Bremen, wo zu den
Sঞchtagen weder Gefangene mit vorgemerkter Sicherungsverwahrung noch Un-
tergebrachte einsaßen, wurde aus diesem Grund in Tabelle A.11 und den übrigen
Tabellen mit dem Merkmal „Bundesland” nicht berücksichঞgt. In mehreren wei-
teren Ländern ergaben sich niedrige zweistellige Gesamtzahlen, was auch auf die
Vollzugsabkommen über gemeinsame Einrichtungen für die Sicherungsverwahrung
zurückzuführen ist (oben S. 22). Im Übrigen sind gewisse regionale Unterschiede
gerade in einer föderal organisierten Jusঞz zu erwarten.
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4.3 Beendigung der StraAa[

In allen Fällen, in denen die Sicherungsverwahrung bereits angeordnet ist, ein ent-
sprechender Vorbehalt erklärt ist oder ihre nachträgliche Anordnung konkret in
Betracht kommt, ist Ziel des Strafvollzugs gerade die Vermeidung der Unterbrin-
gung (§ 66c II StGB). Da die Sicherungsverwahrung nur im Anschluss an eine zeiঞge
Freiheitsstrafe vollzogen werden kann, kommt es zunächst darauf an, aus welchem
Grund die StraAa[ beendet wurde. In die Analyse gehen nur die Personen ein, die
sich zum Sঞchtag nicht mehr in StraAa[ befanden.

Tabelle 5: Grund der Beendigung der StraAa[ bis zum 31. März 2014 und 31. März
2015

2014 2015

reguläres Strafende 505 98,6 582 96,7

Aussetzung zur Bewährung 3 0,6 8 1,3

Abschiebung – 1 0,2

verstorben 1 0,2 1 0,2

sonsঞges 3 0,6 10 1,7

Summe 512 100 % 602 100 %

Zum Sঞchtag 31. März 2014 lagen entsprechende Informaঞonen für 512 Perso-
nen vor, ein Jahr später bereits für über 600 ehemalige Strafgefangene (Tabelle 5).
Fast alle ha�en ihre Strafe in vollem Umfang verbüßt, zwei Gefangene waren ver-
storben, und zu beiden Sঞchtagen wurden Strafrestaussetzungen zur Bewährung
lediglich in einer einstelligen Fallzahl registriert. Bei einer kleinen Anzahl von Fäl-
len wurden sonsঞge Beendigungsgründe eingetragen. Hier geht es teilweise um
Unterbrechungen wegen Ha[unfähigkeit (§ 455 IV StPO). Darüber hinaus ist z.B.
an Widerrufsfälle und andere relaঞv lang zurückliegende Ereignisse zu denken, so
dass die genauen Umstände einer Entlassung in dem Dokumentaঞonssystem des
Jusঞzvollzugs nicht mehr feststellbar sind.

Wie Tabelle A.12 zeigt, betrafen die meisten Beendigungen der StraAa[ Gefan-
gene in den Altersgruppen zwischen 40 und 60 Jahren, die insgesamt am stärksten
vertreten waren. Allerdings konzentrierten sich die Beendigungen mit rund 42 %

38



4.3 Beendigung der StraAa[

Tabelle 6: Überweisungen aus der StraAa[ in den psychiatrischen Maßregelvollzug
bis zum 31. März 2014 und 31. März 2015

2014 2015

in psychiatrisches Krankenhaus (§ 63 StGB), darunter:

– ohne Rückkehr bis zum Sঞchtag 5 4

– mit Rückkehr bis zum Sঞchtag 2 3

– mehrmals 1 2

in Entziehungsanstalt (§ 64 StGB), darunter:

– ohne Rückkehr bis zum Sঞchtag 5 8

– mit Rückkehr bis zum Sঞchtag 9 3

– mehrmals 2 3

stärker auf Gefangene im Alter von 50 bis 60 Jahren.
Setzt man die Art der Beendigung der StraAa[ in Bezug zur Inha[ierungsdauer

(Tabelle A.13), so kommt es in den Fällen regulärer Beendigung nach voller Verbü-
ßung der Freiheitsstrafe erwartungsgemäß zu längeren Inha[ierungszeiten als in
den deutlich weniger Fällen, in denen die StraAa[ bereits zu einem früheren Zeit-
punkt und aus einem anderen Grund beendet wird. Eine regionale Aufschlüsselung
der Beendigungen nach Bundesländern zeigt Tabelle A.14.

Überweisungen aus der StraAa[ in den psychiatrischen Maßregelvollzug (§ 67a
II 2 StGB) erfolgten nur in wenigen Einzelfällen (Tabelle 6). Zum Sঞchtag 31. März
2014 wurden acht solche Überweisungsfälle in Einrichtungen nach § 63 StGB und
16 in Einrichtungen nach § 64 StGB registriert. Während bei den erstgenannten
Verlegungen in fünf von acht Fällen binnen Jahresfrist keine Rückkehr in den Jus-
ঞzvollzug erfolgte, galt dies nur für fünf der 16 Suchtbehandlungsfälle, so dass dort
kurzfrisঞgere Aufenthalte überwogen. Die Erhebung ein Jahr später ergab mit neun
Überweisungen in Einrichtungen nach § 63 StGB und 14 in Einrichtungen nach § 64
StGB ein ähnliches Bild. Solche Vollstreckungsverläufe können mit den vorliegen-
den Datenerhebungen nicht im Einzelnen nachgezeichnet werden.2

2 Die Praxis der Überweisung in den psychiatrischen Maßregelvollzug (§ 67a II StGB) ist Gegen-
stand eines noch laufenden ergänzenden Forschungsvorhabens.
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4 Untergebrachte und Gefangene

4.4 Rechtsgrundlage und Beendigung der
Unterbringung

Da sich die Untersuchung auf den Vollzug der Sicherungsverwahrung konzentriert,
wurde deren Rechtsgrundlage erst dann differenziert erhoben, wenn die Unter-
bringung angetreten wurde oder zumindest eine Entscheidung über den Antri� der
Unterbringung vorlag. Diese Angaben werden in Tabelle 7 zusammengefasst.

Tabelle 7: Rechtsgrundlage der Sicherungsverwahrung bei Vollzug im Zeitraum bis
zum 31. März 2014 und 31. März 2015

2014 2015

§ 66 StGB 486 94,0 506 96,0

§ 66a StGB 17 3,3 10 1,9

§ 66b StGB 11 1,9 8 1,5

nachträgliche SV (JGG) 3 0,5 3 0,6

Summe 517 100 % 527 100 %

Die Tabelle bezieht sich auf alle Personen, welche die Unterbringung in der Siche-
rungsverwahrung bis zum jeweiligen Sঞchtag angetreten ha�en, ohne Rücksicht
darauf, ob diese zu einem späteren Zeitpunkt unterbrochen oder beendet wurde
und an welchem Ort sich die (ehemaligen) Untergebrachten zum Sঞchtag befan-
den. Es wird deutlich, dass die tradiঞonelle Form der Maßregel nach § 66 StGB die
Vollzugspraxis nach wie vor dominiert; ihr Anteil übersঞeg zu beiden Sঞchtagen
90 %. Anordnungen der Sicherungsverwahrung nach entsprechendem Vorbehalt
(§ 66a StGB) waren im Vollzug nur wenig häufiger festzustellen als nachträgliche
Anordnungen, die überwiegend nach § 66b StGB erfolgt waren. Ein Widerruf der
Aussetzung der Unterbringung zur Bewährung (§ 67g StGB) wurde als Grundlage
des Antri�s der Sicherungsverwahrung in 12 Fällen gemeldet.

Soweit die Unterbringung bis zum Sঞchtag trotz Beendigung der StraAa[ nicht
angetreten worden war, wurden die Gründe erfragt. Unter den Eintragungen über-
wogen Überweisungen in ein psychiatrisches Krankenhaus (§ 67a II 1 StGB) mit
14 Fällen (2014) und 29 Fällen (2015). Hier handelte es sich um Fälle, in denen
zum (rechtlichen) Beginn der Sicherungsverwahrung bereits die Überweisung in das
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4.4 Rechtsgrundlage und Beendigung der Unterbringung

Tabelle 8: Überweisungen aus der Sicherungsverwahrung in den psychiatrischen
Maßregelvollzug bis zum 31. März 2014 und 31. März 2015

2014 2015

in psychiatrisches Krankenhaus (§ 63 StGB), darunter:

– ohne Rückkehr bis zum Sঞchtag 7 9

– mit Rückkehr bis zum Sঞchtag 1 3

– mehrmals 1 1

in Entziehungsanstalt (§ 64 StGB), darunter:

– ohne Rückkehr bis zum Sঞchtag 3 4

– mit Rückkehr bis zum Sঞchtag 2 6

– mehrmals – –

psychiatrische Krankenhaus erfolgte.
Unterbrechungen der Sicherungsverwahrung wurden für insgesamt 42 Fälle ein-

getragen. Häufigkeit und Gründe wurden jedoch nicht erfasst. Möglich sind Unter-
brechungen der Sicherungsverwahrung z.B. durch die Zwischenvollstreckung einer
Freiheitsstrafe (etwa aufgrund eines Delikts in Ha[), durch vorübergehende Ha[-
unfähigkeit (§§ 463, 455 IV StPO), aus Gründen der Vollzugsorganisaঞon (§ 455a
StPO) oder im Hinblick auf ein voraussichtlich erfolgreiches Wiederaufnahmever-
fahren (§ 360 II StPO). Vollzugsöffnende Maßnahmen führen jedoch nicht zu einer
Unterbrechung der Vollstreckung (z.B. § 13 VI HSVVollzG), ebenso wenig wie Über-
weisungen in den psychiatrischen Maßregelvollzug, bei denen die Überprüfungs-
fristen der Sicherungsverwahrung weiter laufen (§ 67a IV StGB).

Überweisungen gem. § 67a II StGB erfolgten während des Vollzugs der Siche-
rungsverwahrung – anders als noch während des Vollzugs der vorgelagerten Frei-
heitsstrafe – eher in ein psychiatrisches Krankenhaus (§ 63 StGB) als in eine Ent-
ziehungsanstalt (§ 64 StGB) (Tabelle 8). Insgesamt ging es auch hier um eine kleine
Minderheit der Untergebrachten.

Die Verteilung der Beendigungsgründe für den Vollzug der Sicherungsverwah-
rung innerhalb eines Jahres vor dem jeweiligen Sঞchtag enthält Tabelle 9 auf der
nächsten Seite. Diese fallbezogen ermi�elten Beendigungszahlen liegen insgesamt
etwas unter denen der globalen Überblickserhebung, die auch Verlegungen über
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4 Untergebrachte und Gefangene

Tabelle 9: Grund der Beendigung der Sicherungsverwahrung bis zum 31. März
2014 und 31. März 2015

2014 2015

Aussetzung (§ 67d II 1 StGB) 11 25

Aussetzung (§ 67d II 2 StGB) – 2

Erledigung (§ 67d III StGB) 3 7

Abschiebung 1 1

verstorben 3 –

Summe 18 35

Ländergrenzen hinweg berücksichঞgt (oben Kapitel 3.2). Soweit es zu Beendigun-
gen der Sicherungsverwahrung kam, standen die Regelfälle der Aussetzung zur Be-
währung nach § 67d II 1 StGB erwartungsgemäß im Vordergrund. Darüber hinaus
wurden einige Erledigungen nach Ablauf von mindestens zehn Jahren Unterbrin-
gung (§ 67d III StGB) registriert. Aussetzungen wegen Unverhältnismäßigkeit einer
weiteren Unterbringung angesichts unzureichender Betreuung (§ 67d II 2 StGB)
erfolgten in zwei Fällen. Die Verteilung der Beendigungsgründe entsprach weit-
gehend derjenigen, die für den Sঞchtag 31. März 2013 von Ansorge (2014, 11)
ermi�elt wurde.

Setzt man die Gründe der Beendigung der Sicherungsverwahrung in Bezug zur
Unterbringungsdauer, so kamen jedenfalls Aussetzungen zur Bewährung in allen
Phasen der Unterbringung vor. Im ersten Jahr der Erhebung bis zum Frühjahr 2014
erfolgten einige Aussetzungen nach sehr langen Unterbringungszeiten von durch-
schni�lich 16 Jahren und 7 Monaten. Zum Sঞchtag im Frühjahr 2015 war die mi�-
lere Unterbringungsdauer bis zu einer Entlassung auf 9 Jahre und 5 Monate zu-
rückgegangen. Umgekehrt erfolgten die wenigen Erledigungen der Sicherungsver-
wahrung bis März 2014 in einem Fall bereits nach 9 Monaten, in einem weiteren
nach 11 Jahren und 3 Monaten sowie im dri�en Fall nach über 17 Jahren, während
sich zum Sঞchtag des Jahres 2015 wesentlich längere Unterbringungszeiten von
im Mi�el 15 Jahren und 7 Monaten ergaben.
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5 Vollzugsöffnende Maßnahmen

Vollzugsöffnende Maßnahmen spielen für die Neugestaltung der Sicherungsver-
wahrung nach der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung und nach der darauf
gestützten Rahmenvorschri[ des § 66c StGB eine wichঞge Rolle. Der Sammelbe-
griff „vollzugsöffnende Maßnahmen” bezeichnet nach § 66c I Nr. 3 StGB ein brei-
tes Spektrum von Lockerungen des Vollzugs der Sicherungsverwahrung bis hin zum
offenen Vollzug und einem längeren Entlassungsurlaub. Dieser zusammenfassende
Begriff wird von den Vollzugsgesetzen der Länder teilweise überhaupt nicht ge-
braucht, teilweise in einem engeren Sinn (Pyhrr, 2015, 269 ff.). Auch die Unter-
scheidung der einzelnen Maßnahmen richtet sich nach dem Vollzugsrecht; die Be-
zeichnungen variieren je nach anwendbarem Landesrecht. In der Reihenfolge zu-
nehmender Freiheitsgrade sehen die Vollzugsgesetze der Länder namentlich fol-
gende Lockerungsmöglichkeiten vor:

• Ausführungen zur Erhaltung der Lebenstüchঞgkeit (z.B. § 13 IV HSVVollzG)
erfolgen unter ständiger und unmi�elbarer Aufsicht von Jusঞzvollzugsbe-
diensteten und Beachtung erheblicher Sicherungsvorkehrungen für weni-
ge Stunden. Im Vordergrund steht nicht das Vollzugsziel der Wiedereinglie-
derung, sondern ausschließlich die Vermeidung von Ha[schäden und die
Wahrung der Menschenwürde. Aus diesen verfassungsrechtlichen Gründen
besteht ein Anspruch auf eine Mindestzahl von Ausführungen (Dax, 2017,
361 ff.; Dessecker, 2013b, 319).

• Ausführungen können unter ähnlichen Bedingungen auch zur Erfüllung des
Eingliederungsau[rags dienen und zugleich die Möglichkeit weiter gehender
Lockerungen eröffnen (z.B. § 13 IV HSVVollzG). In Anlehnung an die früheren
Untersuchungen von Ansorge (2014, 15) wurde in dem Erhebungsinstrument
zusätzlich die Kategorie „Ausgang in Begleitung von Vollzugsbediensteten”
angeboten.

• Ausgang für eine besঞmmte Tageszeit erfolgt nach den Vollzugsgesetzen im
Übrigen entweder in Begleitung einer von der Einrichtung besঞmmten oder
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5 Vollzugsöffnende Maßnahmen

zugelassenen Kontaktperson (Angehörige, Ehrenamtliche etc.) oder ohne Be-
gleitung (z.B. § 13 III Nr. 2 HSVVollzG).

• Lockerungen des Vollzugs über mehrere Tage sehen die Vollzugsgesetze un-
ter verschiedenen Bezeichnungen vor. Während die Sicherungsverwahrungs-
vollzugsgesetze überwiegend den Begriff „Langzeitausgang” gebrauchen (z.B.
Art. 54 I Nr. 2 BaySvVollzG), findet sich in drei Ländern wie beispielsweise
in Baden-Wür�emberg die Bezeichnung als „Freistellung von der Unterbrin-
gung” (§ 11 I Nr. 2 JVollzGB V). Was den Vollzug der Freiheitsstrafe (Laubenthal,
2015b) betri\, wurde die tradiঞonelle Benennung als „Urlaub aus der Ha[”
(§ 13 StVollzG) etwa in Bayern (Art. 14 BayStVollzG) beibehalten. Teilweise
erscheinen die längerfrisঞgen Vollzugslockerungen als „Freistellung” aus oder
von der Ha[ (z.B. § 9 II Nr. 3 JVollzGB III Baden-Wür�emberg), während viel-
fach der Begriff „Langzeitausgang” gebraucht wird (z.B. § 46 I Nr. 3 StVollzG
Brandenburg). Soweit die Vollzugsgesetze für die Unterbringung eine zeitli-
che Grenze definieren, wird diese nach zwei Wochen und damit früher gezo-
gen als für den Strafvollzug. Zur Vorbereitung der Entlassung gelten beson-
dere Voraussetzungen.

• Schließlich ist als vollzugsöffnende Maßnahme eine regelmäßige Beschä[i-
gung außerhalb der Anstalt vorgesehen. Üblicherweise wird danach unter-
schieden, ob diese unter Aufsicht (Außenbeschä[igung) oder ohne Aufsicht
durch Jusঞzvollzugsbedienstete erfolgt (Freigang).

Außerhalb des tradiঞonellen vollzugsrechtlichen Spektrums der Lockerungen liegt
die Unterbringung im offenen Vollzug, die auch nach den Sicherungsverwahrungs-
vollzugsgesetzen vorgesehen ist und dort teilweise ausdrücklich als vollzugsöffnen-
de Maßnahme firmiert (z.B. §§ 14 I 1, 16 II HSVVollzG).

5.1 Eignung zu vollzugsöffnenden Maßnahmen

Ausgangspunkt der Erhebung war eine Eignungsbeurteilung durch die Fachdienste
zum jeweiligen Sঞchtag, wobei möglichst das gesamte Spektrum möglicher Locke-
rungen dargestellt werden sollte. Im Hinblick darauf, dass beanstandungslose Aus-
führungen als Voraussetzung für die Eignung für Formen des Ausgangs und unauf-
fällig verlaufene Ausgänge wiederum als Bedingung für Langzeitausgang oder Frei-
gang angesehen werden (Dünkel und Pruin, 2015; Lesঞng und Burkhardt, 2017,
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5.1 Eignung zu vollzugsöffnenden Maßnahmen

Rn. 72 f. zu § 38), wäre eine isolierte Betrachtung einzelner Lockerungsstufen we-
nig aussagekrä[ig. Daher wurden die Variablen zu allen vollzugsöffnenden Maß-
nahmen als Mehrfachnennungen ausgewertet. Im Rahmen dieser Darstellung wird
jedoch davon abgesehen, Entwicklungen auf der Ebene der einzelnen Gefangenen
und Untergebrachten über mehrere Messzeitpunkte hinweg zu verfolgen.

Abbildung 4 bietet einen Eindruck von der Verteilung der Eignung zu vollzugsöff-
nenden Maßnahmen nach dem Status der Freiheitsentziehung auf der Grundlage
der Daten für das Erhebungsjahre 2014, Tabelle A.15 zeigt diese Daten im Ein-
zelnen für die beiden Erhebungszeitpunkte 2014 und 2015. Hinreichende Daten
über solche Eignungsbeurteilungen lagen für über 1.120 Fälle im Jahr 2014 und
etwa 1.070 Fälle im Jahr 2015 vor.

Bemerkenswert ist zunächst, dass es in beiden Jahren unter den Gefangenen
zahlreiche Personen gab, die zum Sঞchtag als vollkommen ungeeignet für eine voll-
zugsöffnende Maßnahme eingestu[ wurden. Unabhängig von der Rechtsgrundla-
ge der Sicherungsverwahrung waren dies im Frühjahr 2014 rund 76 %, im Frühjahr
2015 noch rund 71 %. Diese hohen Anteile könnten zumindest teilweise schlicht
auf eine erst kurze Ha[dauer zurückgehen, die im Rahmen dieser Auswertung nicht
kontrolliert wurde. Allerdings zeigten die oben dargestellten Werte der Inha[ie-
rungsdauer, dass es sich dabei um eine Minderheit handeln dür[e (siehe Kapi-
tel 4.1.3). Demgegenüber galten bei den bereits in der Sicherungsverwahrung Un-
tergebrachten nur kleine Anteile unter 4 % als völlig ungeeignet.

Als hinsichtlich der Häufigkeit ihres Vorkommens bedeutsamste Form der Voll-
zugsöffnung erwies sich die Ausführung aus humanitären Gründen. Diese betraf
mit Anteilen von 94 bis 96 % fast alle Untergebrachten. Unter den Gefangenen
mit vorgemerkter Sicherungsverwahrung bezog sich die Lockerungseignung zum
Sঞchtag im Frühjahr 2014 zu 22 bis 24 %, ein Jahr später zu rund 27 % auf solche
Ausführungen, die lediglich der Erhaltung der Lebenstüchঞgkeit der Betroffenen
und nicht der Erreichung des Vollzugsziels dienen sollen.

Vollzugslockerungen als Behandlungsmaßnahmen spielten demgegenüber bei be-
reits andauerndem oder noch bevorstehendem Vollzug der Sicherungsverwahrung
durchweg eine Nebenrolle. Als geeignet für eine Ausführung zur Erreichung des
Vollzugsziels und mit der Möglichkeit der Progression in eine weniger restrikঞve
Lockerungsstufe galten 37 bis 40 % der Untergebrachten in der Sicherungsverwah-
rung, aber lediglich 8 bis 10 % der Strafgefangenen. Bei den Untergebrachten erga-
ben sich mit weiter angelegten Lockerungsstufen fast konঞnuierlich zurückgehen-
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5 Vollzugsöffnende Maßnahmen

Abbildung 4: Eignung für vollzugsöffnende Maßnahmen: Gefangene mit ange-
ordneter und vorbehaltener Sicherungsverwahrung sowie Unterge-
brachte zum 31. März 2014 (Mehrfachnennungen)

Die in der Abbildung angegebenen Prozentwerte beziehen sich auf den Anteil der
Personen innerhalb einer Statusgruppe, die als geeignet für eine Ausführung aus
humanitären Gründen eingestu[ wurden.
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5.2 Durchführung vollzugsöffnender Maßnahmen

de Anteile der Personen, für die solche Maßnahmen in Betracht gezogen wurden.
Bei den Gefangenen reduzierten sich Lockerungen jenseits eines Begleitausgangs
auf wenige Einzelfälle.

Es liegt nahe anzunehmen, dass Eignungsbeurteilungen der Fachdienste im Jus-
ঞzvollzug zahlreichen Einflüssen unterliegen werden, die hier nur begrenzt unter-
sucht werden können. In Tabelle A.16 wird die Art der Unterbringung im Hinblick
auf die Zuständigkeit der Vollzugseinrichtung betrachtet, in der sich die betroffe-
nen Gefangenen und Untergebrachten zum Sঞchtag der Erhebung auAielten. Dies
war sowohl im Frühjahr 2014 als auch im Frühjahr 2015 zu über 70 % die originär
zuständige Anstalt. Zwischen Vollzugsanstalten, die nach den Kriterien des jewei-
ligen Vollstreckungsplans des Landes originär zuständig waren, sozialtherapeuঞ-
schen Einrichtungen und sonsঞgen Aufenthalten etwa zur Teilnahme an weiteren
Behandlungs- oder Bildungsmaßnahmen ergaben sich keine deutlichen Unterschie-
de.

Eine länderspezifische Betrachtung ermöglicht Tabelle A.17. Im Hinblick auf teil-
weise sehr geringe Gesamtzahlen der betroffenen Personen, die regional unter-
schiedliche Vollzugspopulaঞon und unterschiedlich vollständige Datenlieferungen
wurde lediglich grob unterschieden, ob eine Person grundsätzlich als geeignet an-
gesehen wurde, irgendeine vollzugsöffnende Maßnahme einschließlich der Ausfüh-
rung aus humanitären Gründen zu absolvieren.

Schließlich wurde untersucht, wie die Eignung zu vollzugsöffnenden Maßnah-
men bei den (ehemaligen) Gefangenen beurteilt wurde, deren StraAa[ vor dem
Erhebungszeitpunkt beendet worden war (Tabelle A.18). Bei Beendigung der Straf-
ha[ galten rund 90 % der Gefangenen als geeignet für mindestens eine Ausführung.
Kam es zu einer Beendigung der Sicherungsverwahrung, blieben im Übrigen nur
einzelne Personen, die nicht als grundsätzlich lockerungsgeeignet beurteilt wurden.

5.2 Durchführung vollzugsöffnender Maßnahmen

Die Eignung für vollzugsöffnende Maßnahmen bedeutete nicht in jedem Fall ihre
Durchführung (Tabelle 8 auf der nächsten Seite und Tabelle A.19). Das galt im Voll-
zug der Freiheitsstrafe wie in der Sicherungsverwahrung, und zwar vor allem für
personalintensive Maßnahmen wie Ausführungen. Doch lagen die sঞchtagsbezo-
genen Durchführungsanteile bei vielen Maßnahmen im Bereich von drei Vierteln
der Eignungsfälle oder darüber. Gerade die relaঞv seltenen weitgehenden Voll-
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5 Vollzugsöffnende Maßnahmen

Tabelle 8: Vollzugsöffnende Maßnahmen: Eignung und Durchführung nach Status
zum 31. März 2014 und 31. März 2015 (Mehrfachnennungen)

2014 Untergebrachte Gefangene mit SV
Eignung Durchführung Eignung Durchführung

Ausführung: Lebenstüchঞgkeit 477 375 140 103

Ausführung … Progression 187 144 47 26

Ausgang mit Bediensteten 105 77 22 11

Ausgang mit anderen Personen 57 31 9 ≤ 5

Ausgang ohne Begleitung 41 37 7 ≤ 5

Langzeitausgang / Urlaub 23 17 ≤ 5 ≤ 5

Außenbeschä[igung / Freigang 30 17 ≤ 5 ≤ 5

offener Vollzug 19 11 ≤ 5 ≤ 5

2015 Untergebrachte Gefangene mit SV
Eignung Durchführung Eignung Durchführung

Ausführung: Lebenstüchঞgkeit 481 413 145 110

Ausführung … Progression 202 158 51 36

Ausgang mit Bediensteten 112 90 27 19

Ausgang mit anderen Personen 55 32 14 6

Ausgang ohne Begleitung 49 38 11 7

Langzeitausgang / Urlaub 31 17 ≤ 5 ≤ 5

Außenbeschä[igung / Freigang 42 24 6 6

offener Vollzug 29 13 ≤ 5 ≤ 5
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5.2 Durchführung vollzugsöffnender Maßnahmen

zugsöffnungen wurden teilweise im Fall der Eignung auch immer oder fast immer
durchgeführt. Fast alle Maßnahmen wurden zu beiden Erhebungszeitpunkten bei
Untergebrachten in der Sicherungsverwahrung häufiger durchgeführt als bei den
Strafgefangenen. Ausführungen und Begleitausgänge als die am häufigsten vor-
kommenden Lockerungsformen wurden sowohl bei den Untergebrachten als auch
bei den Strafgefangenen im Frühjahr 2015 etwas häufiger durchgeführt als ein Jahr
zuvor.

Soweit vollzugsöffnende Maßnahmen durchgeführt wurden, geschah dies bei
den Untergebrachten wie auch bei den Strafgefangenen und zu beiden Erhebungs-
zeitpunkten fast in allen Fällen ohne Beanstandungen. Dies entspricht dem allge-
meinen Eindruck zur Lockerungspraxis im Jusঞzvollzug, der sich aus der kriminolo-
gischen Literatur ergibt (Dünkel und Pruin, 2015, 37 ff.; von Harling, 1997, 127 ff.;
Suhling und Rehder, 2009, 42 ff.). Kam es zu Beanstandungen, führten diese ins-
besondere bei den Ausführungen und Begleitausgängen nicht notwendig zu einem
Widerruf der Eignung für die jeweilige Maßnahme. Soweit Widerrufe mitgeteilt
wurden, beruhten diese andererseits nicht immer auf Beanstandungen im Zusam-
menhang mit der vollzugsöffnenden Maßnahme, sondern auch auf anderen Grün-
den.

Wie geschildert, wurde die StraAa[ durch die Verurteilten der Untersuchungs-
gruppe fast immer in vollem Umfang verbüßt (oben S. 38). Tabelle A.20 zeigt, wel-
che vollzugsöffnenden Maßnahmen in den Fällen, in denen der Vollzug der Frei-
heitsstrafe zum jeweiligen Sঞchtag bereits beendet war, als geeignet angegeben
und durchgeführt wurden. Selbst wenn weiter gehende Lockerungen wie etwa un-
begleitete Ausgänge durchgeführt wurden, führte dies in der Regel nicht zu einer
vorzeiঞgen Entlassung der Gefangenen. Umgekehrt fanden sich unter den wenigen
Untergebrachten, deren Sicherungsverwahrung bis zum jeweiligen Sঞchtag bereits
beendet war, auch solche Personen, die nicht einmal in den Genuss einer Ausfüh-
rung aus humanitären Gründen gekommen waren (Tabelle A.21).
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6 Behandlung im Vollzug der
Sicherungsverwahrung und der
vorgelagerten Strafe

Zentraler Bestandteil des gesetzlichen Programms zur Umgestaltung des Vollzugs
der Sicherungsverwahrung ist das Element der Behandlung. Im Vollzug der Siche-
rungsverwahrung besteht ein allgemeiner Rechtsanspruch der Untergebrachten auf
die Durchführung von Behandlungsmaßnahmen (Dessecker, 2017, Rn. 9 zu § 66c
StGB). Die Landesgesetze unterscheiden sich lediglich in Nuancen.

Überwiegend richtet sich der Anspruch auf ein Angebot der erforderlichen Be-
handlungsmaßnahmen oder therapeuঞschen Maßnahmen. Was konkret erforder-
lich ist, kann dann nur im Einzelfall beurteilt werden. Die Anspruchsgrundlagen
werden in den meisten Ländern in einem Abschni� zur therapeuঞschen Ausgestal-
tung des Vollzugs geregelt, wo auch typische Behandlungsmaßnahmen beschrie-
ben werden. Nach allen Gesetzen ist aufgrund einer Behandlungsuntersuchung
unverzüglich ein individueller Vollzugs- und Eingliederungsplan zu erstellen, des-
sen Mindesঞnhalt in unterschiedlich langen und recht detaillierten Aufzählungen
der Vollzugsgesetze festgelegt ist. Während Niedersachsen mit 12 Einzelpunkten
auskommt (§ 9 I 2 Nds. SVVollzG), sind es in Berlin (§ 9 I SVVollzG) und anderen
Ländern sogar 19 Punkte. Auf dieser Grundlage haben die für den Vollzug der Si-
cherungsverwahrung zuständigen Einrichtungen Behandlungskonzepte entwickelt
(Dax, 2017, 380 ff.).

6.1 Behandlungsmaßnahmen

Allgemein lässt sich Behandlung im Zusammenhang des Vollzugsrechts als pro-
fessionelles und systemaঞsches Handeln des Vollzugspersonals, insbesondere von
Fachdiensten, verstehen. Die Erhebung wurde eingegrenzt auf solche Maßnahmen,
die auf die Erreichung des Vollzugsziels ausgerichtet sind, für die es messbare Be-
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handlungsziele gibt und deren Konzept in schri[licher Form vorliegt oder zumindest
dargestellt werden könnte. Es ging also um spezifische Maßnahmen, die im Jusঞz-
vollzug durch Jusঞzbedienstete oder externe Fachkrä[e durchgeführt werden, die
über die Grundversorgung der Untergebrachten und Gefangenen hinausgehen, auf
die posiঞve Beeinflussung kriminogener Faktoren zielen und in grundsätzlich ver-
gleichbarer Form erfasst werden können (Suhling und Wischka, 2013). Einbezogen
wurden auch Maßnahmen zur Vorbereitung auf eine Behandlung (außer bei der
Sozialtherapie). Im Einzelnen geht es um folgende Arten von Behandlungsmaßnah-
men:

• Maßnahmen zur Moঞvierung oder Therapievorbereitung zielen auf das We-
cken und die Förderung der Mitwirkungsbereitscha[, unabhängig davon, ob
sie standardisiert oder auf einzelne Personen zugeschni�en sind (Suhling und
Wischka, 2013, 55).

• Psychiatrische Behandlung umfasst therapeuঞsche Leistungen bei psychi-
schen Störungen und Erkrankungen, die durch eine Fachärzঞn oder einen
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie erbracht werden. Dazu gehö-
ren medikamentöse ebenso wie psychosoziale Therapieverfahren, etwa So-
ziotherapie zur Wiederherstellung alltagsbezogener Fähigkeiten (Konrad und
Opitz-Welke, 2015). Nicht zu erfassen sind psychiatrische Behandlungen im
Rahmen der allgemeinen Gesundheitsfürsorge.

• Psychotherapeuঞsche Behandlungsmaßnahmen haben die Zielsetzung, Ver-
haltensstörungen und Leidenszustände der Untergebrachten oder Gefange-
nen mit Hilfe anerkannter psychotherapeuঞscher Verfahren zu behandeln.
Die psychotherapeuঞsche Behandlung in diesem Sinne erfolgt durch Fach-
leute, die nach dem Psychotherapeutengesetz zusätzlich zu ihrem Grundbe-
ruf (mit einem Studienabschluss in den Fächern Psychologie, Medizin, Er-
ziehungswissenscha[en oder Sozialpädagogik) eine psychotherapeuঞsche
Zusatzausbildung abgeschlossen haben und eine Approbaঞon besitzen. Die
Anwendung psychotherapeuঞscher Methoden zur Kriminalprävenঞon wird
häufig als „Kriminaltherapie” bezeichnet (Endres und Schwanengel, 2015,
298 ff.). Je nach Seমng wird zwischen Einzel- und Gruppentherapie unter-
schieden.

• Sozialtherapeuঞsche Behandlung meint ausschließlich die Unterbringung von
Gefangenen in einer sozialtherapeuঞschen Einrichtung oder Abteilung, die
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6 Behandlung im Vollzug der Sicherungsverwahrung und der vorgelagerten Strafe

Mindestanforderungen zur Gewährleistung einer integraঞven Sozialtherapie
unter Verknüpfung psychotherapeuঞscher, pädagogischer und arbeitsthera-
peuঞscher Vorgehensweisen erfüllt (Wischka, 2014b). Einzelmaßnahmen im
Rahmen einer Sozialtherapie (z.B. psychotherapeuঞsche Einzeltherapie) wer-
den nicht zusätzlich gezählt. Maßnahmen zur Vorbereitung einer sozialthera-
peuঞschen Behandlung fallen nicht darunter.

• Spezifische Behandlungsprogramme für Sexualstra[äter sind solche, die nach
Inhalt und Struktur auf diese Zielgruppe zugeschni�en sind. Dazu zählen etwa
das Behandlungsprogramm für Sexualstra[äter (BPS; Wischka, 2014a), das
Sex Offender Treatment Programme (SOTP; Mews, Di Bella und Purver 2017;
Rooke, 2002) und das Anঞ-Sexuelle-Aggressivitäts-Training (ASAT; Steffes-
Enn, 2005).

• Spezifische Behandlungsprogramme für Gewal�äter umfassen beispielswei-
se ein Anঞ-Gewal�raining (Marx und Marx, 2011), Anঞ-Aggressivitäts- oder
Anঞ-Aggressionstraining (Weidner, 1990) mit der Zielsetzung, unter Anwen-
dung von theoreঞschen, prakঞschen und körperlichen Übungen aggressiven
Verhaltensweisen und/oder Gewaltbereitscha[ im Alltag vorzubeugen bzw.
deren Abbau zu erreichen.

• Maßnahmen zur Behandlung einer Suchtproblemaঞk gehen über ein blo-
ßes Beratungsangebot hinaus. Sie umfassen professionelle Therapieverfah-
ren, die sich an Absঞnenz oder Subsঞtuঞon orienঞeren können (Schay und
Sichau, 2013), ebenso wie Selbsthilfegruppen.

• Soziale Trainingsmaßnahmen beziehen sich auf eine Kombinaঞon mehre-
rer Themenbereiche, die wesentliche Entwicklungsaufgaben der Verurteil-
ten umfassen, in einem Behandlungsprogramm. Dazu gehören beispiels-
weise Au>au und Erhalt sozialer Beziehungen, Umgang mit Geld und
Schulden, sinnvolle Freizeitgestaltung und der verantwortungsvolle Umgang
mit Rechten und Pflichten. Als Beispiele können genannt werden: Sozia-
les (Kompetenz-)Training (Gadek, Rajtora, Schnaitmann und Kryspin-Exner
2015), Projekt Alternaঞven zur Gewalt (PAG; Tomlinson, 2007), Reasoning
and Rehabilitaঞon (R&R; R.R. Ross, Fabiano und Ewles 1988).

• Schulische Maßnahmen reichen von Elementar- und Grundkursen mit dem
Ziel, grundlegende Techniken der Lese-, Schreib- und Rechenferঞgkeit zu ver-
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mi�eln (beispielsweise Alphabeঞsierungskurse) über weiterführende Maß-
nahmen zur Vermi�lung schulischer Kenntnisse, die auf den Besuch eines
schulabschlussbezogenen Kurses (in der Regel Förder- oder Hauptschulab-
schluss) oder beruflicher Qualifizierungsmaßnahmen vorbereiten oder diese
begleiten sollen, bis hin zu solchen Kursen, die unmi�elbar auf einen Schul-
abschluss vorbereiten (Krischak, 2014).

• Berufliche Ausbildung und Qualifizierung kann vielfälঞge Formen annehmen.
Dazu gehören Maßnahmen zur beruflichen Orienঞerung, die auf den Besuch
einer berufsqualifizierenden Maßnahme vorbereiten, z.B. Berufseinsঞegs-
klassen (BEK) (Metall, Bautechnik, Holz), Kurse im Rahmen des Berufsvor-
bereitungsjahres (BVJ) und Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB),
unabhängig davon, ob diese formal im Bereich „schulischer“ oder „beruflicher
Bildung“ angeboten werden. Es kann sich aber auch um voll qualifizieren-
de Berufsausbildungen in anerkannten Ausbildungsberufen handeln, also sol-
che Ausbildungsgänge, die im Berufsbildungsgesetz, der Handwerksordnung
oder speziellen Gesetzen geregelt sind und die nach förmlicher Abschlussprü-
fung mit einem Gesellen- oder Facharbeiterbrief, einem IHK-Prüfungszeugnis
oder anderen voll qualifizierenden Abschlüssen beendet werden können (Em-
ler und Zech, 2007).

• Arbeitstherapie soll solchen Verurteilten, die nicht in der Lage sind, einer ge-
regelten und wirtscha[lich ergiebigen Beschä[igung nachzugehen, grundle-
gende Fähigkeiten und Ferঞgkeiten vermi�eln, die eine Integraঞon ins Be-
rufsleben fördern (Jeske, 2009).

• Arbeit ist eine wirtscha[lich sinnvolle, produkঞve und möglichst gewinnbrin-
gende Täঞgkeit, die nach ihrer Art auch außerhalb des Jusঞzvollzugs geleis-
tet werden könnte – unabhängig davon, ob eine gesetzliche Arbeitspflicht
besteht oder nicht und ob sie in Eigen- oder Unternehmerbetrieben erfolgt.
Gemeint sind auch vollzugstypische Hilfstäঞgkeiten, etwa als „Hausarbeiter”
(Nestler, 2015, 419 ff.). Je mehr Arbeit als Behandlungsmaßnahme verstan-
den wird, desto eher werden Funkঞonen wie Zeitstrukturierung und die Er-
fahrung von Selbstwirksamkeit betont (Laubenthal, 2015c, 275 f.).

Einzel- und Gruppenbehandlungsmaßnahmen, die anhand der zuvor genannten spe-
zifischen Kategorien nicht adäquat zu erfassen waren, konnten in ein Tex�eld ein-
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getragen werden. Gedacht war hier insbesondere an individualisierte Behandlungs-
angebote, die im Vollzugsplan beschrieben werden, Maßnahmen zur Vorbereitung
auf eine Behandlung und an therapeuঞsche Einzelgespräche, die von nicht appro-
bierten Angehörigen der Fachdienste angeboten werden.

6.2 Behandlungsbedarf

Im Erhebungsinstrument war für jede gelistete Maßnahmekategorie einzutragen,
ob nach fachdienstlicher Einschätzung oder Diagnose ein auf die Maßnahme be-
zogener Behandlungsbedarf gegeben war oder nicht. Als Bedarf wurde dabei ein
fachlich begründetes Erfordernis zur Durchführung einer Maßnahme im Hinblick
auf die Erreichung des Vollzugsziels verstanden. Es sollten zunächst immer die Er-
gebnisse der Eingangsdiagnosঞk eingetragen werden, im weiteren Ha[verlauf auch
zusätzlich erkannte Behandlungsbedarfe.

Eine erste Aufgliederung nach Altersgruppen findet sich in Tabelle A.22. Dieser
Darstellung lässt sich entnehmen, dass die altersunabhängig vergleichsweise gro-
ße Bedeutung von Maßnahmen der Moঞvierung und Therapievorbereitung zum
Sঞchtag im Frühjahr 2014 mit zunehmendem Alter der Gefangenen und Unterge-
brachten noch ansঞeg. Dies mag besonders lange Vollzugsaufenthalte im Rahmen
einer vor der Reform der Sicherungsverwahrung tradiঞonell wenig therapieorien-
ঞerten Umgebung reflekঞeren, ließ sich jedoch bereits ein Jahr später nur noch
tendenziell wiederfinden.

Arbeit war die Maßnahme, für die insgesamt am häufigsten ein Bedarf angenom-
men wurde, wobei die Altersverteilung weitgehend der Vorstellung von einem Be-
rufsleben bis zum Eintri� des Rentenalters entsprach. Die Länder, die für den Straf-
vollzug an einer Arbeitspflicht festgehalten haben, lassen diese im Anschluss an das
Strafvollzugsgesetz des Bundes grundsätzlich mit der Vollendung des 65. Lebens-
jahrs, teilweise erst mit der Regelaltersgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung
enden (Laubenthal, 2015c, 276 ff.).

Die therapeuঞsche Methode im engeren Sinne, für die am häufigsten ein Be-
darf erkannt wurde, war zu beiden Erhebungszeitpunkten die psychotherapeuঞ-
sche Einzelbehandlung. Erwartungsgemäß galt dies verstärkt bei den jüngeren Al-
tersgruppen. Damit dür[e die verbreitete Auffassung reflekঞert werden, dass the-
rapeuঞsche Bemühungen bei jüngeren Klienঞnnen und Klienten eher Erfolg ver-
sprechen. Dafür gibt es auch gewisse Hinweise aus wissenscha[lichen Untersu-

54



6.2 Behandlungsbedarf

chungen auf unterschiedlichen Feldern (Beutler, Bla�, Alimohamed, Levy, und Ang-
tuaco, 2006, 27; Ellis und Bowen, 2017, 611 ff.). Allerdings scheint die empirische
Forschung zur Effekঞvität psychotherapeuঞscher Verfahren diese Sicht insgesamt
eher nicht zu bestäঞgen (Schmucker und Lösel, 2017, 23; Swi[ und Greenberg,
2012, 553 f.).

Setzt man den in der Vollzugspraxis angenommenen Behandlungsbedarf in Be-
zug zur Staatsangehörigkeit der Gefangenen und Untergebrachten (Tabelle A.23),
so ergaben sich für die meisten Maßnahmen keine deutlichen Unterschiede. Bei
ausländischen Verurteilten wurde etwas häufiger ein Bedarf für Moঞvierung oder
Therapievorbereitung, für sozialtherapeuঞsche Behandlung und vor allem für schu-
lische Bildung und berufliche Qualifizierung gesehen als bei den deutschen Staats-
angehörigen.

Unterscheidet man nach dem Status der Verurteilten (Tabelle A.24), lassen sich
für die drei Untergruppen, die zum jeweiligen Erhebungszeitpunkt inha[iert oder
untergebracht waren, unterschiedliche Muster eines Behandlungsbedarfs erken-
nen. Bei den Gefangenen mit angeordneter Sicherungsverwahrung stand Arbeit in
der Anstalt an erster Stelle. Hier ging es damit weniger um therapeuঞsche Bemü-
hungen als um die Vermeidung längerer Untäঞgkeit, die Strukturierung des Tages-
ablaufs und auf längere Sicht die Förderung einer Integraঞon in den Arbeitsmarkt
(Wirth, 2012), zumal die meisten Länder an einer Arbeitspflicht für Strafgefangene
grundsätzlich festgehalten haben. Ähnlich bedeutsam nach der Häufigkeit der Nen-
nungen waren Maßnahmen der Moঞvierung oder Therapievorbereitung. Das re-
flekঞerte die Tatsache, dass schon die Anordnung der Sicherungsverwahrung in der
Regel eine lange Kriminalitätskarriere und lange Vollzugsaufenthalte voraussetzt.
Soweit frühere Behandlungsversuche sta�gefunden ha�en, spricht viel dafür, dass
sie bei dieser Klientel weitgehend erfolglos geblieben waren. Dass Therapie im en-
geren Sinne zumindest perspekঞvisch in den Blick kam, zeigten die fast ebenso so
o[ gemeldeten Anzeigen eines Bedarfs an sozialtherapeuঞscher Behandlung.

Was die kleinere Untergruppe der Gefangenen mit vorbehaltener Sicherungs-
verwahrung betri\, war eine stärkere Favorisierung der Sozialtherapie als paradig-
maঞscher Maßnahme eines Behandlungsvollzugs erkennbar. Umgekehrt wurden
Maßnahmen der Moঞvierung oder Therapievorbereitung hier ungleich seltener für
angezeigt erachtet.

Auch bei den Untergebrachten in der Sicherungsverwahrung spielten Maßnah-
men der Moঞvierung oder Therapievorbereitung eine etwas geringere Rolle als bei
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den Gefangenen mit angeordneter Sicherungsverwahrung. Gleichwohl wurden sie
für beide Erhebungszeitpunkte an dri�er Stelle genannt. Häufiger erschienen dem-
gegenüber die Maßnahmen „Arbeit” – die im Stadium des Maßregelvollzugs über-
wiegend keinen verpflichtenden Charakter mehr besitzt – und psychotherapeu-
ঞsche Einzelbehandlung. Vor allem Letzteres könnte ein Hinweis darauf sein, dass
individualisierende Behandlungsansätze im Bereich der Sicherungsverwahrung nun
stärker in den Vordergrund getreten sind.

In den Ländern werden die Einschätzungen des Behandlungsbedarfs nicht nur
in Abhängigkeit von individuellen Merkmalen der Verurteilten variieren, sondern
ebenso nach Merkmalen der zuständigen Einrichtungen und ihrer Konzepte (Tabelle
A.25). Aus diesen Gründen überrascht es nicht, dass die entsprechenden Angaben
teilweise breit streuten.

6.3 Behandlungsteilnahme

Die Teilnahme der Verurteilten an Behandlungsmaßnahmen wurde für dieselben
Kategorien erhoben wie beim Behandlungsbedarf geschildert. Für jede dieser Ka-
tegorien war anzugeben, ob innerhalb eines Jahres vor den beiden Erhebungszeit-
punkten im Frühjahr 2014 und im Frühjahr 2015 eine Behandlungsmaßnahme zu-
mindest teilweise durchgeführt wurde. Soweit dies nicht der Fall war, wurde dar-
über hinaus gefragt, aus welchen Gründen die jeweilige Maßnahme nicht durchge-
führt wurde. Es wurde nicht ausgeschlossen, dass Gefangene oder Untergebrachte
gelegentlich auch an solchen Maßnahmen teilnehmen würden, für die zuvor kein
entsprechender Bedarf festgestellt wurde. Die im Erhebungsbogen angebotenen
differenzierten Antwortvorgaben wurden für die Auswertungen teilweise dichoto-
misiert, so dass Fälle bisher nicht erfolgter Behandlungsteilnahme solchen laufen-
der oder beendeter Behandlungen gegenüber gestellt wurden.

Betrachtet man die Teilnahme an den verschiedenen Behandlungsmaßnahmen
nach dem Alter, zeigte sich in der Tendenz, dass die Teilnahme an vielen Maß-
nahmen mit einem höheren Alter abnahm (Tabelle A.26). Dies galt insbesondere
für psychiatrische und sozialtherapeuঞsche Intervenঞonen, aber auch für Behand-
lungsprogramme für Gewaltstra[äter, Suchtbehandlung, schulische Maßnahmen
und berufliche Qualifizierungen. Umgekehrt zeigte sich die Tendenz zu mehr Be-
handlung in jüngeren Altersgruppen gerade bei den besonders jungen Verurteilten
unter 30 Jahren weniger eindeuঞg, was jedoch auch auf die kleinen Fallzahlen zu-
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rückzuführen ist. Andererseits schien es Maßnahmen zu geben, deren Teilnahme-
niveau vom Lebensalter der Verurteilten unabhängig blieb. Dies war zu beobach-
ten bei den Maßnahmen der Moঞvierung oder Therapievorbereitung, aber auch bei
Behandlungsprogrammen für Sexualstra[äter, sozialem Training und der Arbeits-
therapie.

Im Hinblick auf die Staatsangehörigkeit der Verurteilten ließen sich bei besঞmm-
ten Maßnahmen für beide Erhebungszeiträume Unterschiede feststellen (Tabelle
A.27). Anteilig etwas mehr deutsche Staatsangehörige nahmen an psychothera-
peuঞschen Einzelbehandlungen, an Behandlungsprogrammen für Sexualstra[äter
und an sozialen Trainingsmaßnahmen teil. Dagegen beteiligten sich in der deutlich
kleineren Gruppe ohne deutsche Staatsangehörigkeit tendenziell mehr Personen
an Gewaltstra[äterprogrammen und schulischen Maßnahmen, wobei in dem letz-
teren Bereich auch durch das Personal ein höherer Bedarf erkannt wurde (Tabelle
A.23). Die Unterschiede hielten sich jedoch im Rahmen.

Abweichungen zwischen den Statusgruppen der Verurteilten (Tabelle A.28) gli-
chen weitgehend denjenigen, die schon bei der Feststellung des Behandlungsbe-
darfs gefunden wurden (oben S. 55). Die Gefangenen mit angeordneter Sicherungs-
verwahrung waren am häufigsten mit Arbeit in der Anstalt beschä[igt, dicht gefolgt
von Maßnahmen der Moঞvierung oder Therapievorbereitung. Die Teilnahme an al-
len Formen von Therapie im engeren Sinne blieb dahinter deutlich zurück. Dies
galt dagegen für die kleinere Untergruppe der Gefangenen mit vorbehaltener Si-
cherungsverwahrung nur eingeschränkt. Während auch diese Gefangenen über-
wiegend mit Arbeit beschä[igt wurden, war eine Favorisierung der Sozialtherapie
auch noch auf der Ebene der tatsächlichen Teilnahme erkennbar. Daneben wurden
Maßnahmen der Moঞvierung oder Therapievorbereitung in der Praxis nicht über-
flüssig.

Was die Untergebrachten in der Sicherungsverwahrung betri\, spielte die Teil-
nahme an Maßnahmen der Moঞvierung oder Therapievorbereitung eine etwas ge-
ringere Rolle als in den den anderen Statusgruppen. Dennoch wurden sie für bei-
de Erhebungszeitpunkte mit ähnlicher Häufigkeit prakঞziert wie psychotherapeuঞ-
sche Einzelbehandlungen. Trotz meist fehlender vollzugsrechtlicher Verpflichtung
war die Mehrheit der Untergebrachten immer noch mit Arbeit in der Anstalt be-
schä[igt.

Angesichts der föderalen Organisaঞon des Jusঞzvollzugs, verschiedener Zustän-
digkeitsabgrenzungen der Vollzugsanstalten und unterschiedlicher Behandlungs-
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ansätze liegt es nahe, dass sich auch die prakঞschen Akzente der Beteiligung an
Behandlungsmaßnahmen regional unterscheiden wird. Eine detaillierte Aufschlüs-
selung findet sich in Tabelle A.29.

Tabelle 9: Behandlungsteilnahme der Gefangenen mit angeordneter und vorbehal-
tener Sicherungsverwahrung sowie der Untergebrachten nach Annahme
eines Behandlungsbedarfs (Mehrfachnennungen)

2014 2015
Bedarf Teilnahme Bedarf Teilnahme
abs. abs. % abs. abs. %

Moঞvierung 746 511 68,5 740 531 71,8
Psychiatrie 204 127 62,3 197 130 66,0
Psychotherapie (einzeln) 679 366 53,9 683 393 57,5
Psychotherapie (Gruppe) 377 106 28,1 375 124 33,1
Sozialtherapie 611 276 45,2 595 289 48,6
Sexualstra[äterprogramm 477 152 31,9 467 158 33,8
Gewaltstra[äterprogramm 353 72 20,4 369 56 15,2
Suchtbehandlung 500 181 36,2 501 212 42,3
soziales Training 605 217 35,9 595 197 33,1
Schule 136 42 30,9 129 46 35,7
Berufsausbildung 244 61 25,0 232 64 27,6
Arbeitstherapie 179 90 50,3 172 86 50,0
Arbeit 769 623 81,0 803 628 78,2
Sonsঞges 437 267 61,1 450 289 64,2

Zwischen Behandlungsbedarf und -teilnahme bestanden, wie Tabelle 9 als Über-
sicht zeigt, teilweise deutliche Diskrepanzen. Eine detailliertere Aufschlüsselung für
die Gründe der Teilnahme und Nich�eilnahme an den einzelnen Maßnahmen fin-
det sich im Anhang (Tabelle A.30). Die Gründe für solche Abweichungen können
vielfälঞg sein und sowohl in der Sphäre des Vollzugs liegen, etwa wegen zu einem
gegebenen Zeitpunkt in der jeweiligen Einrichtung für besঞmmte Verurteilte feh-
lender Behandlungsangebote, als auch bei den Verurteilten selbst, wofür der Ein-
druck fehlender Moঞvaঞon in der Praxis wohl am häufigsten genannt wird. Der
Erhebungsbogen unterschied danach, ob eine Teilnahme zum jeweiligen Sঞchtag
geplant ist, noch läu[ oder bereits beendet ist, für den Fall fehlender Teilnahme
weiterhin danach, ob diese am Fehlen eines Angebots oder fehlender Moঞvaঞon
gescheitert ist.
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6.4 Behandlungsergebnisse und fachliche Beurteilung der Verurteilten

Im Verhältnis zum durch das Personal gesehenen Bedarf war eine Behandlungs-
teilnahme zu den beiden Erhebungszeitpunkten 2014 und 2015 besonders häufig
dann gewährleistet, wenn es um Arbeit, Maßnahmen der Moঞvierung oder Thera-
pievorbereitung oder um psychiatrische Behandlungen ging (Tabellen 9 und A.30).
In allen drei Fällen handelte es sich überwiegend um aktuell zum jeweiligen Er-
hebungszeitpunkt laufende Maßnahmen. Etwas niedrigere Teilnahmequoten von
mindestens 45 % der Personen mit angenommenem Bedarf waren für Maßnah-
men wie Einzel-Psychotherapie, Arbeitstherapie und Sozialtherapie zu verzeichnen.
Demgegenüber folgte bei den anderen Behandlungsmaßnahmen aus einem durch
die Jusঞzbediensteten oder externen Fachkrä[e erkannten Bedarf zu dem jewei-
ligen Sঞchtag eher ausnahmsweise eine Behandlungsteilnahme. Die nicht selten
für sinnvoll erachtete Teilnahme an einem sozialen Training konnte beispielsweise
nur in jedem dri�en Fall auch umgesetzt werden. Abgesehen von einem beträcht-
lichen Anteil von Planungen einer Teilnahme für die Zukun[ wurde am häufigsten
angegeben, dass eine ausreichende Moঞvaঞon der Verurteilten fehle.

Zwar wurde die StraAa[ durch die Verurteilten der Untersuchungsgruppe fast
immer in vollem Umfang verbüßt (oben S. 38). Für die Behandlungsteilnahme dieser
Personen zeigt Tabelle A.31, soweit entsprechende Daten vorhanden sind, ein dif-
ferenziertes Bild. Danach hat die Mehrheit von ihnen im Zeitraum des letzten Jahres
an Behandlungsmaßnahmen im engeren Sinne teilgenommen. Der Erhebung lässt
sich allerdings nicht entnehmen, welche Behandlungsmaßnahmen zu welchem kon-
kreten Zeitpunkt durchgeführt wurden und welche Rolle diese etwa für gerichtliche
Entscheidungen im Vollstreckungsverfahren gespielt haben mögen.

6.4 Behandlungsergebnisse und fachliche Beurteilung
der Verurteilten

Über die Teilnahme an den verschiedenen Maßnahmen hinaus stellt sich die Fra-
ge, ob und inwieweit die Ziele der Maßnahme tatsächlich erreicht wurden. Die-
se Ziele wurden im Rahmen des Forschungsvorhabens nicht im Einzelnen erfragt.
Das Forschungskonzept ging vielmehr davon aus, dass einheitlich definierte Maß-
nahmen, die auf einem ausgearbeiteten Behandlungskonzept beruhen, nach ihrem
Abschluss fachlich beurteilt werden können.
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Tabelle 10: Zielerreichung der Behandlungsmaßnahmen bei Gefangenen mit an-
geordneter und vorbehaltener Sicherungsverwahrung sowie Unterge-
brachten nach Annahme eines Behandlungsbedarfs (absolute Zahlen;
Mehrfachnennungen)

2014
höchstens

ansatzweise
erfolgreich

mindestens
annähernd
erfolgreich

nicht
einschätzbar

Gesamt

Moঞvierung 350 187 9 546

Psychiatrie 60 53 25 138

Psychotherapie (einzeln) 200 160 34 394

Psychotherapie (Gruppe) 75 51 11 137

Sozialtherapie 166 121 16 303

Sexualstra[äterprogramm 100 74 20 194

Gewaltstra[äterprogramm 48 37 14 99

Suchtbehandlung 110 75 28 213

soziales Training 124 108 15 247

Schule 25 20 3 48

Berufsausbildung 37 42 8 87

Arbeitstherapie 33 54 9 96

Arbeit 68 511 52 631

Sonsঞges 141 124 20 285

60



6.4 Behandlungsergebnisse und fachliche Beurteilung der Verurteilten

2015
höchstens

ansatzweise
erfolgreich

mindestens
annähernd
erfolgreich

nicht
einschätzbar

Gesamt

Moঞvierung 349 208 7 564

Psychiatrie 57 59 21 137

Psychotherapie (einzeln) 198 180 31 409

Psychotherapie (Gruppe) 75 61 7 143

Sozialtherapie 179 116 8 303

Sexualstra[äterprogramm 103 55 18 176

Gewaltstra[äterprogramm 38 30 6 74

Suchtbehandlung 120 88 22 230

soziales Training 101 98 13 212

Schule 15 29 1 45

Berufsausbildung 36 34 4 74

Arbeitstherapie 32 55 4 91

Arbeit 69 513 47 629

Sonsঞges 146 132 15 293
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Dieser Beurteilung durch die Fachdienste des Jusঞzvollzugs wurden vier Katego-
rien zugrunde gelegt, die im Sinne einer Ordinalskala aufeinander bezogen waren.
Der Erhebungsbogen stellte darauf ab, ob die Ziele der laufenden oder bereits be-
endeten Maßnahmen binnen Jahresfrist vor dem Sঞchtag

• gar nicht,
• nur ansatzweise,
• annähernd oder
• vollständig erreicht wurden.

Sofern sich diese Einschätzung nicht schlicht auf die Erreichung formeller Ziele (z.B.
Schulabschluss, Zerঞfikat) bezog, wurden individuelle Fortschri�e bezüglich der
definierten Maßnahmeziele – etwa einer Verbesserung im Sozialverhalten – be-
wertet. Wie Tabelle 10 auf S. 60–61 zeigt, lassen sich dabei je nach Maßnahme
durchaus Unterschiede erkennen; eine detailliertere Aufschlüsselung findet sich
in Tabelle A.32. Die im Erhebungsbogen angebotenen Antwortvorgaben wurden
für diese Auswertungen dichotomisiert, so dass Fälle nicht oder nur ansatzweise
erfolgreicher Behandlungsmaßnahmen solchen annähernd oder vollständig erfolg-
reicher Behandlungen gegenüber gestellt wurden.

Bezogen auf den erfolgreichen Abschluss stechen Maßnahmen im Zusammen-
hang mit Arbeitstäঞgkeiten hervor. Nach Einschätzung der Fachdienste wurden die
Ziele von Arbeitstherapien überwiegend erreicht, die der Maßnahme „Arbeit” na-
hezu immer. Die hohe Erfolgsquote dieser Maßnahmen kann jedoch schlicht auf
eine Definiঞon der Ziele zurückzuführen sein, die geringere Anforderungen stellt
als bei anspruchsvolleren therapeuঞschen Programmen. So mag eine erfolgreiche
Teilnahme an Arbeit in der Anstalt relaঞv niedrigschwellig etwa mit dem regelmäßi-
gen Erscheinen definiert werden. Für einige der hier erhobenen Maßnahmen lagen
die Anteile höchstens ansatzweise registrierter Erfolge zu den ersten beiden Sঞch-
tagen höher als die der als überwiegend erfolgreich beurteilten Intervenঞonen. So
fällt auf, dass für die Sicherungsverwahrung spezifische und besonders häufig als
erforderlich beurteilte Maßnahmen der Moঞvierung oder Therapievorbereitung ih-
re definierten Ziele überwiegend nur ansatzweise zu erreichen schienen. Dennoch
zeigte sich auch für therapeuঞsche Maßnahmen im engeren Sinne, dass die Zie-
le nicht selten zumindest annähernd erreicht wurden. Zu beachten sind weiterhin
teilweise beträchtliche Anteile von Fällen, in denen angegeben wurde, die Zieler-
reichung von Behandlungsmaßnahmen sei nicht einschätzbar.

Systemaঞsche Unterschiede der Zielerreichung von Behandlungsmaßnahmen
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nach dem Lebensalter der Verurteilten lassen sich – auch wegen der geringen Fall-
zahlen – in den einzelnen Gruppen nicht feststellen. Für Maßnahmen der Moঞvie-
rung und Therapievorbereitung scheint jedoch die in der Praxis des Vollzugs ver-
breitete These gestützt zu werden, dass diese bei jüngeren Verurteilten eher Erfolg
versprechen (Tabelle A.33). Als wenig trennscharf erwies sich auch die Unterschei-
dung der Staatsangehörigkeit zwischen Deutschen und Nicht-Deutschen, die oh-
nehin keine differenzierte Betrachtung der Untersuchungsgruppe im Hinblick auf
einen möglichen Migraঞonshintergrund gesta�et. Das galt auch für schulische und
berufsqualifizierende Maßnahmen, für die sich je nach Sঞchtag unterschiedliche
Einschätzungen fanden (Tabelle A.34).

Auffällige Unterschiede hinsichtlich des Erfolgs der verschiedenen Maßnahmen
hinsichtlich des Status der Personen wurden ebenso wenig erkennbar. Allerdings
zeigte sich, dass eine Zielerreichung mancher therapeuঞscher Programme im en-
geren Sinne – etwa bei einer sozialtherapeuঞschen Behandlung, bei den Behand-
lungsprogrammen für Sexualstra[äter und bei Psychotherapien –tendenziell häu-
figer bei den Untergebrachten angenommen wurde als bei den Gefangenen mit
angeordneter oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung (Tabelle A.35). Länderun-
terschiede sind schon aufgrund der nur noch geringen Fallzahlen nicht zu idenঞfi-
zieren (Tabelle A.36).

Neben der Teilnahme an Behandlungsmaßnahmen und ihrer Zielerreichung wur-
de im Rahmen der Erhebung der Falldaten ermi�elt, ob die untersuchten Perso-
nen nach Einschätzung der Fachdienste im Zeitraum seit dem vorhergegangenen
Sঞchtag eine Bereitscha[ zur Auseinandersetzung mit der Anlasstat und zur Mit-
arbeit an der Erreichung des Vollzugsziels, also der Resozialisierung und zukün[i-
gen Straffreiheit, zeigten. Die Bereitscha[ der Verurteilten konnte dabei jeweils als
„nicht erkennbar”, „eher gering”, „moderat” oder „eher hoch” bezeichnet werden.
Für die Gesamtgruppe lässt sich für die genannten Kategorien eine relaঞv gleich-
mäßige Verteilung feststellen (Tabelle A.37). Unterscheidet man Altersgruppen der
Verurteilten, wurden jedoch erwartungsgemäß Divergenzen deutlich. Der Anteil
der Personen mit fehlender Bereitscha[ zur Auseinandersetzung mit der Anlass-
tat sঞeg mit zunehmendem Lebensalter an, und besonders die unter 30-jährigen
schienen, auch wenn es sich dabei nur um eine kleine Gruppe handelte, eher dazu
bereit, sich mit ihrer Tat auseinanderzusetzen. Gleiches zeigte sich bei der Bereit-
scha[ zur Mitarbeit an der Erreichung des Vollzugsziels. Hier dür[en persönliche
Lebensperspekঞven, für deren Entwicklung jüngere Personen trotz Verurteilung zu
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einer Freiheitsstrafe und angeordneter oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung
größere Chancen haben als ältere, eine wichঞge Rolle spielen.

Die verurteilten Personen mit und ohne deutsche Staatsangehörigkeit glichen
sich weitgehend hinsichtlich der Einstellungen gegenüber der Anlasstat wie auch
der Mitarbeit an der Erreichung des Vollzugsziels (Tabelle A.38). Unterschiede zwi-
schen den Statusgruppen der Verurteilten schienen sich nur tendenziell und inso-
fern abzuzeichnen, als die Gefangenen mit vorbehaltener Sicherungsverwahrung
eine etwas höhere Bereitscha[ zur Auseinandersetzung mit der Anlasstat aufwie-
sen als die Gefangenen mit angeordneter Sicherungsverwahrung und die Unterge-
brachten (Tabelle A.39). Allerdings war die Anzahl der Gefangenen mit vorbehal-
tener Sicherungsverwahrung vergleichsweise klein, so dass wenige Einzelfälle die
Ergebnisse solcher Auswertungen stark prägen können. Eine Zusammenstellung
der Länderergebnisse findet sich in Tabelle A.40.

Schließlich wurden die Fachdienste um die Beurteilung des Rückfallrisikos ge-
beten, wobei nach beliebigen Stra[aten, schweren Gewalt- und schweren Sexu-
aldelikten differenziert wurde. Auch hier wurde die vierstufige Unterteilung mit
den Ausprägungen „nicht erkennbar”, „eher gering”, „moderat” und „eher hoch” zu-
grunde gelegt. Im Hinblick auf das allgemeine, nicht auf besঞmmte Deliktarten be-
schränkte Rückfallrisiko fiel zunächst auf, dass dies für die Häl[e aller Personen als
eher hoch eingestu[ wurde (Tabelle A.41). Schon angesichts der gesetzlichen Vor-
aussetzungen der Sicherungsverwahrung kann dies nicht überraschen. Weiterhin
zeigte sich eine erwartbare Variaঞon in den verschiedenen Altersgruppen. Die Ein-
stufung des Rückfallrisikos als eher hoch wurde mit zunehmendem Lebensalter der
Verurteilten seltener eingetragen, und vor allem bei einigen der älteren Personen
fielen die Einschätzungen der Legalbewährungsaussichten so gut aus, dass keine
Gefahr eines erneuten straffälligen Verhaltens mehr erkannt wurde.

Eine hohe Rückfallwahrscheinlichkeit in Bezug auf schwere Gewaltstra[aten wur-
de für rund 40 % der Untersuchungsgruppe prognosঞziert. Das angenommene
Rückfallrisiko hinsichtlich schwerer Sexualstra[aten lag insgesamt unwesentlich
darüber (Tabelle A.41). Die einzelnen Verurteilten dür[en sich insoweit häufig in
unterschiedlichen Risikostufen wiederfinden. Bei einem Anteil von etwa einem Drit-
tel der Untersuchungsgruppe wurde keinerlei Gefahr einer zukün[igen schweren
Sexualstra[at angenommen, doch betrug der entsprechende Anteil bei der Ein-
schätzung des Risiko schwerer Gewaltdelikte lediglich ein Fün[el. Die Tendenz der
günsঞgeren Prognose mit höherem Alter zeigte sich unabhängig von der Deliktart,
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auf die sich die Prognose bezieht.
Unterschiede nach der Staatsangehörigkeit waren auch hier nicht zu erkennen

(Tabelle A.42). Bei dem Vergleich zwischen den Statusgruppen wurde im Ansatz
deutlich, dass untergebrachte Personen durch das Personal der Fachdienste im Ge-
gensatz zu Gefangenen mit angeordneter oder vorbehaltener Sicherungsverwah-
rung eine etwas bessere Rückfallprognose erhielten (Tabelle A.43). Dieser Eindruck
relaঞvierte sich allerdings deutlich bei der Annahme eines moderaten oder eher ho-
hen Rückfallrisikos bezogen auf schwere Sexualstra[aten. Es ist nicht auszuschlie-
ßen, dass sich diese Unterschiede letztlich auf die Zusammensetzung der Gruppen
hinsichtlich der Anlasstaten zurückführen ließen, da Sexualdelikte bei den Unterge-
brachten stärker im Vordergrund standen als bei den Gefangenen mit vorgemerkter
Sicherungsverwahrung (oben S. 36 f.). Ein Vergleich der angegebenen Bewertun-
gen zu der Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls zwischen den Ländern machte er-
hebliche Unterschiede deutlich. Während in manchen Bundesländern für über drei
Viertel der Personen ein hohes Risiko prognosঞziert wurde, wichen die Einschät-
zungen der Fachdienste an anderen Orten davon merklich ab (Tabelle A.44). Es ist
wahrscheinlich, dass solche Variaঞonen nicht nur durch die regional unterschiedli-
che Zusammensetzung der hier interessierenden Vollzugspopulaঞonen beeinflusst
werden, sondern auch durch mehr oder weniger differenzierte Prognoseverfahren.

Setzt man die Durchführung von vollzugsöffnenden Maßnahmen in Bezug zu der
Zielerreichung der Behandlungsmaßnahmen im Vollzug, ergaben sich keine eindeu-
ঞgen Trends (Tabelle A.45). Schon aufgrund der geringen Fallzahlen für die meisten
vollzugsöffnenden Maßnahmen (oben S. 48 f.) könnten keine staঞsঞsch bedeut-
samen Aussagen über Zusammenhänge gemacht werden. Die bei weitem am häu-
figsten prakঞzierten Ausführungen zur Erhaltung der Lebenstäঞgkeit schienen wei-
testgehend unabhängig von dem Erfolg der einzelnen Behandlungsmaßnahmen.
Für an weiter gehenden Vollzugslockerungen teilnehmende Verurteilte entstand
der Eindruck, dass Behandlungsmaßnahmen eher als erfolgreich angesehen wur-
den als bei den Verurteilten ohne durchgeführte Lockerungen.
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Gegenwärঞg lässt sich konstaঞeren, dass die rapiden rechtlichen Veränderungen,
denen die Maßregel der Sicherungsverwahrung in den letzten 20 Jahren unterwor-
fen war, vorerst zu einem Sঞllstand gekommen sind. Seit 2013 wurden die verfas-
sungsrechtlichen Anforderungen, die immer im Zusammenhang mit denen an die
Ausgestaltung der vorgelagerten Freiheitsstrafe zu sehen sind, in der Vorschri[ des
§ 66c StGB und den sie ausführenden Landesgesetzen über den Vollzug der Siche-
rungsverwahrung umgesetzt. Die Rechtsprechung seither hat sich damit begnügt,
die sich in neuer Weise stellenden Detailfragen zu bearbeiten.

Blickt man auf die Zeitreihen der amtlichen Staঞsঞken der Strafrechtspflege, er-
scheint die Sicherungsverwahrung trotz eines gewissen Ansঞegs in den letzten
Jahren immer noch als die freiheitsentziehende Maßregel, die von den Gerichten
vergleichsweise selten angeordnet wird. Wie stark dieses Bild durch Vorbehalts-
entscheidungen nach § 66a StGB verzerrt wird, wird sich erst dann entscheiden
lassen, wenn auch solche Urteile systemaঞsch registriert werden. Im Vollzug der
Unterbringung ist bundesweit dagegen eine längerfrisঞge steঞge Zunahme zu be-
obachten, so dass die absoluten Belegungszahlen sich dem Niveau annähern, das
in der Bundesrepublik vor der Strafrechtsreform um 1970 herrschte.

Empirische Forschungen aus den Jahren vor der Reform des Sicherungsverwah-
rungsvollzugs haben angedeutet, dass die Vollzugspraxis sich schon damals in ei-
nem gewissen Maß von einem schlichten Konzept der Verwahrung auf unbesঞmm-
te Zeit gelöst und therapeuঞsche Mi�el eines Behandlungsvollzugs zumindest in
Ansätzen herangezogen hat. Dazu gehörte insbesondere die Nutzung sozialthera-
peuঞscher Einrichtungen.

Die vorliegende empirische Untersuchung ist – jenseits der auf wenige Erhe-
bungsmerkmale beschränkten amtlichen Staঞsঞken und diesseits umfangreicherer
Aktenanalysen oder Befragungen – darauf angelegt, durch jährliche Sঞchtagserhe-
bungen in allen Bundesländern umfangreichere Basisdaten zur Entwicklung der Si-
cherungsverwahrung einschließlich der vorgelagerten Freiheits- und Jugendstrafe
zu liefern. Sie beschränkt sich auf die Phase der Vollzugsaufenthalte und klammert
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das Zustandekommen von Verurteilungen ebenso aus wie die Zeit nach Entlassun-
gen aus den Vollzugseinrichtungen. Die Untersuchung verzichtet auch weitgehend
darauf, die Einhaltung des vom Bundesverfassungsgericht formulierten „Abstands-
gebots” zu überprüfen, soweit dieses durch das Vollzugsrecht und die Rechtspre-
chung der Vollzugsgerichte konkreঞsiert wird. Sie liefert einige Basisdaten zur Voll-
zugsbelegung und ihrer Entwicklung und ermöglicht es grundsätzlich, Vollzugsver-
läufe auf der Ebene von Daten über einzelne Gefangene und Untergebrachte über
die Zeit zu verfolgen. Dabei konzentriert sie sich mit den Bereichen der vollzugsöff-
nenden Maßnahmen und der Behandlungsmaßnahmen auf solche Untersuchungs-
felder, auf denen infolge der Reformgesetze mit stärkeren Veränderungen gerech-
net werden konnte.

Die Überblicksdaten zu den Gesamtzahlen der Untergebrachten und der Gefan-
genen mit Sicherungsverwahrung bestäঞgten teilweise die Ergebnisse der Straf-
vollzugsstaঞsঞk. Für die Gefangenen mit angeordneter oder vorbehaltener Siche-
rungsverwahrung zeigten sie im Zeitraum der Jahre 2014 bis 2016 dagegen einen
gewissen Rückgang. Allerdings übertraf ihre Gesamtzahl immer noch deutlich die
der Untergebrachten, was einen weiteren Ansঞeg der Populaঞon im Vollzug der Si-
cherungsverwahrung wahrscheinlich macht. Während der Vollzug der Sicherungs-
verwahrung im Jahr 2014 bei 40 Personen beendet wurde, lagen die entsprechen-
den Zahlen der Folgejahre um 50. Durchweg wesentlich niedriger fielen die Been-
digungszahlen bei Gefangenen mit angeordneter oder vorbehaltener Sicherungs-
verwahrung aus, die nicht in den Maßregelvollzug verlegt wurden.

Erwartungsgemäß befanden sich die Untergebrachten seit 2014 weit überwie-
gend in den für die Sicherungsverwahrung zuständigen Vollzugseinrichtungen. Über
ein Zehntel der Populaঞon war jeweils in einer sozialtherapeuঞschen Einrichtung
außerhalb des Vollzugs der Sicherungsverwahrung untergebracht. Die Personal-
struktur der Einrichtungen für die Sicherungsverwahrung entsprach mit der zah-
lenmäßig dominierenden Kategorie des Allgemeinen Vollzugsdienstes weitgehend
derjenigen anderer Vollzugsanstalten. Jenseits von Verwaltungsaufgaben wurden
Fachdienste beschä[igt, wobei die Berufsgruppen mit psychologischer und sozial-
arbeiterischer Ausbildung im Vordergrund standen.

Die in diesem Bericht vorgestellten Falldaten bezogen sich auf über 1.100 Gefan-
gene mit angeordneter oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung und Unterge-
brachte, die etwa gleich stark vertreten waren. Es handelte sich fast ausschließlich
um erwachsene Männer, die weit überwiegend deutsche Staatsangehörige und im
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Mi�el etwa 50 Jahre alt waren. Ihre Inha[ierungsdauer seit der zuletzt registrierten
Zuführung in den Jusঞzvollzug überschri� 2015 bei der Häl[e der Strafgefangenen
mit angeordneter Sicherungsverwahrung die Dauer von 7 Jahren, bei den Unterge-
brachten lag der Median der gesamten Inha[ierungszeit sogar über 12 Jahre. Die
Anlassdelikte konzentrierten sich im Vollzug der Sicherungsverwahrung mit einem
Anteil von rund zwei Dri�eln der Untergebrachten noch stärker als während der
vorgelagerten Strafverbüßung auf Sexualdelikte. Das hängt auch damit zusammen,
dass Gefangene, die wegen eines Tötungsdelikte eine lebenslange Freiheitsstrafe
verbüßen, neben der zugleich die Sicherungsverwahrung angeordnet oder vorbe-
halten wurde, entweder im Strafvollzug verbleiben oder von dort entlassen werden.

Fast alle Verurteilten mit angeordneter oder vorbehaltener Sicherungsverwah-
rung haben ihre Strafzeit in vollem Umfang verbüßt. Nachträgliche Aussetzungen
der Strafe zur Bewährung (§ 57 StGB) waren nur in wenigen Einzelfällen registriert.
Dasselbe galt für Überweisungen aus der StraAa[ in den psychiatrischen Maß-
regelvollzug (§ 67a II 2 StGB). Die im Anschluss an die Freiheitsstrafe angetrete-
ne Unterbringung beruhte fast immer auf einer Anordnung durch das erkennende
Gericht (§ 66 StGB). Die neueren Formen der vorbehaltenen oder nachträglichen
Sicherungsverwahrung betrafen im Vollzug bis 2015 nur Ausnahmefälle. Überwei-
sungen in den psychiatrischen Maßregelvollzug (§ 67a II 1 StGB) schienen in der
Phase nach der Verbüßung der StraAa[ etwas häufiger vorzukommen. Soweit die
Sicherungsverwahrung bereits beendet war, beruhte dies überwiegend auf einer
nachträglichen Aussetzung zur Bewährung (§ 67d II StGB).

Im Hinblick auf die Praxis von Vollzugsöffnungen fiel auf, dass zahlreiche Gefan-
gene mit angeordneter oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung zum jeweiligen
Sঞchtag als vollkommen ungeeignet für eine vollzugsöffnende Maßnahme einge-
stu[ wurden. Demgegenüber wurden die bereits in der Sicherungsverwahrung Un-
tergebrachten nur in seltenen Ausnahmefällen als völlig ungeeignet angesehen. Die
häufigste Form der Vollzugsöffnung war aber auch in dieser Gruppe die Ausfüh-
rung aus humanitären Gründen. Tradiঞonelle Vollzugslockerungen, die der Errei-
chung des Vollzugsziels und nicht bloß der Erhaltung der Lebenstüchঞgkeit der Be-
troffenen dienen sollten, spielten durchweg eine Nebenrolle. Fast alle Maßnahmen
wurden bei Untergebrachten in der Sicherungsverwahrung häufiger durchgeführt
als bei den Strafgefangenen. Gerade die relaঞv seltenen weitgehenden Vollzugs-
öffnungen wurden im Fall der Eignung fast immer auch durchgeführt. Bei den für
die Vollzugseinrichtungen personalintensiven Maßnahmen wie Ausführungen war
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dagegen eine gewisse Diskrepanz zwischen Eignung und Durchführung zu beob-
achten.

Als Behandlung wurde in der vorliegenden Untersuchung wie in der Praxis des
Jusঞzvollzugs ein vielfälঞger Katalog fachlicher Intervenঞonen bezeichnet, die von
der tradiঞonell eingeführten, aber nicht mehr überall verpflichtenden Gefangenen-
arbeit bis zu ausgefeilten therapeuঞschen Programmen für besঞmmte Zielgruppen
reichten. Bei den Gefangenen mit angeordneter Sicherungsverwahrung standen
nach der Häufigkeit der Nennungen des Behandlungsbedarfs ebenso wie bei den
Untergebrachten in der Sicherungsverwahrung Arbeit in der Anstalt sowie Maß-
nahmen der Moঞvierung oder Therapievorbereitung im Vordergrund. Therapeu-
ঞsche Maßnahmen im engeren Sinne wie die Sozialtherapie oder Psychotherapi-
en waren einerseits für die Gefangenen mit vorbehaltener Sicherungsverwahrung
von größerer Bedeutung, andererseits für die Untergebrachten in der Sicherungs-
verwahrung. Was die tatsächliche Teilnahme betri\, waren die Gefangenen wie
auch die Untergebrachten am häufigsten mit Arbeit in der Anstalt beschä[igt, da-
neben waren Maßnahmen der Moঞvierung oder Therapievorbereitung je nach Sta-
tusgruppe in unterschiedlichem Ausmaß von Bedeutung. Die Teilnahme an Formen
von Therapie im engeren Sinne blieb dahinter vor allem bei den Gefangenen mit an-
geordneter Sicherungsverwahrung zurück. Vergleicht man Behandlungsbedarf und
-teilnahme über alle Verurteilten hinweg, war eine Behandlungsteilnahme in der
Regel besonders dann gewährleistet, wenn es um Arbeit, Maßnahmen der Moঞvie-
rung oder Therapievorbereitung oder um psychiatrische Behandlungen ging, wobei
für letztere ein eher geringer Bedarf angenommen wurde.

Soweit von den Fachdiensten Bewertungen von Behandlungsergebnissen abge-
geben wurden, zeigte sich auch für therapeuঞsche Maßnahmen im engeren Sinne,
dass die Ziele nicht selten zumindest annähernd erreicht wurden. Dennoch über-
wogen in einigen dieser für das Selbstverständnis als Behandlungsvollzug wichঞgen
Bereiche die zurückhaltenderen Einschätzungen. Das galt schon für Maßnahmen
der Moঞvierung oder Therapievorbereitung. Als überwiegend erfolgreich erschie-
nen lediglich die Maßnahmen im Zusammenhang mit Arbeitstäঞgkeiten, bei denen
die Anforderungen an eine erfolgreiche Teilnahme vermutlich von vornherein leich-
ter zu erfüllen sind als in einem anspruchsvollen Therapieprogramm.

Das allgemeine Rückfallrisiko der Verurteilten wurde von den Fachdiensten er-
wartungsgemäß für die Häl[e als eher hoch eingestu[. Die spezifischeren Ein-
schätzungen einer hohen Rückfallwahrscheinlichkeit in Bezug auf schwere Gewalt-
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7 Zusammenfassung und Diskussion

oder Sexualstra[aten betrafen jeweils etwas geringere Anteile der Untersuchungs-
gruppe. Angesichts der Verurteilung aller Personen der Untersuchungsgruppe als
gefährliche Stra[äter erscheint es bedeutsam, dass die Fachdienste des Jusঞzvoll-
zugs für einen kleinen Anteil dieser Gruppe keine Gefahr einer zukün[igen belie-
bigen Stra[at mehr angenommen haben und selbst im Hinblick auf die Begehung
schwerer Sexual- oder Gewaltstra[aten für nicht unbeträchtliche Anteile angege-
ben wurde, ein solches spezielles Rückfallrisiko sei nicht erkennbar.

Die vorliegende Untersuchung weicht von den bisherigen empirischen Forschun-
gen zur Praxis der Sicherungsverwahrung in verschiedener Hinsicht ab. Es handelt
sich nicht um eine Aktenanalyse von Strafverfahrens- oder Vollzugsakten, die es
gesta�en würde, den Verlauf des Erkenntnis- und Vollstreckungsverfahrens für ei-
ne ausgewählte Untersuchungsgruppe in vielen Einzelheiten nachzuzeichnen. Al-
le Informaঞonen beruhen vielmehr auf standardisierten Erhebungsbogen, die von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Jusঞzvollzugs einmal jährlich zu besঞmm-
ten Zeitpunkten ausgefüllt wurden. Aus dieser Anlage der Datenerhebung folgt zu-
gleich, dass die Untersuchung weder einen eigenständigen Beitrag zur kriminolo-
gischen Behandlungsforschung noch eine Rückfallstudie liefern kann. Anders als
in Rückfallstudien üblich (Jehle, Albrecht, Hohmann-Fricke, und Tetal, 2016), wur-
den keine Daten zur Legalbewährung der Verurteilten während eines vorher fest-
gelegten Beobachtungszeitraums erhoben, sondern lediglich fachlich begründete
Einschätzungen des Jusঞzvollzugs im Hinblick auf ihre kün[ige Straffälligkeit. Und
anders als in der Behandlungsforschung prakঞziert (Lösel, 2014), geht es nicht um
die Schilderung eines Therapieprogramms und seiner Durchführung sowie seine
Überprüfung nach vorab definierten Kriterien. Die vorliegende Untersuchung kann
nicht mehr leisten als die Bereitstellung grundlegender Daten über die gegenwärঞ-
ge Praxis der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung und des vorhergehenden
Strafvollzugs, die regelmäßig und in allen Bundesländern gesammelt werden sollen.
Dieses Unternehmen wird fortgeführt werden.
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2014 Verstorben Sonstiges Gesamt

nicht geeignet
52 1 53

10,5% 100,0% 10,6%
82 2 84

16,6% 66,7% 16,3%
358 1 3 362

72,6% 33,3% 100,0% 72,4%

nicht geeignet
299 2 1 3 305

61,1% 66,7% 100,0% 100,0% 61,5%
41 1 42

8,4% 33,3% 8,5%
146 146

29,9% 29,4%

nicht geeignet
384 2 1 3 390

77,9% 66,7% 100,0% 100,0% 78,0%
27 1 28

5,5% 33,3% 5,6%
77 77

15,6% 15,4%

nicht geeignet
434 2 1 3 440

87,9% 66,7% 100,0% 100,0% 87,8%
23 1 24

4,7% 33,3% 4,8%
33 33

6,7% 6,6%

Ausgang ohne Begleitung

nicht geeignet
449 2 1 3 455

90,7% 66,7% 100,0% 100,0% 90,6%
8 8

1,6% 1,6%
35 1 36

7,1% 33,3% 7,2%

nicht geeignet
474 2 1 3 480

95,8% 66,7% 100,0% 100,0% 95,6%
7 7

1,4% 1,4%
13 1 14

2,6% 33,3% 2,8%

nicht geeignet
478 2 1 3 484

96,4% 66,7% 100,0% 100,0% 96,2%
5 5

1,0% 1,0%
13 1 14

2,6% 33,3% 2,8%

Außenbeschäftigung

nicht geeignet
464 2 1 3 470

93,7% 66,7% 100,0% 100,0% 93,6%
17 17

3,4% 3,4%
12 1 13

2,4% 33,3% 2,6%

Freigang

nicht geeignet
476 2 1 3 482

96,2% 66,7% 100,0% 100,0% 96,0%
9 9

1,8% 1,8%
9 1 10

1,8% 33,3% 2,0%

Tabelle A.20: Beendigung der Strafhaft nach Eignung zu und Durchführung vollzugsöffnender Maßnahmen im Ein-
zelnen (Mehrfachnennungen)

Beendigung 
zum 

regulären 
Strafende

Aussetzung 
zur 

Bewährung 

Ausführung zur Erhaltung 
der Lebenstüchtigkeit

geeignet, Maßnahme 
nicht durchgeführt
geeignet, Maßnahme 
durchgeführt

Ausführung mit der 
Möglichkeit der Progression

geeignet, Maßnahme 
nicht durchgeführt
geeignet, Maßnahme 
durchgeführt

Ausgang in Begleitung von 
Justizvollzugsbediensteten

geeignet, Maßnahme 
nicht durchgeführt
geeignet, Maßnahme 
durchgeführt

Ausgang in Begleitung 
anderer Kontaktpersonen 
(Angehörige, Ehrenamtliche, 
etc.)

geeignet, Maßnahme 
nicht durchgeführt
geeignet, Maßnahme 
durchgeführt

geeignet, Maßnahme 
nicht durchgeführt
geeignet, Maßnahme 
durchgeführt

Langzeitausgang / Urlaub / 
Freistellung von der Haft

geeignet, Maßnahme 
nicht durchgeführt
geeignet, Maßnahme 
durchgeführt

Langzeitausgang / Urlaub / 
Freistellung zur Vorbereitung 
der Entlassung

geeignet, Maßnahme 
nicht durchgeführt
geeignet, Maßnahme 
durchgeführt

geeignet, Maßnahme 
nicht durchgeführt
geeignet, Maßnahme 
durchgeführt

geeignet, Maßnahme 
nicht durchgeführt
geeignet, Maßnahme 
durchgeführt
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2015 Verstorben Sonstiges Gesamt

nicht geeignet
52 1 53

10,5% 100,0% 10,6%
82 2 84

16,6% 66,7% 16,3%
358 1 3 362

72,6% 33,3% 100,0% 72,4%

nicht geeignet
299 2 1 3 305

61,1% 66,7% 100,0% 100,0% 61,5%
41 1 42

8,4% 33,3% 8,5%
146 146

29,9% 29,4%

nicht geeignet
384 2 1 3 390

77,9% 66,7% 100,0% 100,0% 78,0%
27 1 28

5,5% 33,3% 5,6%
77 77

15,6% 15,4%

nicht geeignet
434 2 1 3 440

87,9% 66,7% 100,0% 100,0% 87,8%
23 1 24

4,7% 33,3% 4,8%
33 33

6,7% 6,6%

Ausgang ohne Begleitung

nicht geeignet
449 2 1 3 455

90,7% 66,7% 100,0% 100,0% 90,6%
8 8

1,6% 1,6%
35 1 36

7,1% 33,3% 7,2%

nicht geeignet
474 2 1 3 480

95,8% 66,7% 100,0% 100,0% 95,6%
7 7

1,4% 1,4%
13 1 14

2,6% 33,3% 2,8%

nicht geeignet
478 2 1 3 484

96,4% 66,7% 100,0% 100,0% 96,2%
5 5

1,0% 1,0%
13 1 14

2,6% 33,3% 2,8%

Außenbeschäftigung

nicht geeignet
464 2 1 3 470

93,7% 66,7% 100,0% 100,0% 93,6%
17 17

3,4% 3,4%
12 1 13

2,4% 33,3% 2,6%

Freigang

nicht geeignet
476 2 1 3 482

96,2% 66,7% 100,0% 100,0% 96,0%
9 9

1,8% 1,8%
9 1 10

1,8% 33,3% 2,0%

Tabelle A.20: Beendigung der Strafhaft nach Eignung zu und Durchführung vollzugsöffnender Maßnahmen im 
Einzelnen (Mehrfachnennungen) – Fortsetzung

Beendigung 
zum 

regulären 
Strafende

Aussetzung 
zur 

Bewährung 

Ausführung zur Erhaltung 
der Lebenstüchtigkeit

geeignet, Maßnahme 
nicht durchgeführt
geeignet, Maßnahme 
durchgeführt

Ausführung mit der 
Möglichkeit der Progression

geeignet, Maßnahme 
nicht durchgeführt
geeignet, Maßnahme 
durchgeführt

Ausgang in Begleitung von 
Justizvollzugsbediensteten

geeignet, Maßnahme 
nicht durchgeführt
geeignet, Maßnahme 
durchgeführt

Ausgang in Begleitung 
anderer Kontaktpersonen 
(Angehörige, Ehrenamtliche, 
etc.)

geeignet, Maßnahme 
nicht durchgeführt
geeignet, Maßnahme 
durchgeführt

geeignet, Maßnahme 
nicht durchgeführt
geeignet, Maßnahme 
durchgeführt

Langzeitausgang / Urlaub / 
Freistellung von der Haft

geeignet, Maßnahme 
nicht durchgeführt
geeignet, Maßnahme 
durchgeführt

Langzeitausgang / Urlaub / 
Freistellung zur Vorbereitung 
der Entlassung

geeignet, Maßnahme 
nicht durchgeführt
geeignet, Maßnahme 
durchgeführt

geeignet, Maßnahme 
nicht durchgeführt
geeignet, Maßnahme 
durchgeführt

geeignet, Maßnahme 
nicht durchgeführt
geeignet, Maßnahme 
durchgeführt

A Tabellenanhang

111



2014 Abschiebung Verstorben Gesamt

nicht geeignet
1 1 1 3

9,1% 33,3% 100,0% 18,8%
2 2

18,2% 12,5%
8 2 1 11

72,7% 66,7% 100,0% 68,8%

nicht geeignet
2 1 1 1 5

18,2% 33,3% 100,0% 100,0% 31,3%
2 2

18,2% 12,5%
7 2 9

63,6% 66,7% 56,3%

nicht geeignet
6 1 1 1 9

54,5% 33,3% 100,0% 100,0% 56,3%
1 1

9,1% 6,3%
4 2 6

36,4% 66,7% 37,5%

nicht geeignet
6 1 1 1 9

54,5% 33,3% 100,0% 100,0% 56,3%
2 2

18,2% 12,5%
3 2 5

27,3% 66,7% 31,3%

nicht geeignet
5 2 1 1 9

45,5% 66,7% 100,0% 100,0% 56,3%
1 1

9,1% 6,3%
5 1 6

45,5% 33,3% 37,5%

nicht geeignet
8 2 1 1 12

72,7% 66,7% 100,0% 100,0% 75,0%

3 1 4
27,3% 33,3% 25,0%

nicht geeignet
8 2 1 1 12

72,7% 66,7% 100,0% 100,0% 75,0%

3 1 4
27,3% 33,3% 25,0%

Außenbeschäftigung

nicht geeignet
8 2 1 1 12

72,7% 66,7% 100,0% 100,0% 75,0%
1 1

9,1% 6,3%
2 1 3

18,2% 33,3% 18,8%

Freigang

nicht geeignet
9 2 1 1 13

81,8% 66,7% 100,0% 100,0% 81,3%
1 1

9,1% 6,3%
1 1 2

9,1% 33,3% 12,5%

Tabelle A.21: Beendigung der Sicherungsverwahrung nach Eignung zu und Durchführung vollzugsöffnender Maßnahmen 
(Mehrfachnennungen)

§ 67d II 1 
StGB

§ 67d II 2 StGB 
(Behandlungs

defizite)

§ 67d III 
StGB 

(Erledigung)

Ausführung zur 
Erhaltung der 
Lebenstüchtigkeit

geeignet, Maßnahme 
nicht durchgeführt
geeignet, Maßnahme 
durchgeführt

Ausführung mit der 
Möglichkeit der 
Progression

geeignet, Maßnahme 
nicht durchgeführt
geeignet, Maßnahme 
durchgeführt

Ausgang in Begleitung 
von 
Justizvollzugsbedienstet
en

geeignet, Maßnahme 
nicht durchgeführt
geeignet, Maßnahme 
durchgeführt

Ausgang in Begleitung 
anderer 
Kontaktpersonen 
(Angehörige, 
Ehrenamtliche, etc.)

geeignet, Maßnahme 
nicht durchgeführt
geeignet, Maßnahme 
durchgeführt

Ausgang ohne 
Begleitung

geeignet, Maßnahme 
nicht durchgeführt
geeignet, Maßnahme 
durchgeführt

Langzeitausgang / 
Urlaub / Freistellung von 
der Haft

geeignet, Maßnahme 
nicht durchgeführt
geeignet, Maßnahme 
durchgeführt

Langzeitausgang / 
Urlaub / Freistellung zur 
Vorbereitung der 
Entlassung

geeignet, Maßnahme 
nicht durchgeführt
geeignet, Maßnahme 
durchgeführt

geeignet, Maßnahme 
nicht durchgeführt
geeignet, Maßnahme 
durchgeführt

geeignet, Maßnahme 
nicht durchgeführt
geeignet, Maßnahme 
durchgeführt

A Tabellenanhang

112



2015 Abschiebung Verstorben Gesamt

nicht geeignet
3 1 4

11,5% 100,0% 11,8%
12 1 13

46,2% 100,0% 38,2%
11 2 4 17

42,3% 100,0% 100,0% 50,0%

nicht geeignet
8 1 1 1 11

32,0% 33,3% 100,0% 100,0% 34,4%
8 1 9

32,0% 33,3% 28,1%
9 2 1 12

36,0% 100,0% 33,3% 37,5%

nicht geeignet
9 1 1 11

34,6% 100,0% 100,0% 32,4%
5 1 6

19,2% 25,0% 17,6%
11 2 3 16

42,3% 100,0% 75,0% 47,1%

nicht geeignet
12 1 1 1 15

46,2% 25,0% 100,0% 100,0% 44,1%
6 1 7

23,1% 25,0% 20,6%
8 2 2 12

30,8% 100,0% 50,0% 35,3%

nicht geeignet
12 1 2 1 1 17

48,0% 50,0% 50,0% 100,0% 100,0% 51,5%
1 1

4,0% 3,0%
12 1 2 15

48,0% 50,0% 50,0% 45,5%

nicht geeignet
17 2 2 1 1 23

68,0% 100,0% 50,0% 100,0% 100,0% 69,7%
1 1 2

4,0% 25,0% 6,1%
6 1 7

24,0% 25,0% 21,2%

nicht geeignet
18 2 2 1 1 24

72,0% 100,0% 50,0% 100,0% 100,0% 72,7%
1 1

25,0% 3,0%
7 1 8

28,0% 25,0% 24,2%

Außenbeschäftigung

nicht geeignet
17 2 3 1 1 24

68,0% 100,0% 75,0% 100,0% 100,0% 72,7%
3 3

12,0% 9,1%
5 1 6

20,0% 25,0% 18,2%

Freigang

nicht geeignet
19 2 3 1 1 26

76,0% 100,0% 75,0% 100,0% 100,0% 78,8%
1 1

4,0% 3,0%
5 1 6

20,0% 25,0% 18,2%

Tabelle A.21: Beendigung der Sicherungsverwahrung nach Eignung zu und Durchführung vollzugsöffnender Maßnahmen 
(Mehrfachnennungen)

§ 67d II 1 
StGB

§ 67d II 2 StGB 
(Behandlungsd

efizite)

§ 67d III StGB 
(Erledigung)

Ausführung zur 
Erhaltung der 
Lebenstüchtigkeit

geeignet, Maßnahme 
nicht durchgeführt
geeignet, Maßnahme 
durchgeführt

Ausführung mit der 
Möglichkeit der 
Progression

geeignet, Maßnahme 
nicht durchgeführt
geeignet, Maßnahme 
durchgeführt

Ausgang in 
Begleitung von 
Justizvollzugsbedien
steten

geeignet, Maßnahme 
nicht durchgeführt
geeignet, Maßnahme 
durchgeführt

Ausgang in 
Begleitung anderer 
Kontaktpersonen 
(Angehörige, 
Ehrenamtliche, etc.)

geeignet, Maßnahme 
nicht durchgeführt
geeignet, Maßnahme 
durchgeführt

Ausgang ohne 
Begleitung

geeignet, Maßnahme 
nicht durchgeführt
geeignet, Maßnahme 
durchgeführt

Langzeitausgang / 
Urlaub / Freistellung 
von der Haft

geeignet, Maßnahme 
nicht durchgeführt
geeignet, Maßnahme 
durchgeführt

Langzeitausgang / 
Urlaub / Freistellung 
zur Vorbereitung der 
Entlassung

geeignet, Maßnahme 
nicht durchgeführt
geeignet, Maßnahme 
durchgeführt

geeignet, Maßnahme 
nicht durchgeführt
geeignet, Maßnahme 
durchgeführt

geeignet, Maßnahme 
nicht durchgeführt
geeignet, Maßnahme 
durchgeführt
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Tabelle A.22: Behandlungsbedarf nach Altersgruppen zum 31. März 2014 und 31. März 2015 (Mehrfachnennungen)

2014
Altersgruppen

<30 30 bis <40 40 bis <50 50 bis <60 60 bis <70 ab 70 Gesamt

11 116 209 285 100 31 752

57,9% 68,2% 65,1% 68,8% 71,9% 72,1%

psychiatrische Behandlung
≤ 5 40 68 71 25 6 211

23,5% 21,2% 17,1% 18,0% 14,0%

8 105 212 255 84 23 687

42,1% 61,8% 66,0% 61,6% 60,4% 53,5%

6 67 120 143 48 10 394

31,6% 39,4% 37,4% 34,5% 34,5% 23,3%

15 116 200 223 65 13 632

78,9% 68,2% 62,3% 53,9% 46,8% 30,2%

7 72 145 187 64 23 498

36,8% 42,4% 45,2% 45,2% 46,0% 53,5%

10 78 119 117 41 6 371

52,6% 45,9% 37,1% 28,3% 29,5% 14,0%

Suchtbehandlung
9 86 160 204 52 7 518

47,4% 50,6% 49,8% 49,3% 37,4% 16,3%

soziales Training
10 99 182 238 80 20 629

52,6% 58,2% 56,7% 57,5% 57,6% 46,5%

schulische Maßnahmen
6 48 45 36 6 ≤ 5 141

31,6% 28,2% 14,0% 8,7% 4,3%

12 93 92 54 6 ≤ 5 257

63,2% 54,7% 28,7% 13,0% 4,3%

Arbeitstherapie
≤ 5 32 41 74 27 9 187

18,8% 12,8% 17,9% 19,4% 20,9%

Arbeit
14 136 250 307 82 9 798

73,7% 80,0% 77,9% 74,2% 59,0% 20,9%

Sonstiges
≤ 5 82 146 199 72 19 523

48,2% 45,5% 48,1% 51,8% 44,2%

Gesamt 19 170 321 414 139 43 1106
* Prozentuierung bezogen auf Fälle

Motivierung oder 
Therapievorbereitung

psychotherapeutische 
Einzelbehandlung

psychotherapeutische 
Gruppenbehandlung

sozialtherapeutische 
Behandlung

Behandlungsprogramme 
für Sexualstraftäter

Behandlungsprogramme 
für Gewalttäter

berufliche Ausbildung, 
Qualifizierung
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2015
Altersgruppen

<30 30 bis <40 40 bis <50 50 bis <60 60 bis <70 ab 70 Gesamt

10 102 204 284 107 36 743

71,4% 67,1% 66,4% 67,3% 69,9% 83,7%

psychiatrische Behandlung
≤ 5 32 53 79 26 7 198

21,1% 17,3% 18,7% 17,0% 16,3%

≤ 5 104 206 260 92 25 691

68,4% 67,1% 61,6% 60,1% 58,1%

≤ 5 69 125 158 44 12 412

45,4% 40,7% 37,4% 28,8% 27,9%

10 101 184 234 67 12 608

71,4% 66,4% 59,9% 55,5% 43,8% 27,9%

7 59 141 192 61 20 480

50,0% 38,8% 45,9% 45,5% 39,9% 46,5%

7 74 125 129 47 ≤ 5 386

50,0% 48,7% 40,7% 30,6% 30,7%

Suchtbehandlung
9 84 157 197 53 8 508

64,3% 55,3% 51,1% 46,7% 34,6% 18,6%

soziales Training
9 99 172 242 85 18 625

64,3% 65,1% 56,0% 57,3% 55,6% 41,9%

schulische Maßnahmen
≤ 5 45 53 25 7 ≤ 5 136

29,6% 17,3% 5,9% 4,6%

9 88 89 54 ≤ 5 ≤ 5 242

64,3% 57,9% 29,0% 12,8%

Arbeitstherapie
≤ 5 28 40 77 23 9 178

18,4% 13,0% 18,2% 15,0% 20,9%

Arbeit
12 127 257 329 90 6 821

85,7% 83,6% 83,7% 78,0% 58,8% 14,0%

Sonstiges
7 78 137 234 81 19 556

50,0% 51,3% 44,6% 55,5% 52,9% 44,2%

Gesamt 14 152 307 422 153 43 1091
* Prozentuierung bezogen auf Fälle

Tabelle A.22: Behandlungsbedarf nach Altersgruppen zum 31. März 2014 und 31. März 2015 (Mehrfachnennungen) – 
Fortsetzung

Motivierung oder 
Therapievorbereitung

psychotherapeutische 
Einzelbehandlung

psychotherapeutische 
Gruppenbehandlung

sozialtherapeutische 
Behandlung

Behandlungsprogramme 
für Sexualstraftäter

Behandlungsprogramme 
für Gewalttäter

berufliche Ausbildung, 
Qualifizierung
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Tabelle A.24: Behandlungsbedarf nach Status zum 31. März 2014 und 31. März 2015 (Mehrfachnennungen)

2014

Status*

Gesamt

382 33 328 9 752

71,8% 67,3% 64,7% 50,0%

psychiatrische Behandlung
91 11 102 7 211

17,1% 22,4% 20,1% 38,9%

272 26 379 10 687

51,1% 53,1% 74,8% 55,6%

169 20 202 ≤ 5 394

31,8% 40,8% 39,8%

375 41 210 6 632

70,5% 83,7% 41,4% 33,3%

226 20 245 7 498

42,5% 40,8% 48,3% 38,9%

228 18 122 ≤ 5 371

42,9% 36,7% 24,1%

Suchtbehandlung
230 21 259 8 518

43,2% 42,9% 51,1% 44,4%

soziales Training
270 23 325 11 629

50,8% 46,9% 64,1% 61,1%

schulische Maßnahmen
86 ≤ 5 52 ≤ 5 141

16,2% 10,3%

140 18 96 ≤ 5 257

26,3% 36,7% 18,9%

Arbeitstherapie
65 ≤ 5 114 ≤ 5 187

12,2% 22,5%

Arbeit
390 33 366 9 798

73,3% 67,3% 72,2% 50,0%

Sonstiges
217 26 273 7 523

40,8% 53,1% 53,8% 38,9%
Gesamt 532 49 507 18 1106
* Prozentuierung bezogen auf Fälle

Erwachsene 
Strafgefange-
ne mit ange-
ordneter SV

Gefangene 
mit vorbe-

haltener SV

Siche-
rungsver-

wahrte

Vollzug un-
terbrochen 
oder been-

det
Motivierung oder 
Therapievorbereitung

psychotherapeutische 
Einzelbehandlung

psychotherapeutische 
Gruppenbehandlung

sozialtherapeutische 
Behandlung

Behandlungsprogramme für 
Sexualstraftäter

Behandlungsprogramme für 
Gewalttäter

berufliche Ausbildung, 
Qualifizierung
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Tabelle A.24: Behandlungsbedarf nach Status zum 31. März 2014 und 31. März 2015 (Mehrfachnennungen) – Fortsetzung

2015

Status*

Gesamt

366 27 333 18 744

72,3% 58,7% 65,9% 48,6%

psychiatrische Behandlung
80 9 103 6 198

15,8% 19,6% 20,4% 16,2%

280 22 373 18 693

55,3% 47,8% 73,9% 48,6%

181 19 208 ≤ 5 412

35,8% 41,3% 41,2%

363 35 196 16 610

71,7% 76,1% 38,8% 43,2%

220 19 229 14 482

43,5% 41,3% 45,3% 37,8%

237 19 121 9 386

46,8% 41,3% 24,0% 24,3%

Suchtbehandlung
226 21 240 23 510

44,7% 45,7% 47,5% 62,2%

soziales Training
282 22 313 10 627

55,7% 47,8% 62,0% 27,0%

schulische Maßnahmen
81 ≤ 5 48 ≤ 5 136

16,0% 9,5%

128 13 96 ≤ 5 242

25,3% 28,3% 19,0%

Arbeitstherapie
62 6 104 6 178

12,3% 13,0% 20,6% 16,2%

Arbeit
392 34 377 20 823

77,5% 73,9% 74,7% 54,1%

Sonstiges
232 25 281 20 558

45,8% 54,3% 55,6% 54,1%
Gesamt 506 46 505 37 1094
* Prozentuierung bezogen auf Fälle

Erwachsene 
Strafgefange-
ne mit ange-
ordneter SV

Gefangene 
mit vorbe-

haltener SV

Siche-
rungs-

verwahrte

Vollzug un-
terbrochen 
oder been-

det
Motivierung oder 
Therapievorbereitung

psychotherapeutische 
Einzelbehandlung

psychotherapeutische 
Gruppenbehandlung

sozialtherapeutische 
Behandlung

Behandlungsprogramme 
für Sexualstraftäter

Behandlungsprogramme 
für Gewalttäter

berufliche Ausbildung, 
Qualifizierung
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Tabelle A.31: Laufende oder beendete Behandlungsteilnahme nach Beendigung der Strafhaft (Mehrfachnennungen)

2014 Verstorben Sonstiges Gesamt

teilgenommen
106 1 3 110

32,5% 50,0% 100,0% 33,2%
220 220 221

67,5% 38,0% 66,8%

teilgenommen
48 49

44,0% 44,5%
61 61

56,0% 55,5%

teilgenommen
141 2 2 145

40,1% 66,7% 100,0% 40,6%
211 1 111 212

59,9% 33,3% 59,4%

teilgenommen
137 137

71,7% 71,7%
54 54

28,3% 28,3%

teilgenommen
106 106

50,0% 49,8%
106 107

50,0% 50,2%

teilgenommen
166 167

70,0% 70,2%
71 71

30,0% 29,8%

teilgenommen
99 3 102

82,5% 100,0% 82,9%
21 21 21

17,5% 17,5% 17,1%

Suchtbehandlung
teilgenommen

168 1 170
68,9% 50,0% 68,5%

76 1 1 78
31,1% 50,0% 50,0% 31,5%

soziales Training
teilgenommen

213 3 218
70,3% 100,0% 70,8%

90 90 90
29,7% 29,7% 29,2%

schulische Maßnahmen
teilgenommen

32 1 33
72,7% 100,0% 73,3%

12 12 12
27,3% 27,3% 26,7%

teilgenommen
68 68

70,8% 70,8%
28 28

29,2% 29,2%

Arbeitstherapie
teilgenommen

58 1 60
56,9% 100,0% 57,7%

44 44 44
43,1% 43,1% 42,3%

Arbeit
teilgenommen

91 2 94
26,1% 66,7% 26,6%

258 1 1 260
73,9% 50,0% 33,3% 73,4%

Sonstiges
teilgenommen

82 1 84
38,1% 100,0% 38,7%

133 133 133
61,9% 61,9% 61,3%

* Prozentuierung bezogen auf Fälle

Beendigung 
zum regulären 

Strafende

Aussetzung zur 
Bewährung

Motivierung oder Thera-
pievorbereitung nicht 

teilgenommen

psychiatrische Behand-
lung nicht 

teilgenommen

psychotherapeutische 
Einzelbehandlung nicht 

teilgenommen

psychotherapeutische 
Gruppenbehandlung nicht 

teilgenommen

sozialtherapeutische Be-
handlung nicht 

teilgenommen

Behandlungsprogramme 
für Sexualstraftäter nicht 

teilgenommen

Behandlungsprogramme 
für Gewalttäter nicht 

teilgenommen

nicht 
teilgenommen

nicht 
teilgenommen

nicht 
teilgenommen

berufliche Ausbildung, 
Qualifizierung nicht 

teilgenommen

nicht 
teilgenommen

nicht 
teilgenommen

nicht 
teilgenommen
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2015 Verstorben Sonstiges Gesamt

teilgenommen
119 1 1 2 123

31,8% 33,3% 100,0% 40,0% 32,1%
255 2 3 260

68,2% 66,7% 60,0% 67,9%

teilgenommen
52 1 1 54

44,4% 100,0% 100,0% 45,4%
65 65

55,6% 54,6%

teilgenommen
162 1 4 168

42,6% 33,3% 57,1% 43,0%
218 2 3 223

57,4% 66,7% 42,9% 57,0%

teilgenommen
129 1 2 132

61,1% 100,0% 66,7% 61,4%
82 1 83

38,9% 33,3% 38,6%

teilgenommen
118 3 121

47,2% 60,0% 47,1%
132 2 2 136

52,8% 100,0% 40,0% 52,9%

teilgenommen
173 3 4 180

67,6% 100,0% 100,0% 68,4%
83 83 83

32,4% 32,4% 31,6%

teilgenommen
132 1 2 135

81,0% 100,0% 66,7% 80,8%
31 1 32

19,0% 33,3% 19,2%

Suchtbehandlung
teilgenommen

174 1 2 179
62,4% 100,0% 28,6% 61,7%

105 1 5 111
37,6% 33,3% 71,4% 38,3%

soziales Training
teilgenommen

205 1 2 209
64,3% 50,0% 66,7% 64,3%

114 1 116
35,7% 33,3% 35,7%

schulische Maßnahmen
teilgenommen

35 1 36
70,0% 100,0% 70,6%

15 15
30,0% 29,4%

teilgenommen
79 1 1 81

69,9% 100,0% 100,0% 70,4%
34 34 34

30,1% 30,1% 29,6%

Arbeitstherapie
teilgenommen

64 1 1 66
63,4% 100,0% 100,0% 64,1%

37 37
36,6% 35,9%

Arbeit
teilgenommen

114 1 116
27,4% 11,1% 26,9%

302 5 8 315
72,6% 83,3% 88,9% 73,1%

Sonstiges
teilgenommen

88 1 1 2 92
34,2% 33,3% 100,0% 100,0% 35,0%

169 169 171
65,8% 65,8% 65,0%

* Prozentuierung bezogen auf Fälle

Tabelle A.31: Laufende oder beendete Behandlungsteilnahme nach Beendigung der Strafhaft (Mehrfachnennungen) – Fort-
setzung

Beendigung 
zum regulären 

Strafende

Aussetzung zur 
Bewährung

Motivierung oder Thera-
pievorbereitung nicht 

teilgenommen

psychiatrische Behand-
lung nicht 

teilgenommen

psychotherapeutische 
Einzelbehandlung nicht 

teilgenommen

psychotherapeutische 
Gruppenbehandlung nicht 

teilgenommen

sozialtherapeutische Be-
handlung nicht 

teilgenommen

Behandlungsprogramme 
für Sexualstraftäter nicht 

teilgenommen

Behandlungsprogramme 
für Gewalttäter nicht 

teilgenommen

nicht 
teilgenommen

nicht 
teilgenommen

nicht 
teilgenommen

berufliche Ausbildung, 
Qualifizierung nicht 

teilgenommen

nicht 
teilgenommen

nicht 
teilgenommen

nicht 
teilgenommen
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JVA/JSA/JA: Bearbeitung des Bogens am: ID-Nummer: Fehler 1: JVA fehlt 823

Name: Vorname:

Stammdaten

Stichtag jeweils am 31.03. des Jahres 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bemerkungen/Kommentare

Beginn und Beendigung der Strafhaft

Stichtag jeweils am 31.03. des Jahres 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sexualdelikte, und zwar:

Bemerkungen/Kommentare

Status 
(0=erwachsene Strafgefangene mit angeordneter SV | 1=erwachsene Strafgefangene mit vorbehaltener SV |
2=Gefangene nach JGG mit vorbehaltener SV | 3=Sicherungsverwahrte | 4=Unterbrochen | 5=beendet)

Geburtsdatum (TT.MM.JJ)

Geschlecht (0=männlich | 1=weiblich)

Deutsche Staatsangehörigkeit? (0=nein | 1=ja)

Inhaftierungsdatum 
(TT.MM.JJ - ACHTUNG: Inhaftierungsdatum meint das Zuführungsdatum in den JV, nicht zwingend Datum des Zugangs in dieser JVA)

Beginn der Strafhaft, wegen der Sicherungsverwahrung angeordnet oder vorbehalten ist (TT.MM.JJ)

Anlassdelikte für Anordnung/Vorbehalt der SV  - Urteil(e) heranziehen, ggf. Mehrfachnennungen 
notieren

Mord/Totschlag (0=nein | 1=ja)

Raub/räuberische Erpressung (0=nein | 1=ja)

Vergewaltigung / sexuelle Nötigung (§§ 177, 178 StGB) (0=nein | 1=ja) 

sexueller Kindesmissbrauch (§§ 176, 176a, 176b StGB) (0=nein | 1=ja) 

andere sexuelle Handlungen (0=nein | 1=ja)

Körperverletzungsdelikte (0=nein | 1=ja)

BtM-Delikte (0=nein | 1=ja)

Sonstige Delikte (0=nein | 1=ja)

Lebenslange Freiheitsstrafe verhängt? (0=nein | 1=ja)

Falls nein: 
Berechnetes Ende der Strafhaft, wegen der Sicherungsverwahrung angeordnet oder vorbehalten ist 
(TT.MM.JJ)

Überweisung gem. § 67a II StGB in ein psychiatrisches Krankenhaus (§ 63 StGB) 
(0=nein | 1=ja, ohne Rückkehr binnen Jahresfrist vor dem Stichtag | 2= ja, mit Rückkehr binnen Jahresfrist vor dem Stichtag | 3=ja, mehrmals)

Überweisung gem. § 67a II StGB in eine Entziehungsanstalt (§ 64 StGB) 
(0=nein | 1=ja, ohne Rückkehr binnen Jahresfrist vor dem Stichtag | 2= ja, mit Rückkehr binnen Jahresfrist vor dem Stichtag | 3=ja, mehrmals)

Datum der Beendigung der Strafhaft, wegen der Sicherungsverwahrung angeordnet oder vorbehalten wurde (TT.MM.JJ)

Grund der Beendigung (0=Beendigung zum regulären Strafende | 1=Aussetzung zur Bewährung | 2=Abschiebung | 3=verstorben | 
4=sonstiges)  
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Beginn und Beendigung der Sicherungsverwahrung

Stichtag jeweils am 31.03. des Jahres 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bemerkungen/Kommentare

Unterbringung

Stichtag jeweils am 31.03. des Jahres 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Zuständige JVA am Stichtag

         

Bemerkungen/Kommentare

Lockerungen / vollzugsöffnende Maßnahmen

Stichtag jeweils am 31.03. des Jahres 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ausführung zur Erhaltung der Lebenstüchtigkeit

Ausführung mit der Möglichkeit der Progression

Ausgang in Begleitung von Justizvollzugsbediensteten

Ausgang in Begleitung anderer Kontaktpersonen (Angehörige, Ehrenamtliche, etc.)

Ausgang ohne Begleitung

Langzeitausgang / Urlaub / Freistellung von der Haft

Langzeitausgang / Urlaub / Freistellung zur Vorbereitung der Entlassung

Außenbeschäftigung

Freigang

Bemerkungen/Kommentare

Sicherungsverwahrung angetreten? (0=nein | 1=ja) 

Falls nein:  
(0=Überweisung gem. § 67a II StGB in ein psychiatrisches Krankenhaus (§ 63 StGB) | 
1=Überweisung gem. § 67a II StGB in Entziehungsanstalt (§ 64 StGB) |
2=Aussetzung zur Bewährung gem. § 67c I Nr. 1 StGB  |
3=Aussetzung zur Bewährung gem. § 67c I Nr. 2 StGB (Behandlungsdefizite) | 
4=Abschiebung | 
5=verstorben |                                                                                                                                                                           
6=Strafhaft dauert noch an )

Falls ja: Rechtsgrundlage der Sicherungsverwahrung  
(0=§ 66 StGB | 1=§ 66a StGB | 2=§ 66b StGB | 3=Anordnung nach Vorbehalt (JGG) | 4=nachträgliche SV nach JGG)

Falls ja: Bewährungswiderruf gemäß § 67g StGB (0=nein | 1=ja)

Falls ja: Beginn des Vollzugs der Sicherungsverwahrung (TT.MM.JJ)

          Falls Unterbrechung der Sicherungsverwahrung - Beginn (TT.MM.JJ)

          Falls Unterbrechung der Sicherungsverwahrung - Ende (TT.MM.JJ)

          Überweisung gem. § 67a II StGB in ein psychiatrisches Krankenhaus (§ 63 StGB) 
          (0=nein | 1=ja, ohne Rückkehr binnen Jahresfrist vor dem Stichtag | 2=ja, mit Rückkehr binnen Jahresfrist vor dem Stichtag | 3=ja, 
mehrmals)

          Überweisung gem. § 67a II StGB in eine Entziehungsanstalt (§ 64 StGB) 
          (0=nein | 1=ja, ohne Rückkehr binnen Jahresfrist vor dem Stichtag | 2= ja, mit Rückkehr binnen Jahresfrist vor dem Stichtag | 3=ja, 
mehrmals)

Datum der Beendigung der Sicherungsverwahrung (TT.MM.JJ)

Grund der Beendigung der SV 
(0=§ 67d II 1 StGB | 1=§ 67d II 2 StGB (Behandlungsdefizite) | 2=§ 67d III StGB (Erledigung) |  3=Abschiebung | 4=verstorben)

Unterbringung in einer laut Vollstreckungsplan originär zuständigen JVA (0= nein | 1=ja)

Falls nein: (0=Unterbringung in einer sozialtherapeutischen Einrichtung |
1=Unterbringung in einer Abteilung/Anstalt zur Teilnahme an sonstigen Behandlungsmaßnahmen | 
2=Unterbringung in einer Abteilung/Anstalt zur Teilnahme an Bildungsmaßnahmen | 
3=Unterbringung in einer Abteilung/Anstalt des offenen Vollzugs | 
4=sonstiges)

          Falls Unterbringung in einer sozialtherapeutischen Einrichtung: Datum der Verlegung  (TT.MM.JJ)

          Falls Rückverlegung aus einer sozialtherapeutischen Einrichtung: Datum der Verlegung (TT.MM.JJ)

Falls Rückverlegung: Gründe 
(1=auf eigenen Wunsch | 2=aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung |
3=mangelnde Compliance (Motivation, Mitarbeitsbereitschaft, Bruch von Vereinbarungen, Störung der Behandlung anderer) |
4=Lockerungsmissbrauch | 5=Abschluss der Behandlung | 6=sonstiges) 

Entwicklung der Eignung seit 1. April des Vorjahres bzw. seit dem letzten Stichtag für .... 

0=nicht geeignet | 1=geeignet, Maßnahme nicht durchgeführt |
2=geeignet, Maßnahme dauert an/wurde ohne Beanstandung durchgeführt |

3=Maßnahme mit Beanstandung durchgeführt, Eignung nicht widerrufen |
4=Maßnahme mit Beanstandung durchgeführt, Eignung widerrufen |

5=Eignung aus anderen Gründen widerrufen

Maßgeblich für die Beurteilung ist der Eignungsstatus
der jeweiligen Maßnahme am Stichtag
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Unterbringung im offenen Vollzug

Stichtag jeweils am 31.03. des Jahres 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Unterbringung im offenen Vollzug

Bemerkungen/Kommentare

Entwicklung der Eignung seit 1. April des Vorjahres bzw. seit dem letzten Stichtag für .... 

0=nicht geeignet | 1=geeignet, nicht verlegt |
 2=geeignet, Aufenthalt dauert an/wurde ohne Beanstandung durchgeführt |

 3=Rückverlegung nach Widerruf der Eignung

Maßgeblich für die Beurteilung ist der Eignungsstatus am Stichtag
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Fachliche Beurteilung des Behandlungsbedarfes, des Behandlungsverlaufes und der Behandlungsergebnisse – Teil 1

Stichtag jeweils am 31.3. des Jahres 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ID-Nummer: Fehler 1: JVA fehlt

0=Bedarf nicht erkennbar | 1=Bedarf erkennbar | 8=Bedarf nicht einschätzbar

10. schulischen Maßnahmen

11. beruflicher Ausbildung, Qualifizierung

12. Arbeitstherapie

13. Arbeit

14. anderen Einzel- oder Gruppenbehandlungsmaßnahmen

15. Sonstiges, nämlich…

16. Sonstiges, nämlich…

17. Bemerkungen/Kommentare

War seit 1. April des Vorjahres bzw. seit dem letzten Stichtag ein fachlich begründeter Bedarf erkennbar 
zur Teilnahme an ……

01. Maßnahmen zur Motivierung oder Therapievorbereitung

02. psychiatrischer Behandlung

03. psychotherapeutischer Behandlung Einzeltherapie

04. psychotherapeutischer Behandlung Gruppentherapie

05. sozialtherapeutischer Behandlung

06. spezifischen Behandlungsprogrammen für Sexualstraftäter

07. spezifischen Behandlungsprogrammen für Gewalttäter

08. Maßnahmen zur Behandlung einer Suchtproblematik

09. sozialen Trainingsmaßnahmen
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Teilnahme (seit 1. April des Vorjahres bzw. seit dem letzten Stichtag) an ….. 

10. schulischen Maßnahmen

11. beruflicher Ausbildung, Qualifizierung

12. Arbeitstherapie

13. Arbeit

14. anderen Einzel- oder Gruppenbehandlungsmaßnahmen

15. Sonstiges, nämlich…

16. Sonstiges, nämlich…

17. Bemerkungen/Kommentare

0=nein, mangels Angebot | 1=nein, mangels Motivation | 2=nein, aber geplant 
 3=ja, aktuell laufend | 4=ja, vorzeitig beendet | 5=ja, planmäßig beendet | 6=Teilnahme schon 

früher | 7=entfällt 

01. Maßnahmen zur Motivierung oder Therapievorbereitung

02. psychiatrischer Behandlung

03. psychotherapeutischer Behandlung Einzeltherapie

04. psychotherapeutischer Behandlung Gruppentherapie

05. sozialtherapeutischer Behandlung

06. spezifischen Behandlungsprogrammen für Sexualstraftäter

07. spezifischen Behandlungsprogrammen für Gewalttäter

08. Maßnahmen zur Behandlung einer Suchtproblematik

09. sozialen Trainingsmaßnahmen
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Fachliche Beurteilung des Behandlungsbedarfes, des Behandlungsverlaufes und der Behandlungsergebnisse – Teil 2

Stichtag jeweils am 31.3. des Jahres 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ID-Nummer: Fehler 1: JVA fehlt

10. schulischen Maßnahmen

11. beruflicher Ausbildung, Qualifizierung

12. Arbeitstherapie

13. Arbeit

14. anderen Einzel- oder Gruppenbehandlungsmaßnahmen

15. Sonstiges, nämlich…

16. Sonstiges, nämlich…

17. Bemerkungen/Kommentare

Inwieweit wurden die Ziele der laufenden oder ggf. beendeten Maßnahmen (binnen Jahresfrist vor dem 
Stichtag) erreicht?

0=gar nicht | 1=nur ansatzweise | 2=annähernd  |  3=vollständig | 7=entfällt 
8=nicht einschätzbar

01. Maßnahmen zur Motivierung oder Therapievorbereitung

02. psychiatrischer Behandlung

03. psychotherapeutischer Behandlung Einzeltherapie

04. psychotherapeutischer Behandlung Gruppentherapie

05. sozialtherapeutischer Behandlung

06. spezifischen Behandlungsprogrammen für Sexualstraftäter

07. spezifischen Behandlungsprogrammen für Gewalttäter

08. Maßnahmen zur Behandlung einer Suchtproblematik

09. sozialen Trainingsmaßnahmen
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0=nicht erkennbar | 1=eher gering | 2=moderat | 3=eher hoch | 8=nicht einschätzbar

der Bereitschaft zur Mitarbeit an der Erreichung des Vollzugsziels

des allgemeinen Rückfallrisikos (Begehen "irgendeiner" Straftat)

des speziellen Rückfallrisikos in Bezug auf schwere Gewaltstraftaten

des speziellen Rückfallrisikos in Bezug auf schwere Sexualstraftaten

Bemerkungen/Kommentare

Fachliche Beurteilung des Gefangenen/Untergebrachten nach dem Ergebnis der Vollzugsplanung seit 1. 
April des Vorjahres bzw. seit der letzten Stichtagserhebung bezüglich 

der Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit der Anlasstat für die Anordnung/Vorbehalt/Vollzug der 
Sicherungsverwahrung
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